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I.  Grundlagen 

1.  Ausgangslage und Vorhabenbeschreibung 

Im Oktober 2015 erhielt die GMA Gesellschaft für Markt‐ und Absatzforschung mbH, Dresden, 
von der Lidl Vertriebs‐GmbH & Co. KG, Freienbrink, den Auftrag zur Erstellung einer Auswirkungs‐
analyse bezüglich der Verkaufsflächenerweiterung der im Ortsteil Hönow der Gemeinde Hop‐
pegarten ansässigen Lidl‐Filiale. Der Markt weist derzeit eine Verkaufsfläche (VK) von ca. 800 m² 
auf, soll aber auf rd. 1.750 m² VK erweitert werden. Damit liegt der Markt nach seiner Erweite‐
rung oberhalb der Grenze zur Großflächigkeit (> 800 m² VK) i. S. des § 11 Abs. 3 BauNVO. Ergän‐
zend ist nunmehr die Ansiedlung eines Fachmarktes am Standort geplant. Dabei wurden durch 
den  Auftraggeber  mehrere  mögliche  Varianten  eines  Fachmarkts  mit  verschiedenem  Sorti‐
mentsschwerpunkt in die Prüfung einbezogen. Bei der Bewertung des geplanten Fachmarktes ist 
zu berücksichtigen, dass es sich um einen kleinflächigen Einzelhandelsbetrieb handelt, der sowohl 
baulich als auch betrieblich‐funktionell gegenüber dem Lidl‐Markt verselbständigt ist. Dieser selb‐
ständige, kleinflächige Einzelhandelsbetrieb (Fachmarkt) unterliegt schon nicht den landesplane‐
rischen Vorgaben aus 4.7. (Z) (1) des LEP B‐B. 

Vorliegendes Gutachten prüft neben der geplanten Lidl Erweiterung folgende mögliche Einzel‐
handelsbetriebe als Varianten:1 

 Drogeriefachmarkt, 750 m² VK 

 Getränkemarkt, 750 m² VK 

 Zoo‐ bzw. Heimtierfachmarkt, 750 m² VK 

 Bekleidungsfachmarkt, 750 m² VK 

 Schuhfachmarkt, 750 m² VK 

 Elektrofachmarkt, 750 m² VK 

 Möbelfachmarkt / Möbelabholmarkt, 750 m² VK  

 Baumarkt, 750 m² VK. 

Geplant ist, die Bestandsimmobilie des Lidl Marktes am Standort Mahlsdorfer Straße durch einen 
Neubau zu ersetzen. Dafür  ist die Nutzung des derzeit brachliegenden  südlich angrenzenden 
Grundstücks („Am Weiher“), vorgesehen. Der geplante Fachmarkt soll östlich an dran angeglie‐
dert werden. Die bestehende Zufahrtssituation für den Lidl‐Markt sowohl der Mahlsdorfer als 

                                                            
1   Die geprüften Verkaufsflächen der einzelnen Fachmarktoptionen verstehen sich als unter landesplaneri‐

schen Vorgaben maximal umsatzbare Verkaufsflächen und stellen eine Obergrenze dar. Dabei wurde der 
erweiterte Lidl‐Markt mit berücksichtigt, vgl. Kapitel II.,2. 
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auch von der Hoppegartener Straße soll erhalten bleiben. Die Anlieferung erfolgt zukünftig im 
westlichen Gebäudeteil. Die Stellplatzanzahl wird im Zuge der Neubaumaßnahmen auf rd. 130 
erhöht (vgl. Karte 1).  

Ziel der Firma Lidl ist es, durch eine großzügigere Gestaltung des Verkaufsraumes und einer Op‐
timierung der Warenpräsentation die Kundenfreundlichkeit des Lebensmittelmarktes zu steigern 
sowie die warenlogistischen Abläufe zu erleichtern. Mit der Modernisierung des Marktes soll die 
Wettbewerbsfähigkeit des Betriebes mittel‐ bis langfristig gesichert werden. Eine Sortimentsver‐
änderung oder ‐erweiterung ist nach Angaben der Firma Lidl hingegen nicht geplant. Die ergän‐
zende Ansiedlung eines Fachmarktes soll zur Attraktivierung der Handelslage als Versorgungs‐
standort für die umliegenden Wohngebiete beitragen. Die Neukonzeption der Lidl‐Liegenschaft 
erfolgt im Zuge einer Änderung des derzeit gültigen Bebauungsplanes in ein „Sondergebiet groß‐
flächiger Einzelhandel“. Aufgrund der Flächendimensionierung des Marktes ist zur Beurteilung § 
11 Abs. 3 BauNVO heranzuziehen.  

 

2.  Landesplanung und bauplanungsrechtliche Vorgaben 

Die brandenburgische Landesregierung hat am 02. Juni 2015 die Rechtsverordnung über den Lan‐
desentwicklungsplan Berlin‐Brandenburg verkündet, die das Kabinett Ende April 2015 beschlos‐
sen hatte. Damit gilt der gemeinsame Landesentwicklungsplan Berlin‐Brandenburg (LEP B‐B) vom 
31. März 2009 nun wieder in Berlin und Brandenburg2. Die vom Oberverwaltungsgericht bemän‐
gelten Zitierfehler wurden behoben. Damit sind der LEP EV, der LEP I sowie § 16 (6) LEPro 2003 
abgelöst. Die sachlichen Teilpläne der regionalen Planungsgemeinschaften zur zentralörtlichen 
Gliederung werden vom LEP B‐B verdrängt und sind daher nicht mehr anwendbar.  

Der Landesentwicklungsplan Berlin‐Brandenburg (LEP B‐B) vom 31. März 2009 führt in Plansatz 
4.7 (Z) zu großflächigen Einzelhandelseinrichtungen folgende Ziele aus: 

„(1)   Großflächige Einzelhandelseinrichtungen im Sinne von § 11 Absatz 3 der Baunut‐
zungsverordnung (BauNVO) sind vorbehaltlich des Absatzes 6 nur in Zentralen 
Orten zulässig (Konzentrationsgebot). 

(2)   Großflächige Einzelhandelseinrichtungen dürfen nach Art, Lage und Umfang die 
Entwicklung und Funktion benachbarter Zentraler Orte sowie die verbraucher‐
nahe Versorgung nicht beeinträchtigen  (raumordnerisches Beeinträchtigungs‐
verbot). 

(3)   Neue  oder  zu  erweiternde  großflächige  Einzelhandelseinrichtungen  müssen 
dem  zentralörtlichen  Versorgungsbereich  und  der  zentralörtlichen  Funktion 
entsprechen (Kongruenzgebot).   

                                                            
2   Quelle: Homepage der gemeinsamen Landesplanung Berlin‐ Brandenburg; gl.berlin‐brandenburg.de, ab‐

gerufen am 13.07.2015. 



Karte 1: Lageplan der neu konzipierten Lidl-Liegenschaft in Hönow, Mahlsdorfer Straße

Berlin

Auswirkungsanalyse Hönow, Mahlsdorfer Straße

Quelle Lageplan: Auftraggeber,
GMA‐Bearbeitung 2016

Fachmarkt Neubau
max. 750 m² VK

Lidl Lebensmittelmarkt
Neubau mit 1.745 m² VK

Anlieferung 
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(5)   Vorhandene oder genehmigte großflächige Einzelhandelseinrichtungen, die im 
Widerspruch zu den Absätzen 1 bis 4 stehen, können verändert werden, wenn 
hierdurch die genehmigte Verkaufsfläche  sowohl  insgesamt als auch  für  zen‐
trenrelevante Sortimente (Tabelle 4 Nummer 1) nicht erhöht wird (…).  

(6)   Die Errichtung oder Erweiterung  großflächiger  Einzelhandelseinrichtungen  ist 
abweichend von Absatz 1 außerhalb Zentraler Orte zulässig, wenn das Vorhaben 
ganz überwiegend der Nahversorgung dient und der Standort in einem städti‐
schen Kernbereich im Sinne von Plansatz 4.8 (G) oder in einem wohngebietsbe‐
zogenen Versorgungsbereich  liegt. Vorhaben außerhalb Zentraler Orte dienen 
ganz überwiegend der Nahversorgung, wenn die gesamte vorhabenbezogene 
Verkaufsfläche 2500 Quadratmeter nicht überschreitet und auf mindestens 75 
Prozent der Verkaufsfläche nahversorgungsrelevante Sortimente nach Tabelle 4 
Nummer 1.1 angeboten werden.“ 

Der LEP Berlin‐Brandenburg nimmt bezüglich zentrenrelevanter Sortimente für die Nahversor‐
gung eine Einstufung vor. Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren sowie Apotheken, medizi‐
nische, orthopädische und kosmetische Artikel (einschließlich Drogerieartikel) sowie Bücher, Zeit‐
schriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf dienen ganz überwiegend der Nahversor‐
gung.3  

Der Einzelhandelserlass  (Runderlass vom 17.06.2014) des Ministeriums  für  Infrastruktur und 
Raumordnung des Landes Brandenburg weist darauf hin, dass die jeweils geltenden Raumord‐
nungspläne maßgeblich für die Aufstellung und die Änderung von Bauleitplänen sind. Des Weite‐
ren führt er aus: 

„Die raumordnerische Steuerung bezieht sich auf Bauleitplanungen zur Errichtung o‐
der  zur  Erweiterung  großflächiger Einzelhandelseinrichtungen  i.  S.  von § 11 Abs. 3 
BauNVO einschließlich der Erweiterung kleinerer Betriebe zu großflächigen Einzelhan‐
delsbetrieben. Maßgeblich  für die Aufstellung und die Änderung von Bauleitplänen 
sind die in den Raumordnungsplänen (zurzeit Landesentwicklungsprogramm und Lan‐
desentwicklungspläne)  in  der  jeweils  geltenden  Fassung  festgelegten  Ziele  und 
Grundsätze der Raumordnung. Hinweise für die Anwendung sind den jeweiligen Be‐
gründungen zu den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung zu entnehmen.“ 

Dem Regionalplan Oderland‐Spree 1997 sind mit Bezug auf den Einzelhandel keine über den LEP 
B‐B hinausgehenden Erkenntnisse zu entnehmen. Die Festlegungen zur zentralörtlichen Gliede‐
rung wurden durch den LEP B‐B verdrängt und neu definiert.  

Für die Beurteilung der Zulässigkeit von großflächigen Einzelhandelsbetrieben  ist § 11 Abs. 3 
BauNVO zu beachten. Die Regelung führt in ihrer aktuellen Fassung aus:4 

 

                                                            
3   LEP Berlin‐Brandenburg 2009, Begründungen Tabelle 4. 
4   Baunutzungsverordnung (BauNVO), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 / 1548. 
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„1.  Einkaufszentren,  

2.  großflächige Einzelhandelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf 
die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landesplanung oder auf 
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswir‐
ken können,  

3.  sonstige großflächige Handelsbetriebe, die  im Hinblick auf den Verkauf an 
letzte Verbraucher und auf die Auswirkungen den in Nummer 2 bezeichneten 
Einzelhandelsbetrieben vergleichbar sind,  

  sind außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten zuläs‐
sig. Auswirkungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 und 3 sind insbesondere schäd‐
liche Umwelteinwirkungen  im Sinne des § 3 des Bundes‐Immissionsschutz‐
gesetzes sowie Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf den 
Verkehr, auf die Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich der in Satz 1 
bezeichneten Betriebe, auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 
in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden, auf das Orts‐ und Landschafts‐
bild und auf den Naturhaushalt. 

  Auswirkungen im Sinne des Satzes 2 sind bei Betrieben nach Satz 1 Nr. 2 und 
3 in der Regel anzunehmen, wenn die Geschossfläche 1.200 m² überschrei‐
tet. Die Regel des Satzes 3 gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass Auswirkungen bereits bei weniger als 1.200 m² Geschossfläche vorlie‐
gen oder bei mehr als 1.200 m² nicht vorliegen; dabei sind in Bezug auf die in 
Satz  2  bezeichneten  Auswirkungen  insbesondere  die  Gliederung  und  die 
Größe der Gemeinde und ihrer Ortsteile, die Sicherung der verbraucherna‐
hen Versorgung der Bevölkerung und das Warenangebot des Betriebs zu be‐
rücksichtigen.“ 

Ob ein Vorhaben als Einzelhandelsgroßprojekt einzustufen ist, hat in einer zweistufigen Prüfung 
getrennt voneinander zu erfolgen:  

1. Handelt es sich bei dem Vorhaben um einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb bzw. wird 
die Großflächigkeit des Vorhabens erfüllt, was i. d. R. bei einer Überschreitung der Ver‐
kaufsfläche von 800 m² der Fall sein wird.5  

2. Die im § 11 Abs. 3 BauNVO beschriebenen Auswirkungen müssen zu erwarten sein, was 
regelmäßig ab einer Geschossfläche von 1.200 m² anzunehmen ist (= Regelvermutung).  

Die Regelvermutung ist jedoch gem. § 11 Abs. 3, Satz 4 BauNVO widerlegbar. Der Nachweis kann 
im Zuge einer Einzelfallprüfung erbracht werden, wenn im konkreten Einzelfall keine Auswirkun‐
gen im Sinne des § 11 Abs. 3, Satz 3 BauNVO zu erwarten sind. Mit Bezug auf die im § 11 Abs. 3 

                                                            
5   Vgl. BVerwG Urteil vom 24. November 2005, 4 C 10.04. In diesem Urteil hat das BVerwG die Grenze der 

Großflächigkeit von 700 auf 800 m² erhöht. Großflächig im Sinne des § 11 Abs. 3, Satz 1, Nr. 2 BauNVO 
sind demnach diejenigen Betriebe, die eine Verkaufsfläche von 800 m² überschreiten. Zur Verkaufsfläche 
zählen, der Kassenvorraum (einschließlich eines Bereichs zum Einpacken der Waren und zur Entsorgung 
von Verpackungsmaterialien) und ein evtl. vorhandener Windfang. Ebenfalls der Verkaufsfläche zuzurech‐
nen sind die Bedienbereiche (z. B. Fleisch‐ / Wursttheke). 
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BauNVO beschriebenen Auswirkungen sind dabei insbesondere die Gliederung und Größe der 
Gemeinde und ihre Ortsteile, die Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung 
und des Warenangebot des Betriebes zu berücksichtigen.  

Gegenstand der Prüfung bildet daher die Analyse der Auswirkungen des Vorhabens nach § 11 
Abs. 3 BauNVO auf zentrale Versorgungsbereiche und auf die Nahversorgung der Bevölkerung. 
Gemäß BauNVO sind dabei insbesondere die Gliederung und Größe des Gemeindegebietes, die 
Sicherung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung, das Warenangebot und das Ein‐
zugsgebiet zu berücksichtigen.  

 

3.  Einzelhandelskonzepte und zentrale Versorgungsbereiche  

Neben den Regelungen des BauGB sind bei Ansiedlungs‐ und Erweiterungsvorhaben im Einzel‐
handelsbereich auch die Aussagen kommunaler Einzelhandels‐ und Zentrenkonzepte zu berück‐
sichtigen.  Insofern  ist zunächst zu ermitteln,  inwiefern zentrale Versorgungsbereiche (ZVB)  im 
Einzugsgebiet vorliegen.  

Die Standortgemeinde Hoppegarten verfügt derzeit nicht über ein derartiges Konzept. Demnach 
ist auf die tatsächliche örtliche Situation abzustellen. Innerhalb des Einzugsgebietes ist südwest‐
lich des Planstandortes in Hönow auf das Einkaufszentrum Hönower Einkaufspassagen (HEP) hin‐
zuweisen. Dieses weist in seiner Ausstattung an zentrenprägenden Einrichtungen und Nutzungen 
Merkmale eines zentralen Versorgungsbereiches auf = faktischer ZVB Hönower Einkaufspassagen 
(HEP). 

Der Berliner Bezirk Marzahn‐Hellersdorf verfügt über ein Einzelhandels‐ und Zentrenkonzept,6 
in dem u. a. die zentralen Versorgungsbereiche „Stadtteilzentrum Helle Mitte“, „Ortsteilzentrum 
Hellersdorf Süd“, „Nahversorgungszentrum Alte Hellersdorfer Straße“, „Nahversorgungszentrum 
Neue Grottkauer Straße“ und das „Ortsteilzentrum Mahlsdorf (Hönower Str.)“ definiert sind.   

Die Gemeinde Neuenhagen b. Berlin verfügt ebenfalls über ein Einzelhandels‐ und Zentrenkon‐
zept7, das u. a. den Hauptgeschäftsbereich im Ortszentrum als zentralen Versorgungsbereich aus‐
weist.  

 

                                                            
6   Einzelhandels‐ und Zentrenkonzept 2013 für den Bezirk Marzahn‐Hellersdorf. Die Bezirksverordnetenver‐

sammlung (BVV) Marzahn‐Hellersdorf von Berlin hat das überarbeitete Zentrenkonzept für den Bezirk am 
23.01.2014 auf der Grundlage des Bezirkamtsbeschlusses vom 19.11.2013 (BA‐Vorlage 586/IV) beschlos‐
sen (Drs.–Nr. 1203/VII). 

7  Plan und Recht GmbH, Berlin, Februar 2012; Entwurfsfassung von Conceptfabrik & Consilium GmbH vom 
28.02.2011. 
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4.  Definitionen und Marktentwicklungen 

4.1 Betriebstypendefinition im Fachmarktbereich 

Der Betriebstyp Fachmarkt wird wie folgt definiert8:  

„Der Fachmarkt ist ein meist großflächiger Einzelhandelsbetrieb, der ein breites und 
oft auch tiefes Sortiment aus einem Warenbereich (z. B. Bekleidungsfachmarkt, Schuh‐
fachmarkt), einem Bedarfsbereich  (z.B.  Sportfachmarkt, Baufachmarkt) oder einem 
Zielgruppenbereich (z. B. Möbel‐ und Haushaltswarenfachmarkt für designorientierte 
Kunden) in übersichtlicher Warenpräsentation bei tendenziell niedrigem bis mittlerem 
Preisniveau anbietet. 

Der Standort ist i. d. R. autokundenorientiert entweder isoliert oder in gewachsenen 
und geplanten Zentren; bei einigen Sortimenten (z. B. Drogeriemarkt) werden über‐
wiegend  Innenstadtlagen gewählt.  Je nach Sortiment  sind mehr als  in anderen Be‐
triebsformen im Einzelhandel die Abnehmer auch gewerbliche Kunden (z. B. Handwer‐
ker beim Sanitär‐ und Fliesenfachmarkt und beim Installationsfachmarkt) oder Dienst‐
leistungsbetriebe  (z.  B.  Gaststätten  beim  Drogeriemarkt  und  beim  Getränkefach‐
markt). Die Verkaufsverfahren sind Selbstbedienung und Vorwahl, meist mit der Mög‐
lichkeit einer fachlichen und sortimentsspezifischen Kundenberatung. 

Serviceorientierte Fachmärkte bieten neben ihrem Warensortiment auch eine Vielfalt 
sortimentsbezogener  und  selbständig  vermarktbarer Dienstleistungen  (z.  B.  Reise‐, 
Versicherungsleistungen), discountorientierte Fachmärkte verzichten oft auf jedwede 
Beratung und Dienstleistung zu Gunsten niedriger Preise. Der Spezialfachmarkt führt 
Ausschnittssortimente (z. B. Fliesenfachmarkt, Holzfachmarkt) aus dem Programm ei‐
nes Fachmarktes (z. B. Baumarkt)." 

4.2 Definition der Betriebstypen im Lebensmitteleinzelhandel  

Die Ausdifferenzierung der Betriebstypen  ist für den Lebensmitteleinzelhandel verfeinert wor‐
den. Als Kriterien für die Differenzierung nach Betriebstypen wird dabei neben der Verkaufsfläche 
v. a. auch die Sortimentsstruktur und hier insbesondere der Anteil an sog. Nonfood‐Waren her‐
angezogen.  

Die Definitionen für Betriebstypen  liegen seitens mehrerer Institutionen und Institute vor. Die 
Definition, auf die in vorliegender Untersuchung zurückgegriffen wird, ist die des EHI Retail Insti‐
tute, welche im Einzelnen folgende Definitionen beinhaltet:9  

Kleines Lebensmittelgeschäft 
Ein kleines Lebensmittelgeschäft ist ein Einzelhandelsgeschäft mit weniger als 400 m² 
Verkaufsfläche, das ein begrenztes Lebensmittel‐ und Nonfood I‐Sortiment10 anbietet.  

   

                                                            
8   Quelle: Katalog E. Begriffsdefinitionen zu Handel und Distribution, 5. Ausgabe;  Institut  für Handelsfor‐

schung an der Universität zu Köln 2006. 
9   Vgl. EHI handelsdaten aktuell 2014, S. 317. 
10   Drogerieartikel, Wasch‐, Putz‐ und Reinigungsmittel sowie Tiernahrung. 
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Lebensmitteldiscounter 
Ein Lebensmitteldiscounter ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer üblichen Verkaufs‐
fläche unter 1.000 m², das ausschließlich in Selbstbedienung ein begrenztes, auf um‐
schlagstarke Artikel konzentriertes Lebensmittelangebot und Nonfood I‐Sortiment 
sowie ein regelmäßig wechselndes Aktionsangebot mit Schwerpunkt Nonfood II11 
führt.  
Supermarkt/Lebensmittelvollsortimenter  
Ein Supermarkt  ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwischen 400 
m² und 2.500 m², das ein Lebensmittelvollsortiment und Nonfood I‐Artikel führt und 
einen geringen Verkaufsflächen‐Anteil an Nonfood II aufweist.  
Großer Supermarkt  
Ein großer Supermarkt ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche zwischen 
2.500 m² und 5.000 m², das ein Lebensmittelvollsortiment sowie Nonfood I und Non‐
food II‐Artikel führt.  
SB‐Warenhaus 
Ein SB‐Warenhaus ist ein Einzelhandelsgeschäft mit einer Verkaufsfläche von mindes‐
tens 5.000 m², das ein Lebensmittelvollsortiment und Nonfood I‐Artikel sowie ein um‐
fangreiches Nonfood II‐Angebot führt. 

Weiterhin kann festgehalten werden, dass Lebensmitteldiscounter die Zielgruppenansprache in 
erster Linie über das Preisargument vornehmen und über ein eingeschränktes Sortiment verfü‐
gen, aber zunehmend auch der Grundversorgung dienen. Sie weisen im Durchschnitt eine Fläche 
von knapp 750 m² auf, wobei bei Neuansiedlungen mittlerweile generell Verkaufsflächengrößen 
über 1.000 m² angestrebt werden. Zudem wird versucht, bestehende kleinflächige Filialen zu er‐
weitern oder auf größere Grundstücke zu verlagern. 

4.3 Marktentwicklung im Lebensmitteleinzelhandel  

Die Dynamik in der Branche ist nach wie vor ungebrochen. So optimieren derzeit nahezu alle we‐
sentlichen Betreiber des Lebensmitteleinzelhandels  ihre Standortnetze. Hiermit verbunden  ist 
häufig auch eine Flächenausweitung der einzelnen Betriebe bzw. Standorte, da aufgrund der stei‐
genden Anforderung an die Warenpräsentation, die interne Logistik sowie den demographischen 
Wandel, die Flächeninanspruchnahme zunimmt.  

Die einzelnen Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels weisen eine unterschiedliche Ent‐
wicklung auf. Während Lebensmitteldiscounter und Große Supermärkte ihre Marktposition aus‐
bauen konnten, waren die Marktanteile der SB‐Warenhäuser und kleinen Lebensmittelgeschäft 
rückläufig.  

   

                                                            
11   Ge‐ und Verbrauchsgüter des kurz‐, mittel‐ und langfristigen Bedarfs wie Textilien, Schuhe, Gartenbedarf, 

Unterhaltungselektronik, Elektrogroßgeräte, Bücher und Presseartikel usw. 
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Abbildung 1:  Entwicklung der Marktanteile im deutschen Lebensmitteleinzelhandel 
2007 ‐ 2015 

 
Quelle:  EHI Europäisches Handelsinstitut: Handelsdaten aktuell 2016 

4.4 Sortimentsstruktur von Lebensmittelmärkten 

Die Betriebstypen unterscheiden sich  in erster Linie hinsichtlich  ihrer Sortimentsstruktur. Dies 
wird v. a. quantitativ durch die Zahl der geführten Artikel deutlich. Während ein Supermarkt im 
Mittel ca. 11.600 Artikel offeriert, bieten Große Supermärkte im Durchschnitt gut das Doppelte 
an Artikeln an. Lebensmitteldiscounter halten dagegen im Schnitt lediglich ca. 2.100 Artikel vor 
(vgl. Tabelle 1). Bei allen drei Betriebstypen liegt das Schwergewicht auf Waren des kurzfristigen 
Bedarfs. Auch wenn beim Lebensmitteldiscounter ca. 25 % der Artikel dem Nonfood‐Bereich zu‐
zuordnen sind (davon ca. 13 % dem Nonfood I bzw. 12 % dem Nonfood II Sortiment), liegt der 
Umsatzschwerpunkt doch eindeutig im Food‐Bereich (ca. 75 – 80 %).12 Der durchschnittliche Um‐
satzanteil für das Nonfood II‐Sortiment liegt nur bei 7,6 % für den Betriebstyp Lebensmitteldis‐
counter.13 

   

                                                            
12   Der Umsatzanteil von Lebensmittelvollsortimentern im Lebensmittelbereich liegt je nach Anbieter bei ca. 

85 – 90 %. 
13   Quelle: EHI handelsdaten 2013. 
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Tabelle 1:   Sortimentsangebot im Lebensmitteleinzelhandel  

Hauptwarengruppen  Lebensmitteldiscounter  
( 771 m² VK) 

Supermarkt 
( 975 m² VK) 

Großer Supermarkt 
( 3.370 m² VK) 

Durchschnittliche Artikelzahl 
absolut  in %  absolut  in %  absolut  in % 

Food  1.584  75 8.760 75 15.740  63 

Nonfood I  273  13 2.010 17 4.810  19 
Nonfood II  264  12 840 7 4.480  18 

Nonfood insgesamt  537  25 2.850 25 9.290  37 
Insgesamt  2.121  100 11.610 100 25.030  100 

Quelle: EHI Köln, Sortimentsbreitenerhebung. In: handelsdaten aktuell 2016. 

Entscheidend für die weitere Bewertung des konkreten Vorhabens am Standort Hönow sind fol‐
gende Punkte: 

 Die Aktionsartikel wechseln  zweimal wöchentlich, ein  kontinuierliches Angebot be‐
stimmter Artikel ist nicht vorhanden. 

 Alle Systemwettbewerber von Lidl verfolgen ähnliche Strategien, d. h. das vorliegende 
Sortimentskonzept stellt keine Sondersituation im Berliner Umland dar. 

 Die Aktionsartikel werden überregional beworben, d.h., der spezielle Markt in Hönow 
unterscheidet sich nicht von anderen Niederlassungen in der Region. 

Insofern kann bei dem Lidl‐Markt an der Mahlsdorfer Straße in Hönow von keinen Besonderhei‐
ten gegenüber anderen Standorten ausgegangen werden. Es handelt sich vielmehr um eine für 
den Betreiber typische Niederlassung. Für die Kundenherkunft bedeutet dies, dass der Standort 
nur aufgesucht wird, wenn er näher oder bequemer zu erreichen ist als andere Standorte von Lidl 
in Berlin oder im östlichen Berliner Umland.  
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II.  Konzentrationsgebot  

1.  Makrostandort Hönow 

Der Ortsteil Hönow gehört zur amtsfreien Gemeinde Hoppegarten und liegt ca. 2 km nördlich des 
namensgebenden Kernortes.14 Die Gemeinde gehört zum Landkreis Märkisch Oderland und liegt 
direkt an der Grenze zur Bundeshauptstadt Berlin. Die Distanz ins Berliner Stadtzentrum beträgt 
ca. 13 km. Das Mittelzentrum Neuenhagen b. Berlin liegt rd. 2 km südöstlich.  

Siedlungsstrukturell ist Hönow durch die Stadt Berlin (Mahlsdorf‐Nord) bzw. Neuenhagen b. Ber‐
lin vom restlichen Gemeindegebiet Hoppegarten getrennt. Das alte Hönow‐Dorf und Hönow‐
Nord liegen nördlich der Berliner Straße / Altlandsberger Chaussee entlang der Dorfstraße. Grö‐
ßere Bedeutung besitzt hingegen die Hönower Siedlung südlich der Berliner Straße / Altlandsber‐
ger Chaussee. In direkter Grenzlage zum Berliner Bezirk Marzahn‐Hellersdorf (Ortsteil Mahlsdorf) 
schließt hier die überwiegend kleinteilig geprägte Wohnbebauung der Hönower Siedlung an. Im 
Gemeindegebiet leben derzeit ca. 17.463 Einwohner. Davon entfallen auf Hönow ca. 9.474 Ein‐
wohner.15 Zukünftig wird ein deutlicher Anstieg der Einwohnerzahlen bis 2020 prognostiziert (+ 
ca. 9,5 %).16 

Die Verkehrsanbindung Hönows erfolgt in Ost‐West‐Richtung primär über die Berliner Straße / 
Altlandsberger Chaussee (L 33), die in westlicher Richtung ins Berliner Stadtzentrum führt und im 
Osten den Anschluss an die Bundesautobahn A 10 (Berliner Ring) herstellt. In Nord‐Süd‐Richtung 
stellt die Dorfstraße die Verbindung nach Mehrow und die Anbindung der alten Hönower Sied‐
lungsbereiche sicher. Die Hönower Siedlung wird nach Süden bzw. Südwesten durch die Hoppe‐
gartener und Mahlsdorfer Straße durchquert. Auf Berliner Seite benennen sich diese beiden Stra‐
ßen  in Dahlwitzer Straße bzw.  in Hönower Straße um. Wichtigste ÖPVN‐Anbindung stellt der  
U‐Bahnhof Hönow auf Berliner Stadtgebiet dar. Hier ist der Endhaltepunkt der U‐Bahn‐Linie U 5 
(Hönow)  ins Berliner  Stadtzentrum  (Alexanderplatz,  zukünftig  zum Hauptbahnhof Berlin).  Im 
Ortsteil stellen mehrere Buslinien die innerquartierliche Erreichbarkeit und auch die Anbindung 
an die S‐Bahnhöfe Birkenstein und Berlin‐Mahlsdorf her.  

   

                                                            
14   Die Gemeinde Hoppegarten entstand 2003 durch den verfügten Zusammenschluss von Dahlwitz‐Hoppe‐

garten, Hönow und Münchehofe.  
15   Quelle: EMA Hoppegarten, Stand: 09.12.2015. 
16   Quelle: Bevölkerungsprognose Land Brandenburg 2011 bis 2030: 2020 wird in Hoppegarten eine Einwoh‐

nerzahl von rd. 19.130 prognostiziert.  



Karte 2: Lage von Hönow und zentralörtliche Struktur im östlichen Berliner Umland
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Der Einzelhandelsbesatz Hönows konzentriert sich auf wenige Standortlagen und ist durch An‐
gebote der Nahversorgung geprägt: 

 Hönower Einkaufspassagen (HEP): Südlich des U‐Bahnhofes Hönow liegt das Einkaufs‐
zentrum  Hönower  Einkaufspassagen,  das  im  Wesentlichen  den  Gewerbekomplex 
westlich der Mahlsdorfer Straße mit den daran angrenzenden Handels‐ und Gewerbe‐
betrieben umfasst (inkl. Aldi‐Areal). Neben dem Lebensmittelmarkt Kaisers wird das 
Angebot durch  zahlreiche  Einzelhandels‐ und  Komplementärnutzungen, u.  a. Ross‐
mann, KiK, Getränkemarkt, Apotheke, Baumarkt, sowie mehrere Dienstleistungs‐ und 
Gastronomieanbieter  ergänzt. Durch  seine  Funktionsmischung  und Versorgungsbe‐
deutung für das Gebiet des Ortsteiles Hönow kommt diesem Standortverbund der Sta‐
tus eines faktischen Zentralen Versorgungsbereiches zu (vgl. Kapitel I., 3). 

 Mahlsdorfer Straße / Ecke Hoppegartener Straße: Lebensmittelmarkt Lidl mit Nah‐
versorgungsbedeutung für das nördliche Siedlungsgebiet Hönows (= Planstandort).  

 Steinitzstraße: Lebensmittelmärkte Rewe und Penny im nördlichen Siedlungsgebiet an 
der Neuenhagener Chaussee, Nahversorgungsstandort.  

Darüber hinaus bestehen  im Siedlungsbereich der Ortslage Hönow nur vereinzelte Nahversor‐
gungsangebote (u. a. Lebensmittelhandwerk, Tankstellen). Starke Beeinflussung erfährt der Ein‐
zelhandel durch die Nähe zur Bundeshauptstadt Berlin. Ferner hat der „Kaufpark Eiche“  (Ge‐
meinde  Ahrensfelde)  an  der  Landsberger  Chaussee  deutliche  Magnetwirkung  auch  auf  das 
Hönower Gebiet.  

 

2.  Bewertung des Konzentrationsgebotes 

Gemäß Plansatz 4.7 (Z) (6) des LEP B‐B sind großflächige Einzelhandelseinrichtungen i. S. von § 11 
Abs. 3 BauNVO abweichend von Plansatz (1) auch außerhalb von … 

„…Zentralen Orten zulässig, wenn das Vorhaben ganz überwiegend der Nahversorgung 
dient und der Standort in einem städtischen Kernbereich i. S. von Plansatz 4.8 (G) oder 
in einem wohngebietsbezogenen Versorgungsbereich liegt. Vorhaben außerhalb Zent‐
raler Orte dienen ganz überwiegend der Nahversorgung, wenn die gesamte vorhaben‐
bezogene Verkaufsfläche 2.500 m² nicht überschreitet und auf mindestens 75 % der 
Verkaufsfläche nahversorgungsrelevante Sortimente nach Tabelle 4 Nr. 1.1 angeboten 
werden.“ (Konzentrationsgebot) 
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Somit ist der Nachweis zu erbringen, dass das Vorhaben ganz überwiegend der Nahversorgung 
dient und siedlungsstrukturell integriert ist bzw. Wohngebietsbezug hat (vgl. Kapitel III.). Mit Be‐
zug auf die gem. LEP B‐B zulässige Verkaufsflächenobergrenze von 2.500 m² überschreitet der 
geplante Lidl‐Markt am Standort Mahlsdorfer Straße diese Grenze nicht.17  

   

                                                            
17   Hinsichtlich des Verkaufsflächenanteils für nahversorgungsrelevante Sortimente liegt dieser im Falle von 

Lidl bei über 75 % Damit wird die Festsetzung des LEP B‐B 4.7 (Z) (6) eingehalten. Für den erweiterten Lidl‐
Lebensmittelmarkt sind ca. 1.750 m² VK zu veranschlagen. Neben dem Kernsortiment Nahrungs‐ und Ge‐
nussmittel mit rd. 1.290 m² VK (ca. 74 % der VK) entfallen auf Nonfood I Artikel (=nahversorgungsrelevante 
Sortimente wie Hygieneartikel, Kosmetik, typische Drogerieartikel) rd. 150 m² VK (ca. 8 % der VK) und auf 
Nonfood II Artikel ca. 305 m² VK (rd. 18 % der VK, nicht nahversorgungsrelevante Sortimente wie Aktions‐
waren z.B. Bekleidung, Hausrat, usw.). Hinsichtlich der sog. Aktionswaren ist explizit darauf hinzuweisen, 
dass es sich hierbei auch um nahversorgungsrelevanten Sortimente handeln kann (z. B. in saisonale Akti‐
onen, wie zu Ostern und in der Adventszeit). Der selbständige, kleinflächige Einzelhandelsbetrieb (Fach‐
markt) unterliegt schon nicht den landesplanerischen Vorgaben aus 4.7. (Z) (1) des LEP B‐B, da er keine 
„großflächige Einzelhandelseinrichtung im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO“ darstellt.. 
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III.  Integrationsgebot 

Zur Prüfung des Integrationsgebotes ist der Untersuchungsstandort unter Berücksichtigung rele‐
vanter Kriterien wie Lage zu zentralen Versorgungsbereichen, Lage zu den Wohngebieten oder 
verkehrliche Erreichbarkeit einzuordnen und hinsichtlich seines städtebaulichen Integrationsgra‐
des und seiner Nah‐ bzw. Grundversorgungsfunktion zu beurteilen. 

 

1.  Mikrostandort Mahlsdorfer Straße  

Der Standort des zu erweiternden Lidl‐Marktes liegt im Ortsteil Hönow der Gemeinde Hoppegar‐
ten, zwischen dem alten Dorfkern Hönow (‐Dorf) im Norden und der Neubausiedlung Hönow der 
1990er  Jahre  im  Süden. Der  Lidl‐Markt  befindet  sich  im  direkten Anschluss  zum  genannten 
Wohngebiet im Kreuzungsbereich der Mahlsdorfer Straße mit der Hoppegartener Straße. Rund 
100 m nördlich liegt der Kreuzungspunkt mit der Berliner Straße / Altlandsberger Chaussee (Lan‐
desstraße L 33) (vgl. Karte 3).  

Geplant ist, den Markt am derzeitigen Standort neu zu erreichten, wobei die Erweiterung v. a. auf 
dem südlich angrenzenden, derzeit brachliegenden Grundstück erfolgen soll. Der zusätzlich ge‐
plante Fachmarkt gliedert sich östlich an die Neubau‐Immobilie an. In Zuge der Modernisierung 
werden die dann nördlich liegenden Parkplatzflächen erweitert. Die Zufahrten für den Kunden‐
verkehr bleiben an den genannten Straßen bestehen (vgl. Kapitel 1., 1).  

Das Standortumfeld  ist durch heterogene Nutzungen geprägt. Nordwestlich der Mahlsdorfer 
Straße, die zugleich die Stadtgrenze zu Berlin bildet, befindet sich das Landschaftsschutzgebiet 
„Hönower Weiherkette“. Dieses wird durch z. T. versumpfte, naturbelassene Grün‐ und Waldflä‐
chen mit Gewässern gestaltet. Östlich der Hoppegartener Straße setzt sich das Grünband durch 
das im Zuge der Siedlungsentwicklung naturbelassene Gelände fort. Nördlich der Berliner Straße 
/ Altlandsberger Chaussee  liegen mehrere Gewerbebetriebe (u. a. KfZ‐Gewerbe, Autohäuser). 
Daran schließt sich die Ortslage Hönow‐Dorf entlang der Dorfstraße mit kleinteiliger Einzelhaus‐ 
bzw. Gehöftbebauung an. Das südliche Standortumfeld wird durch die Hönower Wohnsiedlung 
geprägt. Zwischen Mahlsdorfer Straße und Hoppegartener Straße  ist das Gebiet überwiegend 
kleinteilig (Einzel‐, Doppel‐ und Reihenhäuser) strukturiert ausgeprägt. Rund 50 m südlich an der 
Hoppegartener  Straße  beginnt  jedoch  „Am Grünzug“ mehrgeschossige,  zusammenhängende 
Wohnbebauung. Hier ist auch die Geschäftsstelle Hoppegarten der Sozialversicherung für Land‐
wirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) in einem 4‐geschossigen Bürokomplex ansässig.  

 

 

   



Karte 3: Lage des Projektstandortes und Umfeldnutzungen
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Foto 2:  Lidl‐Markt mit Erweiterungs‐
grundstück im Hintergrund 

  Foto 3:  Zufahrt von der Hoppegartener 
Straße 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Foto 4:  Wohnbebauung südlich der 
Hoppegartener Straße  

  Foto 5:  Hönower Einkaufspassagen 
(HEP) an der Mahlsdorfer Straße 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

GMA‐Aufnahmen 2015 /2016 

Der Lidl‐Standort  ist ein  langjährig etablierter Nahversorgungsstandort für die umliegende 
Wohnbevölkerung des Ortsteiles Hönow. Als Besonderheit  ist die direkte Lage der Wohn‐
siedlung bzw. von Lidl an der Stadtgrenze zu Berlin zu nennen: Das Stadtgebiet Berlins be‐
ginnt unmittelbar auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Mahlsdorfer Straße am Pro‐
jektstandort. Die  Infrastruktur der Siedlung  ist auf den baulichen Zusammenhang mit der 
Bundeshauptstadt ausgerichtet. So orientiert sich das Straßennetz auf die z. T. in Berlin gele‐
genen S‐Bahnhöfe bzw. übernimmt die Landsberger Chaussee v. a. Zubringerfunktionen zwi‐
schen Berliner Zentrum und Autobahnring. Auch das örtliche Straßennetz setzt sich auf Ber‐
liner Seite ohne erkennbare räumliche Trennung fort. Die kleinteilige Wohnbebauung ist so‐
wohl auf Hönower als auch auf Berliner Seite ausgeprägt. Auch die Angliederung von Teilen 
des Hönower Stadtgebietes an Hellersdorf ist Teil dieser Verflechtung18. Durch den Endhal‐
tepunkt der U‐Bahnlinie 5 (Hönow) ist de fakto von einer Fortführung des Berliner Stadtge‐
bietes im Land Brandenburg auszugehen. Es ist auch aus versorgungsstruktureller Sicht eine 
enge Verflechtung gegeben. So gehört die Gemeinde Hoppegarten bzw. auch Hönow zum 
direkten Einzugsgebiet des Berliner Einzelhandels. Zudem übernimmt auch der Kaufpark Ei‐
che (Gemeinde Ahrensfelde) bedeutende Versorgungsfunktionen für die Hönower Bevölke‐
rung, da dieser in rd. 5 Minuten per PKW aus Hönow zu erreichen ist.  

                                                            
18   Der ehemals Hönower Bereich nördlich der Böhlener Straße wurde im Zuge der Errichtung des Platten‐

baugebietes Berlin‐Hellersdorf dem Stadtgebiet Berlins zugeschlagen.  
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2.  Versorgungsfunktion des Standortes  

Neben der betrieblichen Charakterisierung des Lidl‐Marktes als Nahversorger, welche sich in ers‐
ter  Linie  auf  das Warenangebot  bezieht  (vgl.  Kapitel  I.3), wird  deutlich,  dass  Lidl  durch  die 
Standortlage in der Siedlung Hönow bereits heute ein strukturprägender Anbieter zur Sicherung 
der Nahversorgung ist.  

Sowohl die unmittelbar an den Standortbereich südlich angrenzende Wohnbebauung als auch 
die  im weiteren Umfeld  südlich  und  nördlich  (Hönow‐Dorf)  des  Planstandorts  vorhandenen 
Wohngebiete befinden sich in fußläufiger Entfernung zum Standort (vgl. Karte 3). Der fußläufige 
Nahbereich des Standortes umfasst somit große Teile des Ortsteils Hönow und einige Bereiche 
im westlich liegenden Bezirk Marzahn‐Hellersdorf. Eine fußläufige Anbindung besteht in etwa bis 
zu einem Radius von 700 m bzw. 10 Gehminuten19. Aus den umliegenden Wohngebieten ist eine 
gute fußläufige Verbindung an den Standort durch straßenbegleitende Gehwege gegeben. Somit 
handelt es sich aus städtebaulicher Sicht funktional um einen  integrierten Standort, da er für 
weite Bereiche von Hönow eine Nahversorgungsfunktion übernehmen kann. Siedlungsstruktu‐
rell befindet sich der Standort allerdings am nördlichen Rand der geschlossenen Wohnbebauung 
der Hönower Siedlung, ist aber dadurch auch gut aus Hönow‐Dorf (nördlich der Berliner Straße / 
Altlandsberger Chaussee) erreichbar und für die dort ansässige Wohnbevölkerung der nächst ge‐
legene Lebensmittelmarkt.  

Unter Berücksichtigung der zuvor bereits geschilderten Siedlungsstruktur kann die Erreichbarkeit 
des  Standortes  für den motorisierten  Individualverkehr  als  sehr  gut betrachtet werden. Der 
Standort ist aufgrund seiner Lage und Anfahrbarkeit aus allen Richtungen sehr gut mit dem Pkw 
erreichbar. Von besonderer Bedeutung für die Nahversorgungsfunktion des Standortes ist auch 
die gute ÖPNV‐Anbindung. So befindet sich etwa 100 ‐ 150 m südlich des Standortes die Bushal‐
testelle „Am Grünzug“ (Bus 941). Der U‐Bahnhof Hönow (Stadtgebiet Berlin) liegt ca. 400 m süd‐
lich. Somit ist auch eine im Rahmen der ortsüblichen Verhältnisse gute Erreichbarkeit des Stan‐
dortes für nicht motorisierte Bevölkerungsgruppen festzuhalten.  

In der Zusammenfassung lässt die beschriebe Lagekonstellation eine Einstufung als wohngebiets‐
bezogener, verbrauchernaher Versorgungsstandort zu. Bei dem zur Erweiterung vorgesehenen 
Lidl Lebensmittelmarkt handelt es sich um einen seit Jahren etablierten Lebensmittelmarkt, wel‐
cher einen wichtigen Anbieter der Nahversorgung darstellt.   

   

                                                            
19   Die Bezirksregierung Köln geht in ihrem Merkblatt „Regelungen für Einzelhandelsbetriebe zur Nahversor‐

gung“ von einem fußläufigen Einzugsbereich von 700 m aus. In der Fachliteratur werden entweder Geh‐
zeiten oder Entfernungen definiert. Diese liegen bei rd. 10 Minuten bzw. zwischen 500 und 1.000 m. 
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3.  Bewertung des Integrationsgebotes 

Das Integrationsgebot gemäß Landesentwicklungsplan Berlin‐Brandenburg 2009 sagt im Hinblick 
auf das Bauvorhaben und den Planstandort Folgendes aus:  

Großflächiger Einzelhandel  ist  lt. LEP zunächst nur  in zentralen Orten und dort  in städtischen 
Kernbereichen zulässig oder wenn das Vorhaben ganz überwiegend der Nahversorgung dient 
und sich der Planstandort  in einem wohngebietsbezogenen Versorgungsbereich befindet (vgl. 
LEP B‐B 2009,Plansatz 4.8 (G) Integrationsgebot). Die Gemeinde Hoppegarten ist zunächst zwar 
nicht als zentraler Ort, aber als Gemeinde zur Sicherung der Grundversorgung20 ausgewiesen. 
Darüber hinaus weist der LEP B‐B für die Gemeinde Hoppegarten / Hönow keinen städtischen 
Kernbereich aus. Für Hoppegarten ist daher folgendes raumordnerisches Ziel zu beachten:  

„4.7 (Z): 

(6)  Die Errichtung oder Erweiterung  großflächiger  Einzelhandelseinrichtungen  ist 
abweichend von Absatz 1 außerhalb Zentraler Orte zulässig, wenn das Vorhaben 
ganz überwiegend der Nahversorgung dient und der Standort in einem Städti‐
schen Kernbereich  […] oder  in einem wohngebietsbezogenen Versorgungsbe‐
reich liegt. (…)“ 

Demnach ist lt. LEP B‐B großflächiger Einzelhandel, mit Ausnahme der in Absatz 6 erwähnten Kri‐
terien, nur in zentralen Orten zulässig ist. Diese Ausnahmekriterien greifen bei dem Planvorha‐
ben. Basierend auf der Analyse des Standortes sowie den landes‐ und regionalplanerischen Vor‐
gaben kann das Integrationsgebot gemäß LEP B‐B wie folgt bewertet werden: 

 Der Standort des seit Jahren in Hönow ansässigen Lidl Lebensmittelmarktes befindet 
sich zwischen Hönow‐Dorf und Siedlung Hönow, in Nahlage zu Wohngebieten (beson‐
ders südlich). Die Standortlage des Lidl‐Marktes ist demnach als wohngebietsbezoge‐
ner Versorgungsbereich zu klassifizieren. 

 Der Anbieter Lidl erfüllt somit am Standort seit Jahren maßgebliche Versorgungsfunk‐
tionen für die umliegende Wohnbevölkerung sowie die  im weiteren Standortumfeld 
gelegenen Wohngebiete. Darüber hinaus dient er, aufgrund seiner Sortimentsstruktur, 
ganz überwiegend der Nahversorgung. 

 Durch die Modernisierung von Lidl bzw. den Neubau der Handelsimmobilie und die 
ergänzende Ansiedlung eines Fachmarktes mit der damit einhergehenden Verkaufsflä‐
chenerweiterung wird der Standort zukunftsfähig aufgestellt und so die Versorgung 
der im Standortumfeld lebenden Bevölkerung gesichert und verbessert. Hierbei gilt es 
zu berücksichtigen, dass nach aktuellen Prognosen  in der Standortgemeinde Hoppe‐
garten mit erheblichen Bevölkerungszuwächsen zu rechnen ist (vgl. Kapitel II., 1).  

                                                            
20   Quelle: LEP B‐B 2009, Seite 25. 
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 In der Gesamtbetrachtung handelt es sich um einen verbrauchernahen, integriert ge‐
legenen Nahversorger. Aufgrund seiner funktionalen und räumlichen Lage zu Wohn‐
gebieten  dient  der  Standort  der  wohnortnahen  Versorgung  für  große  Teile  der 
Hönower Wohnbevölkerung. 

Es bleibt festzuhalten, dass das Integrationsgebot gemäß Landesentwicklungsplan Berlin‐Bran‐
denburg durch das Vorhaben erfüllt wird. Die Nahversorgungsfunktion des Lidl Marktes wurde 
bereits in Kapitel III.2 verdeutlicht. Im Hinblick auf das Integrationsgebot wird für Hoppegarten / 
Hönow weder ein städtischer Kernbereich ausgewiesen noch existiert ein Einzelhandelskonzept, 
in welchem zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen werden. In diesem Zusammenhang  ist 
der Standort des zur Erweiterung vorgesehenen Lidl‐Lebensmittelmarktes in einer wohngebiets‐
bezogenen Standortlage positioniert und übernimmt aufgrund seiner integrierten Lage eine maß‐
gebliche fußläufige Versorgungsfunktion für die umliegende Wohnbevölkerung sowie den Orts‐
teil Hönow.  

Die Charakteristik des Mikrostandortes entspricht der Definition des LEP B‐B Plansatz 4.8 (G) (2) 
als gewachsene zentrale Lage im Siedlungsbereich. Direkt südlich des Erweiterungsgrundstücks 
beginnt „Am Weiher“ die zusammenhängende Wohnbebauung der Hönower Siedlung. Der Plan‐
standort übernimmt hier Nahversorgungsfunktionen für die angrenzende Wohnbebauung. Zu‐
dem überschreitet die geplante Verkaufsflächengröße von Lidl und auch nicht in Summe mit dem 
kleinflächigen Fachmarkt die vorgegebene Schwelle von max. 2.500 m² VK. Ferner liegt der Ver‐
kaufsflächenanteil des großflächigen Lidl‐Marktes für nahversorgungsrelevante bei über 75 % der 
Verkaufsfläche.  

Das Integrationsgebot wird eingehalten.  
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IV.  Kongruenzgebot 

Für die Prüfung des Kongruenzgebotes sind zunächst eine Abgrenzung und Zonierung des er‐
schließbaren Einzugsgebietes und die Ermittlung des  in diesem Gebiet vorhandenen Bevölke‐
rungs‐ und Kaufkraftpotenzials vorzunehmen. Basierend darauf erfolgt eine Umsatzprognose, die 
in der Folge eine Abschätzung der Herkunft des Umsatzes und damit eine Bewertung des Kon‐
gruenzgebotes ermöglicht. 

 

1.  Einzugsgebiet des Vorhabens und Bevölkerungspotenzial 

Der Abgrenzung des voraussichtlichen Einzugsgebietes für das Planvorhaben kommt eine we‐
sentliche Bedeutung bei der Beurteilung des Vorhabens zu. So bildet das ermittelte Einzugsgebiet 
die Grundlage für alle späteren Berechnungen zur Ermittlung des Bevölkerungs‐ und Kaufkraft‐
potenzials sowie des Vorhabenumsatzes bzw. der Umsatzherkunft.  

Als Einzugsgebiet wird in dieser Untersuchung ein Bereich verstanden, innerhalb dessen mit re‐
gelmäßigen, dauerhaften und ausgeprägten Einkaufsbeziehungen an den Planstandort gerech‐
net werden kann. Das Einzugsgebiet lässt sich darüber hinaus weiterhin nach Zonen unterglie‐
dern und strukturieren, aus denen eine gleichmäßige Kundeneinkaufsorientierung an den Plan‐
standort zu erwarten ist. Mit zunehmender Entfernung bzw. schlechterer Erreichbarkeit des Stan‐
dortes  ist dabei  i. d. R. von einer Abnahme der Kundenbindung an den Standort auszugehen. 
Durch die Zonierung des Einzugsgebiets wird diesem Umstand Rechnung getragen (vgl. Karte 4).  

Zur Abgrenzung und Zonierung des Einzugsgebietes werden in vorliegender Untersuchung fol‐
gende Kriterien herangezogen:  

 wesentliche  Strukturdaten  und  Rahmenbedingungen  im Untersuchungsraum  (z. B. 
Topografie, Siedlungsstruktur, Pendlerbeziehungen)  

 verkehrliche Erreichbarkeit des Standortes auf Basis von Fahrzeitisochronen 

 Betreiber, Dimensionierung und Sortimentsstruktur der Einzelbetriebe am Planstand‐
ort 

 Agglomerationseffekte  der  geplanten  Einzelhandelsnutzungen  bzw.  Ausstrahlungs‐
kraft des Gesamtvorhabens 

 Wettbewerbssituation  und  Einkaufsalternativen  in  Hönow,  Hoppegarten,  Berlin 
(Mahlsdorf /Hellersdorf) und Neuenhagen (u. a. Filialnetz des Betreibers Lidl, Lage wei‐
terer  Versorgungsstandorte  und  Handelsagglomerationen  bzw.  projektrelevanter 
Fachmärkte / Fachmarktzentren im Untersuchungsraum).   



Karte 4: Einzugsgebiet der erweiterten Handelslage Mahlsdorfer Straße in Hönow 

Legende
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Unter Berücksichtigung der o. g. Faktoren lässt sich für das Gesamtvorhaben in Hönow folgendes 
Einzugsgebiet abgrenzen (vgl. Karte 4): 

 Zone I (Kerneinzugsgebiet):                     
Ortsteil Hönow21 der Gemeinde Hoppegarten, Berlin22 (nördl. Böhlener Straße23)       

    ca. 10.600 Einwohner 

 Zone II (erweitertes Einzugsgebiet):              
Bereiche von Berlin‐Hellersdorf:        
        ‐ Wohngebiete um die Louis‐Lewin‐Straße24,        
        ‐ Wohngebiet südl. der Riesaer Straße25,       
  Bereiche von Mahlsdorf‐Nord26,     
  Ortsteil Birkenstein (nördl. der Bahnstrecke) der Gemeinde Hoppegarten27        

  ca. 16.930 Einwohner 

 Gesamt:      ca. 27.530 Einwohner. 

 

2.  Kaufkraft im Einzugsgebiet 

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes sowie eigenen Berechnungen beträgt die la‐
deneinzelhandelsrelevante Kaufkraft einschließlich der Ausgaben  im Lebensmittelhandwerk  in 
Deutschland pro Kopf der Wohnbevölkerung aktuell  

ca. € 5.570.28 

Bezogen auf das konkrete Vorhaben  in Hönow betragen die sortimentsspezifischen Pro‐Kopf‐
Ausgaben aktuell 

 Nahrungs‐ und Genussmittel:    ca. € 2.035 

 Drogeriemarktsortiment:    ca. €    435 

                                                            
21   Quelle: EMA Hoppegarten, Stand 09.12.2015. 
22   Quelle: Amt für Statistik Berlin‐Brandenburg, Einwohnerauswertung auf Blockebene, Stand: 30.06.2015  
23   Bereiche nördlich der U‐Bahnlinie Hönow / Böhlener Straße, östlich Torgauer Straße 46 ‐ 50.  
24   Bereich zwischen Grenze Zone I / Stadtgrenze zu Hönow im Osten und der Nord‐Süd‐Hochspannungslei‐

tung westlich der Louis‐Lewin‐Straße im Westen. 
25   Bereich zwischen Riesaer Straße im Norden und Stadtteilgrenze zum Berliner Stadtteil Kaulsdorf im Süden.  
26   Bereiche  zwischen der Gemeindegrenze  im Norden und  Südosten und den  Straßenzügen  Stralsunder 

Straße / Kieler Straße / Am Rosenhag im Süden. 
27   Quelle: EMA Hoppegarten, Stand 09.12.2015, GMA Berechnung 2015 /2016 
28   Ohne Kaufkraftanteil verschreibungspflichtiger Medikamente bei Apotheken. 
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 Zoologischer Bedarf:    ca. €   55 

 Bekleidung:      ca. € 490 

 Schuhe, Lederwaren:    ca. € 142 

 Elektrowaren:    ca. € 537 

 Hausrat / Einrichtung / Möbel:    ca. € 606 

 Bau‐, Heimwerker‐, Gartenbedarf:    ca. € 440. 

Bei der Kaufkraftberechnung  für das Einzugsgebiet  ist darüber hinaus das  lokale Kaufkraftni‐
veau29 zu beachten. Gemäß aktueller Kennziffer von MB Research liegt das Kaufkraftniveau in 
Hönow (Gemeinde Hoppegarten) bei 107,7 und damit auf einem überdurchschnittlichen Niveau 
(Bundesdurchschnitt = 100,0). Für die in Zone II liegenden Gebiete Berlins liegt das Kaufkraftni‐
veau zwischen 83,6 (PLZ 12627) und 105,1 (PLZ 12623). Für das Einzugsgebiet stellt sich das Kauf‐
kraftpotenzial für die untersuchungsrelevanten Sortimente wie folgt dar (vgl. Tabelle 2).  

Tabelle 2:  Sortimentsspezifisches Kaufkraftpotenzial im Einzugsgebiet 

Warengruppe   
Kaufkraftvolumen in Mio. € 

Zone I  Zone II  Einzugsgebiet 

Nahrungs‐ und Genussmittel  21,5 34,5 56,0 
Drogeriemarktsortiment  4,6 7,4 12,0 

Zoologischer Bedarf  0,6 0,9 1,5 

Bekleidung  5,2 8,3 13,5 

Schuhe, Lederwaren  1,5 2,4 3,9 

Elektrowaren  5,7 9,1 14,8 

Hausrat / Einrichtung / Möbel  6,4 10,3 16,7 

Bau‐, Heimwerker‐, Gartenbedarf  4,7 7,4 12,1 

GMA‐Berechnungen 2016 (ca.‐Werte, Rundungsdifferenzen möglich) 

 

3.  Umsatzprognose für die geplanten Einzelhandelsnutzungen   

Zur Berechnung der voraussichtlichen Umsatzerwartung des Vorhabens wird das Marktanteil‐
konzept verwendet. Dieses in der Handelswissenschaft weit verbreitete und anerkannte Modell 
bestimmt das zu erwartende Umsatzvolumen eines Einzelhandelsbetriebes anhand der erzielba‐
ren Marktanteile mit Kunden in den einzelnen Zonen des Einzugsgebietes.30 Somit beschreibt das 

                                                            
29   Quelle: MB Research, 2016. Das Kaufkraftniveau wird auf Basis der amtlichen Steuerstatistik berechnet.  
30   In die Ermittlung der Marktanteile fließen zahlreiche Faktoren ein. U. a. sind dies die Rahmenbedingungen 

am Vorhabenstandort, die verkehrliche Erreichbarkeit, die Wettbewerbssituation  im selben Marktseg‐
ment sowie Kopplungs‐ und Agglomerationseffekte. 
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Modell, in welchem Ausmaß das Vorhaben in der Lage ist, einen Teil des vorhandenen Kaufkraft‐
volumens im projektrelevanten Sortimentsbereich an sich zu binden.  

Neben der Berechnung der zu erwartenden Gesamtumsatzleistung eines Vorhabens  lässt sich 
anhand des Marktanteilkonzepts ebenfalls die perspektivische Umsatzherkunft des Vorhabens 
ableiten. Diese ergibt sich aus der Relation zwischen den in den jeweiligen Zonen des Einzugsge‐
biets generierten Umsätzen und dem Gesamtumsatz des Vorhabens. Hingegen lässt das Markt‐
anteilkonzept keine direkten Rückschlüsse auf die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzum‐
verteilungen zu. So gibt das Marktanteilkonzept keine Auskunft darüber, wo die durch das Vor‐
haben generierten Umsätze bisher gebunden sind und wie sich diese nach dem Markteintritt des 
Vorhabens neu verteilen werden. Die Ermittlung der Umsatzumverteilungen für das Vorhaben 
wird in Kapitel V., 2. ausführlich behandelt. 

Folgende Umsatzprognose lässt sich für den erweiterten Lidl‐Markt mit ca. 1.750 m² VK anhand 
des Marktanteilkonzepts ermitteln:31  

Tabelle 3:  Umsatzprognose Lidl mit 1.750 m² VK 

Zonen  Kaufkraft 
Food 

in Mio. € 

Markt‐ 
anteil 

Food in %

Umsatz 
Food 

in Mio. € 

Umsatz 
Nonfood
in Mio. €* 

Umsatz  
gesamt 
in Mio. € 

Umsatz‐ 
herkunft 
in % 

Zone I   21,5  17 3,7 0,9 4,6  55 
Zone II  34,5  6 – 7  2,3 0,6 – 0,7 2,9 – 3,0  35 

Einzugsgebiet  56,0  11 6,0 1,5 – 1,6 7,5 – 7,6  90 

Streuumsätze   0,6 – 0,7 0,2 0,8 – 0,9  10 

Insgesamt  6,6 – 6,7 1,7 – 1,8 8,4  100 
* Der Umsatzanteil im Nonfoodbereich (Nonfood I und II) beträgt beim Anbieter Lidl 20 %. Hinsichtlich der Kun‐
denherkunft wurde von mit dem Lebensmittelbereich vergleichbaren Werten ausgegangen. 

GMA‐Berechnungen 2016 (ca.‐Werte, Rundungsdifferenzen möglich) 

Somit lässt sich für den erweiterten Lidl‐Markt mit ca. 1.750 m² VK nach gutachterlicher Einschät‐
zung eine Gesamtumsatzleistung von ca. 8,4 Mio. € ermitteln. Hiervon entfallen ca. 6,6 ‐ 6,7 Mio. 
€ auf den Foodbereich und ca. 1,7 – 1,8 Mio. € auf den Nonfoodbereich (Nonfood I und II).  

Zur Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Vorhabens lassen sich die Filialleistun‐
gen heranziehen. Je nach Betreiber, Sortiment, Verkaufsfläche und Standorteigenschaften vari‐
ieren diese z. T. sehr stark und spiegeln dadurch die spezifischen örtlichen Verhältnisse wieder. 
Gemäß EHI Retail Institut liegt die durchschnittliche Filialleistung von Lidl bei ca. 6,0 – 6,1 Mio. €32. 
Damit läge der Markt an der Mahlsdorfer Straße nach Erweiterung und Modernisierung auf ei‐
nem  überdurchschnittlichen  Niveau.  Allerdings  ist  anzumerken,  dass  der  Standort  mit  ca. 

                                                            
31   Rechenvorgang: Kaufkraft der Wohnbevölkerung x Marktanteil = Umsatz des Vorhabens. 
32   Vgl. EHI‐Retail Institute, handelsdaten aktuell 2016. 
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1.750 m² Verkaufsfläche auch weit über dem Verkaufsflächendurchschnitt von Lidl‐Märkten lie‐
gen wird. Es ist festzuhalten, dass der überwiegende Teil der zusätzlichen Verkaufsfläche von Er‐
weiterungsvorhaben im großflächigen Bereich dem Komfort der Kunden (großzügige Eingangssi‐
tuation, breitere Gänge für angenehmeres Bewegen und bessere Übersichtlichkeit) sowie den 
betrieblichen Abläufen (v. a. Vereinfachung der Regalbestückung mit Waren) zugute, ohne dass 
der Umsatz proportional zur Verkaufsfläche wächst. Höhere Umsatzleistungen sind aufgrund der 
Wettbewerbssituation im Untersuchungsraum und des geringen Kaufkraftpotentials nicht zu er‐
warten.  

Für die mögliche Ansiedlung eines Getränkefachmarktes ist ein Gesamtumsatz von ca. 1,1 Mio. € 
nach dem Marktanteilskonzept zu prognostizieren (vgl. Tabelle 4). 

Tabelle 4:  Umsatzprognose Getränkemarkt mit 750 m² VK 

Zonen  Kaufkraft
Food 

in Mio. € 

Markt‐ 
anteil 

Food in %

Umsatz  
gesamt 
in Mio. € 

Umsatz‐ 
herkunft 
in % 

Zone I   21,5 2 – 3 0,5 – 0,6  50 

Zone II  34,5 1 – 2 0,4 – 0,5  40 

Einzugsgebiet  56,0 2 1,0  90 

Streuumsätze   0,1  10 
Insgesamt  1,1   100 

GMA‐Berechnungen 2016 (ca.‐Werte, Rundungsdifferenzen möglich) 

Für die mögliche Ansiedlung eines Drogeriefachmarktes mit einer Gesamtverkaufsfläche von 
max. 750 m² ist eine Gesamtumsatzleistung von ca. 3,0 Mio. € anzusetzen. Davon entfallen auf 
das Drogeriemarktkernsortiment ca. 1,8 Mio. und auf Randsortimente ca. 1,2 Mio. € (vgl. Tabelle 
5).  

Tabelle 5:  Umsatzprognose Drogeriefachmarkt mit 750 m² VK 

Zonen  Kaufkraft 
Drogerie‐
sortiment 
in Mio. € 

Marktanteil
Drogerie‐
sortiment 

in % 

Umsatz 
Drogerie‐
sortiment
in Mio. € 

Umsatz 
Randsorti‐
mente 

in Mio. €* 

Umsatz  
gesamt 
in Mio. € 

Umsatz‐ 
herkunft 
in % 

Zone I   4,6  19 – 20  0,9  0,6  1,5  50 

Zone II  7,4  10 0,7 0,5 1,2   40 

Einzugsgebiet  12,0  13 – 14  1,6  1,1 2,7  90 

Streuumsätze    0,2 0,1 0,3  10 
Insgesamt  1,8 1,2 3,0  100 

*  Der Umsatzanteil mit Randsortimenten beträgt beim Betriebstyp Drogeriefachmarkt durchschnittlich rd. 
40 %. Drunter entfallen ja nach Betreiber u.a. Kinderbekleidung, Spielwaren, Elektro/Foto, Nahrungs‐ und 
Genussmittel. Hinsichtlich der Kundenherkunft wurde von mit dem Lebensmittelbereich vergleichbaren 
Werten ausgegangen. GMA‐Berechnungen 2016 (ca.‐Werte, Rundungsdifferenzen möglich) 
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Für die weiteren möglichen Fachmarktoptionen sind nach dem Marktanteilkonzept  folgende 
Umsatzschätzungen zu geben (vgl. Tabellen 6 – 11).  

Tabelle 6:  Umsatzprognose Zoo‐/ Heimtierfachmarkt mit 750 m² VK 

Zonen  Kaufkraft 
zoolog. Bedarf

in Mio. € 

Marktanteil
zoolog. Be‐
darf in % 

Umsatz  
gesamt 
in Mio. € 

Umsatz‐ 
herkunft 
in % 

Zone I   0,6 77  0,4 – 0,5  50 

Zone II  0,9 32  0,3  33 

Einzugsgebiet  1,5 50  0,7 – 0,8  83 

Streuumsätze   0,1 – 0,2  17 

Insgesamt  0,9   100 
GMA‐Berechnungen 2016 (ca.‐Werte, Rundungsdifferenzen möglich)  

Tabelle 7:  Umsatzprognose Bekleidungsfachmarkt mit 750 m² VK 

Zonen  Kaufkraft
Bekleidung
in Mio. € 

Marktanteil
Bekleidung 

in % 

Umsatz  
gesamt 
in Mio. € 

Umsatz‐ 
herkunft 
in % 

Zone I   5,2 10 – 11  0,5 – 0,6   50 

Zone II  8,3 5 – 6  0,4 – 0,5   41 

Einzugsgebiet  13,5 7 – 8  1,0  91 

Streuumsätze   0,1  9 

Insgesamt  1,1   100 
GMA‐Berechnungen 2016 (ca.‐Werte, Rundungsdifferenzen möglich)  

Tabelle 8:  Umsatzprognose Schuhfachmarkt mit 750 m² VK 

Zonen  Kaufkraft
Schuhe 
in Mio. € 

Marktanteil
Schuhe in % 

Umsatz  
gesamt 
in Mio. € 

Umsatz‐ 
herkunft 
in % 

Zone I   1,5 43 – 44  0,6 – 0,7  46 

Zone II  2,4 23  0,5 – 0,6  39 

Einzugsgebiet  3,9 30 – 31  1,2  85 

Streuumsätze   0,2  15 
Insgesamt  1,4   100 

GMA‐Berechnungen 2016 (ca.‐Werte, Rundungsdifferenzen möglich) 

Die voranstehenden Fachmarktvarianten (Getränke‐, Drogerie‐, Zoo‐/Heimtier‐, Bekleidung‐ o‐
der  Schuhfachmarkt)  sind nach  gutachterlicher Einschätzung unter wirtschaftlichen Gesichts‐
punkten tragfähige Konzepte, wobei aber v. a. Zoo‐/Heimtierfachmarkt und auch der Schuhfach‐
markt hohe Marktanteile erreichen.   
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Tabelle 9:  Umsatzprognose Elektrofachmarkt mit 750 m² VK 

Zonen  Kaufkraft
Schuhe 
in Mio. € 

Marktanteil
Schuhe in % 

Umsatz  
gesamt 
in Mio. € 

Umsatz‐ 
herkunft 
in % 

Zone I   5,7 24 – 25  1,4  41 
Zone II  9,1 15 – 16  1,4  41 

Einzugsgebiet  14,8 19  2,8   82 

Streuumsätze   0,6  18 

Insgesamt  3,4   100 
GMA‐Berechnungen 2016 (ca.‐Werte, Rundungsdifferenzen möglich) 

Es ist darauf hinzuweisen, dass auf der Verkaufsfläche von rd. 750 m² VK keine Realisierung eines 
modernen Elektrofachmarktes mit Vollsortiment wahrscheinlich ist, da die üblichen Fachmärkte 
i. d. R. Verkaufsflächen ab mind. 1.000 – 1.500 m² belegen. Ein Kleinflächenkonzept (z.B. Euronics, 
Expert oder Medimax) oder ein spezialisierter Anbieter (z. B. Fachmarkt für „Weiße Ware“) ist 
aber durchaus denkbar.  

Tabelle 10:  Umsatzprognose Möbelmarkt mit 750 m² VK 

Zonen  Kaufkraft
Möbel* 
in Mio. € 

Marktanteil
Möbel in % 

Umsatz  
gesamt 
in Mio. € 

Umsatz‐ 
herkunft 
in % 

Zone I   6,4 5   0,3 – 0,4   35 – 40 

Zone II  10,3 4   0,4 – 0,5   45 – 50  

Einzugsgebiet  16,7 4 – 5  0,8  80 

Streuumsätze   0,2  20 

Insgesamt  1,0   100 
* Die Kaufkraft bezieht sich auf die gesamte Warengruppe Hausrat / Einrichtung / Möbel.  

GMA‐Berechnungen 2016 (ca.‐Werte, Rundungsdifferenzen möglich) 

Auf der limitierten Verkaufsfläche von rd. 750 m² VK ist lediglich die Darstellung eines ausschnitts‐
weisen spezialisierten Möbelsortiments wie bspw. Einrichtung / Hausrat, Spezialmöbel (z. B. Bet‐
tenfachmarkt) realistisch; keinesfalls aber ein klassischer Möbelvollsortimenter. Denkbar wäre 
auch  eine Möbelabholstation,  die  allerdings  nicht  dem  stationären  Einzelhandel  im  engeren 
Sinne zuzuordnen ist (vgl. Kapitel V.,2.5).  
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Tabelle 11:  Umsatzprognose Baumarkt mit 750 m² VK 

Zonen  Kaufkraft
Baumarkt*
in Mio. € 

Marktanteil
Baumarkt 

in % 

Umsatz  
gesamt 
in Mio. € 

Umsatz‐ 
herkunft 
in % 

Zone I   4,7 7 – 8  0,3 – 0,4   30 – 40 
Zone II  7,4 6  0,4 – 0,5   40 – 50  

Einzugsgebiet  12,1 7   0,8 – 0,9   85 

Streuumsätze   0,1 – 0,2  15 

Insgesamt  1,0   100 
* Die Kaufkraft bezieht sich auf die gesamte Warengruppe Bau‐/Heimerker‐ / Gartenbedarf.  

Die GMA‐Berechnungen 2016 (ca.‐Werte, Rundungsdifferenzen möglich) 

Neben einem Kleinflächenkonzept ist auch ein Fachmarkt der ausschnittsweise, d. h. spezialisier‐
tes Sortiment wie bspw. Fliesen, Werkzeuge, Eisenwaren, Tapeten als Entwicklungsoption realis‐
tisch. Auch für das Baumarktsortiment wäre eine Abholstation bzw. ein Konzept, welches auf die 
Abholung von z. B. online bestellter Waren spezialisiert ist, durchaus realisierbar.33   

 

4.  Bewertung des Kongruenzgebotes 

Das  Kongruenzgebot  fordert,  dass  Einzelhandelsgroßprojekte  dem  zentralörtlichen  Verflech‐
tungsbereich und der zentralörtlichen Funktion entsprechen müssen (vgl. LEB B‐B Ziel 4.7 (3)). 
Das Kongruenzgebot dient demselben Schutzzweck wie das raumordnerische Beeinträchtigungs‐
verbot, wobei sich das LEP B‐B auf Mittel‐ und Oberzentren, sowie die Kategorie Metropole be‐
schränkt. Danach ist bei der Planung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen zu beachten, dass 
die Zuordnung einzelner Vorhaben zu Orten bestimmter Zentralitätsstufen entsprechend dem 
landesplanerisch definierten Status des Zentralen Ortes (Metropole, Ober‐ bzw. Mittelzentrum) 
erfolgt. Abweichend von Ziel (3) des LEP B‐B besagt Plansatz Ziel 4.7 (6):  

(6)   „Die Errichtung oder Erweiterung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen  ist 
abweichend von Absatz 1 außerhalb Zentraler Orte zulässig, wenn das Vorhaben 
ganz überwiegend der Nahversorgung dient und der Standort in einem städti‐
schen Kernbereich im Sinne von Plansatz 4.8 (G) oder in einem wohngebietsbe‐
zogenen Versorgungsbereich  liegt. Vorhaben außerhalb Zentraler Orte dienen 
ganz überwiegend der Nahversorgung, wenn die gesamte vorhabenbezogene 
Verkaufsfläche 2500 Quadratmeter nicht überschreitet und auf mindestens 75 
Prozent der Verkaufsfläche nahversorgungsrelevante Sortimente nach Tabelle 4 
Nummer 1.1 angeboten werden.“ 

                                                            
33   Beispielhaft sei hier das Konzept von Screwfix zu nennen.  
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Basierend auf der Einzugsgebietsabgrenzung, der Umsatzprognose und der ableitbaren Umsatz‐
herkunft sowie den  landes‐ und regionalplanerischen Vorgaben lässt sich das Kongruenzgebot 
gemäß wie folgt bewerten: 

 Das  Einzugsgebiet  des  Planvorhabens  (erweiterter  Lidl‐Markt)  an  der  Mahlsdorfer 
Straße umfasst in Zone I das Gebiet des Ortsteiles Hönow der Standortgemeinde Hop‐
pegarten und einen geringen Bereich im Berliner Ortsteils Hellersdorf. In Zone II liegen 
vor allem Stadtrandbereiche des Berliner Bezirkes Marzahn‐Hellersdorf sowie die Sied‐
lung Birkenstein (Teil von Hoppegarten). Dieses Einzugsgebiet erschließt der Lidl‐Markt 
bereits heute vor seiner Erweiterung.  

 Mind. 55 % des im Einzugsgebiet generierten Umsatzes des erweiterten Lidl‐Marktes 
(ohne Streuumsätze) werden mit Einwohnern aus der Gemeinde Hoppegarten (= Orts‐
teil Hönow und Birkenstein) erwirtschaftet. Damit dient der Lidl‐Markt überwiegend 
der Nahversorgung. Neben dem Integrationsgebot (vgl. Kapitel III.2) und den baupla‐
nungsrechtlichen Festsetzungen (< 2.500 m² VK und mind. 75 % nahversorgungsrele‐
vante Sortimente) werden damit die Vorgaben des Plansatzes 4.7 (Z) (6) LEP B‐B erfüllt.  

 Bei einer Erweiterung des Lidl‐Marktes auf rd. 1.750 m² VK ist nicht von einer weiteren 
Ausdehnung des Einzugsgebietes auszugehen, da sich an den Standortrahmenbedin‐
gungen und der Wettbewerbssituation keine wesentlichen Veränderungen ergeben.  

Das Kongruenzgebot wird eingehalten.  
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V.  Raumordnerisches Beeinträchtigungsverbot 

1.  Projektrelevante Wettbewerbssituation  

Zur Bewertung der Einzelhandelssituation im Einzugsgebiet wurde von der GMA bereits im Ok‐
tober 2015 eine Erhebung der projektrelevanten Einzelhandelsbetriebe im Lebensmitteleinzel‐
handel durchgeführt. Ergänzend fand im Oktober 2016 im Zuge der zusätzlich geplanten Fach‐
marktansiedlung eine Erhebung weiterer am Standort geplanter Sortimente im Untersuchungs‐
raum statt. Der Untersuchungsraum umfasst neben dem Einzugsgebiet des Gesamtvorhabens 
auch umliegende Gebiete von Berlin Hellersdorf und Mahlsdorf, Hoppegarten und Neuenhagen 
(vgl. Karte 5).  

Die über das Einzugsgebiet hinausgehende Analyse der Wettbewerbsstrukturen bedingt sich aus 
der höheren Kundenreichweite,  insofern die geplanten Sortimente der Fachmarktoption dem 
mittelfristigen Bedarf  zuzuordnen  sind und daher  seltener nachgefragt werden. Mit anderen 
Worten: die dem mittelfristigen und / oder  langfristigen Bedarfsbereich zuzuordnenden Sorti‐
mente erzielen  i. d. R. eine größere Marktreichweite als nahversorgungsrelevante Sortimente. 
Daher sind wettbewerbliche Überschneidungen auch mit Standorten des Wettbewerbs außer‐
halb des enger umgrenzten Einzugsgebietes zu erwarten (=Untersuchungsraum). Für das Plan‐
vorhaben in Hönow befinden sich mehrere wesentliche Wettbewerbsstandorte außerhalb des 
Einzugsgebietes. Daher wurden auch die Wettbewerbsstrukturen in den umliegenden zentralen 
Versorgungsbereichen (Berlin und Neuenhagen) sowie den größeren Fachmarktstandorten er‐
fasst.  

Als Wettbewerber gelten grundsätzlich alle Ladengeschäfte, in denen Warengruppen angeboten 
werden, die in den Einzelhandelsbetrieben am Standort Mahlsdorfer Straße geführt werden. Al‐
lerdings ist aufgrund der Flächengröße bzw. des Betriebstyps und des spezifischen Einkaufsver‐
haltens der Bevölkerung davon auszugehen, dass insbesondere betriebstypengleiche oder ‐ ähn‐
liche Betriebe (Lebensmittelmärkte bzw. Fachmärkte) als Hauptwettbewerber zu identifizieren 
sind.   

1.1 Wettbewerbssituation im Bereich Nahrungs‐ und Genussmittel 

Die Angebotsstrukturen  im Lebensmittelsegment werden durch die ansässigen Lebensmittel‐
märkte34  bestimmt. Folgende strukturprägende Anbieter im Lebensmitteleinzelhandel sind der‐
zeit innerhalb des Einzugsgebietes in Zone I anzuführen (vgl. Karte 5):  

 

   

                                                            
34   Lebensmittelmärkte ≥ 400 m² VK. 



Standortlagen

(1) Hönower Einkaufpassage 
(HEP)

(2) S‐Bahnhof Birkenstein
(3) Ortskern Neuenhagen
(4) ZVB Helle Mitte
(5) KaufPark Eiche
(6) ZVB Neue Grottkauer

Straße
(7) Hellersdorf Süd 

(Spreecenter)
(8) ZVB Mahlsdorf

Karte 5: Projektrelevante Wettbewerbssituation
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*der Lidl‐Markt am S‐Bahnhof Mahlsdorf 
befindet sich in Planung; 
keine vollständige Darstellung der 
Lebensmittelmärkte im Untersuchungsraum;
Kartengrundlage OpenStreetMap
GMA‐Bearbeitung 2016
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 Aldi, Mahlsdorfer Straße (ZVB Hönower Einkaufspassagen – HEP (Nr. 1)) 

 Kaiser`s, Robert‐Schulz‐Ring (ZVB Hönower Einkaufspassagen – HEP (Nr. 1)) 

 Rewe, Stienitzstraße (Streulage) 

 Penny, Stienitzstraße (Streulage) 

In Zone II des Einzugsgebietes sind darüber hinaus folgende Hauptwettbewerber ansässig: 

 Netto, Louis‐Lewin‐Straße 120 (Streulage) 

 Netto, Louis‐Lewin‐Straße 40c (Streulage)  

 Netto (dansk), Louis‐Lewin‐Straße (Streulage) 

 Edeka, Riesaer Straße (Streulage) 

 Netto (dansk), Dahlwitzer Straße (Streulage) 

 Rewe, Hönower Weg (S‐Bhf. Birkenstein – (Nr. 2)).  

Neben den genannten Hauptwettbewerbern sind  im Einzugsgebiet weitere Anbieter  i. S. von 
kleinteiligem Lebensmitteleinzelhandel (u. a. Lebensmittelhandwerk, Obst und Gemüse, Tank‐
stellen) vorhanden, die die Nahversorgungsstrukturen ergänzen. Insgesamt ist im Einzugsgebiet 
eine Gesamtverkaufsfläche der Lebensmittelanbieter von ca. 12.470 m² VK vorhanden, auf der 
ein Umsatz von rd. 45,0 Mio. € mit Lebensmitteln erwirtschaftet wird.  

Durch die Nahlage des Planstandortes zum Autobahnzubringer bzw. zur Einfallstraße Berliner 
Straße / Altlandsberger Chaussee (L 33) bestehen auch Kaufkraftzuflüsse u. a. aus den östlichen 
Umlandgemeinden Berlins (v. a. durch Pendler).35 Hingegen verhindert die angespannte Wettbe‐
werbssituation v. a. im Westen (Ahrensfelde: „Kaufpark Eiche“ / Berlin‐Hellersdorf: „Helle Mitte“) 
ein weiteres Ausgreifen des Einzugsgebietes auf die Wohngebiete von Hellersdorf. Nach Süden 
erstreckt sich das Einzugsgebiet bis zur Bahnstrecke Berlin – Frankfurt/Oder. Hier sind nur wenige 
Lebensmittelmärkte ansässig, sodass hier deutliche Kundenorientierungen an den Planstandort 
zu erwarten sind.  

Darüber hinaus begrenzen die vornehmlich an der B1 / B5 (Alt‐Mahlsdorf / Frankfurter Chaussee) 
und an den S‐Bahnhöfen ansässigen Lebensmittelmärkte eine weitere Einzugsgebietsausdeh‐
nung nach Süden. Nach Osten  ist darüber hinaus keine ausgeprägte Einkaufsorientierung aus 
Neuenhagen (b. Berlin) auf den Planstandort zu erwarten.   

   

                                                            
35   Vgl. Streuumsätze Tabelle 3.  
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Außerhalb des Einzugsgebietes ist insbesondere auf die Angebotsstrukturen im benachbarten 
Bezirk Berlin‐Hellersdorf hinzuweisen, der über  zahlreiche  z. T.  solitär  liegende Lebensmittel‐
märkte in den Wohngebieten verfügt. Als bedeutende Handelsagglomerationen sind die „Helle 
Mitte“ Hellersdorf (u. a. Real, Norma) sowie der dezentrale Kaufpark Eiche (u. a. Kaufland) nur ca. 
3 km westlich des Planstandortes zu nennen. Des Weiteren sind im Untersuchungsraum weitere 
Filialen von Lidl an der Mark‐Twain‐Straße (Hellersdorf) und Alt‐Kaulsdorf (Berlin‐Kaulsdorf) an‐
sässig, die das betriebliche Einzugsgebiet des Planvorhabens bzw. des zu erweiternden Lidl‐Mark‐
tes  in Hönow begrenzen. Hier  ist auch auf den geplanten Lidl‐Markt  (Hönower Straße  / Gie‐
sestraße) und ein E‐Center (Brehm) in Berlin‐Mahlsdorf hinzuweisen.  

1.2 Wettbewerbssituation im Bereich Drogeriewaren 

Im Drogeriewarensegment sind v. a. Drogeriefachmärkte als Hauptwettbewerber für die mögli‐
che Ansiedlung am Standort Mahlsdorfer Straße einzustufen. Folgende strukturprägende Anbie‐
ter sind innerhalb des Untersuchungsraumes anzuführen (Drogeriefachmärkte > 250 m² VK):  

Berlin 

 dm‐Drogeriemarkt, An der Schule (ZVB Mahlsdorf) 

 Rossmann, Hellersdorfer Straße (ZVB Hellersdorf‐Süd) 

 dm‐Drogeriemarkt, Hönower Weg (S‐Bahnhof Birkenstein) 

 dm‐Drogeriemarkt, Neue Grottkauer Straße (ZVB Neue Grottkauer Straße) 

 Rossmann, Stendaler Straße 24 (ZVB Helle Mitte) 

 Rossmann, Stendaler Straße 77 (ZVB Helle Mitte). 

Hoppegarten / Hönow 

 Rossmann, Mahlsdorfer Straße (ZVB HEP).  

Darüber hinaus ist auf kleinteilige Anbieter mit ausschnittsweisem Drogeriemarktsortiment (u. a. 
Fachdrogerien, Parfümerien) sowie die Angebote der Lebensmittelmärkte im Bereich Drogerie‐
waren (Randsortimente) hinzuweisen. Insgesamt verfügen die im Kern Drogeriewaren führenden 
Anbieter im Untersuchungsraum (Einzugsgebiet inkl. umliegende zentrale Versorgungsbereiche 
und Einkaufszentren) über eine Gesamtverkaufsfläche von ca. 3.405 m². Die Gesamtumsatzleis‐
tung mit Drogeriewaren liegt bei rd. 17,4 Mio. €.  

1.3 Wettbewerbssituation im Bereich zoologischer Bedarf / Tiernahrung 

Die Angebotssituation im Bereich zoologischer Bedarf und Tiernahrung wird neben spezialisier‐
ten Fachmärkten und Fachgeschäften auch durch das Angebot von Lebensmittelmärkten sowie 
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Bau‐ und Gartenmärkten v. a. im Bereich Tiernahrung geprägt. Innerhalb des Untersuchungsrau‐
mes sind folgende Hauptwettbewerber (Fachmärkte > 300 m² VK) vorhanden:  

Berlin 

 Fressnapf, Quedlinburger Straße (ZVB Helle Mitte) 

 Das Futterhaus, Landsberger Chaussee 

 Zoo & Co, Gülzower Straße.  

Darüber hinaus ist auf die Randsortimente bei zoologischem Bedarf / Tiernahrung der Bau‐ und 
Gartenmärkte hinzuweisen, die z. T. bereits außerhalb des Untersuchungsraumes  liegen (u. a. 
Hellweg, Handwerkerstraße und Alt‐Biesdorf). Auch Lebensmittelmärkte führen Tiernahrung als 
Nebensortiment. Insgesamt verfügen die Zoofachanbieter (Fachgeschäfte, Fachmärkte) im Un‐
tersuchungsraum über eine Verkaufsfläche von ca. 1.820 m². Die Gesamtumsatzleistung im Seg‐
ment zoologischer Bedarf / Tiernahrung liegt bei ca. 8,4 Mio. €.  

1.4 Wettbewerbssituation im Bereich Bekleidung 

Die Wettbewerbsstrukturen im Textilwarensegment werden v. a. durch die vorhandenen Fach‐
märkte im Untersuchungsraum geprägt. Derzeit sind folgende Bekleidungsfachmärkte im Unter‐
suchungsraum anzuführen (> 500 m² VK): 

Berlin 

 Woolworth, Hellersdorfer Straße (ZVB Hellersdorf‐Süd) 

 KiK, An der Schule (ZVB Mahlsdorf) 

 TK Maxx, Landsberger Chaussee (KaufPark Eiche) 

 Adler, Landsberger Chaussee (KaufPark Eiche) 

 C&A, Landsberger Chaussee (KaufPark Eiche) 

Hoppegarten / Hönow 

 Takko, S‐Bahnhof Birkenstein 

 KiK, Lindenallee 

 Clinton, Neuer Hönower Weg. 

Neben den genannten Bekleidungsfachmärkten (> 500 m² VK) sind im Untersuchungsraum wei‐
tere kleinere Anbieter vorhanden. Überwiegend konzentriert sich der Wettbewerbsbesatz auf 
Standortagglomerationen (zentrale Versorgungsbereiche, Fachmarktzentren, Einkaufszentren). 
Insgesamt  ist  im  Untersuchungsraum  eine  Gesamtverkaufsfläche  der  Textilanbieter  von  ca. 
14.175 m² vorhanden, auf der ein Umsatz von rd. 26,8 Mio. € mit Textilien erwirtschaftet wird.   



 

 

 

Auswirkungsanalyse Hönow, Mahlsdorfer Straße 

40

1.5 Wettbewerbssituation im Bereich Schuhe 

Für den Bereich Schuhe sind v. a. die im Untersuchungsraum ansässigen Schuhgeschäfte (Fach‐
geschäfte, Fachmärkte) als projektrelevant einzustufen. Folgende Hauptwettbewerber sind an‐
zuführen (> 150 m² VK): 

Berlin 

 Görtz Schuhe Outlet, Alt‐Mahlsdorf 

 Mayers Markenschuhe, Hellersdorfer Straße (ZVB Hellersdorf Süd, Spreecenter)  

 Deichmann, Landsberger Chaussee (Kaufpark Eiche36) 

 Aktiv Schuh, Landsberger Chaussee (Kaufpark Eiche) 

 Deichmann, Stendaler Straße (ZVB Helle Mitte).  

Hoppegarten / Hönow 

 K+K Schuhe, Hönower Weg (S‐Bahnhof Birkenstein).  

Die im Kern Schuhe führenden Fachanbieter verfügen insgesamt über eine Verkaufsfläche von 
ca. 2.740 m² VK. Deren geschätzte Umsatzleistung liegt bei rd. 5,6 Mio. €.  

1.6 Wettbewerbssituation im Bereich Elektrowaren  

Für die mögliche Ansiedlung eines Elektrofachmarkt am Standort Mahlsdorfer Straße sind v. a. 
ähnlich konzipierte Elektrofachmärkte als Hauptwettbewerber herauszustellen.  Innerhalb des 
Untersuchungsraumes ist derzeit als einziger Fachmarkt anzuführen:  

Berlin 

 Media Markt, Landsberger Chaussee (Kaufpark Eiche). 

Darüber hinaus sind kleinere Fachanbieter mit ausschnittsweisen Elektrowarensortiment (u. a. 
Euronics Spreecenter / Elektro Hillebrandt, Neuenhagen) sowie zahlreiche Mobilfunk‐ / Handy‐
Läden innerhalb des Untersuchungsraumes vorhanden. Die Gesamtverkaufsfläche innerhalb des 
Untersuchungsraum liegt bei rd. 4.165 m² VK, auf der ein Umsatz von ca. 17,2 Mio. € erwirtschaf‐
tet wird.  

                                                            
36   Der Schuhanbieter Reno, Landsberger Chaussee (Kaufpark Eiche) war zum Zeitpunkt der Erhebung bereits 

geschlossen.  
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1.7 Wettbewerbssituation im Bereich Hausrat / Einrichtung / Möbel sowie Bau‐, Heim‐
werker‐ und Gartenbedarf 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass das Kernsortiment eines möglichen anzusiedelnden Möbel‐
marktes als nicht zentrenrelevant einzustufen ist. Demnach sind die als Hauptwettbewerber her‐
auszustellenden Möbel‐Märkte in der Regel als nicht zentrenprägend für zentrale Versorgungs‐
bereiche zu klassifizieren. Aufgrund des großen Flächenbedarfes sind diese üblicherweise an ge‐
werblich orientierten  Standorten  außerhalb der Geschäftszentren  ansässig.  Für das Untersu‐
chungsraum ist lediglich das Möbelhaus Roller, Alt‐Mahlsdorf als strukturprägenden Anbieter zu 
nennen. Weitere leistungsstarke Möbelanbieter sind mit Höffner (ca. 35.000 m² VK) und IKEA (ca. 
26.000 m² VK)37 bereits deutlich im Westen des Planstandortes außerhalb des Untersuchungs‐
raumes gelegen.  In diesem Zusammenhang  ist auf die  im Bau befindlichen Möbel‐Märkte am 
Standort Alt‐Mahlsdorf (Bundesstraße B 1 / B 5) hinzuweisen. Insgesamt sind rd. 45.000 m² VK 
für die zwei geplanten Möbelmärkte konzipiert.38  

Allein ein Vergleich der genannten prägenden Möbelanbieter zzgl. der geplanten Anbieter in Alt‐
Mahlsdorf hinsichtlich der Verkaufsflächen zeigt, dass im Falle der Ansiedlung eines Möbelmark‐
tes bzw. einer Möbelabholstation am Standort Mahlsdorfer Straße in Hönow mit rd. 750 m² VK 
keine signifikanten Umsatzumverteilungen zu erwarten wären.39   

Mit Bezug auf mögliche zentrenrelevante Randsortimente  im Bereich Hausrat / Einrichtung / 
Haushaltswaren / Heimtextilien, die in der Regel nur geringe Verkaufsflächenanteile eines Mö‐
belmarktes  einnehmen,  sind  im  Untersuchungsraum mehrere  Anbieter  mit  Sortimentsüber‐
schneidung vorhanden. Hier ist u. a. auf spezielle Anbieter im Bereich Einrichtung (Raumausstat‐
tung, Küchen, Polster), Haushaltsdiscounter (Sonderpostenmärkte) sowie zahlreiche Randsorti‐
mente weiterer Anbieter  hinzuweisen. Die Gesamtverkaufsfläche  der Betriebe, die  im  Sorti‐
mentsschwerpunkt im Bereich Hausrat / Einrichtung (ohne Möbel) zuzuordnen sind, beträgt rd. 
2.280 m² VK. Die Umsatzleistung liegt bei rd. 3,9 Mio. €.  

Ähnlich zur Warengruppe Möbel gestaltet sich die Wettbewerbssituation für eine mögliche Bau‐
marktansiedlung. Leistungsstarke Vollsortimenter sind bereits in deutlicher Entfernung zum Vor‐
habenstandort anzutreffen. U. a. ist auf den Anbieter Hellweg (Handwerker Straße) in Dahlwitz / 
Hoppegarten oder die Berliner Märkte Hellweg (Alt‐Biesdorf) und Hornbach (Märkische Spitze) 
hinzuweisen. Innerhalb des Untersuchungsraumes sind lediglich kleinere z. T. spezialisierte An‐
bieter im Bereich Bau‐, Heimwerker‐ und Gartenbedarf vorhanden. Hier ist auf den bestehenden 
                                                            
37   Quelle: GMA‐Erhebungen 2013 
38   Aktuell ist hier die Ansiedlung von porta mit rd. 39.000 m² VK geplant. Ergänzend sind Möbel Boss (ca. 

6.000 m² VK), Hammer‐Heimtex sowie zwei Fachanbieter  für Fliesen vorgesehen  (Angaben Homepage 
Bezirksamt Marzahn‐Hellersdorf).   

39   Allein die im Gutachten genannten Möbelvollsortimenter Höffner, Ikea, Roller und die geplanten Anbieter 
in Alt‐Mahlsdorf über rd. 106.000 m² VK. Im Verglich dazu entspricht die mögliche Ansiedlung eines Mö‐
belmarktes am Planstandort in Hönow einer Erhöhung der Möbelverkaufsfläche von unter 1 %.  
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Sonderpreisbaumarkt, Mahlsdorfer Straße (ZVB HEP) hinzuweisen. Spezialanbieter ergänzen die 
Angebotssituation u. a. im Bereich Bodenbeläge, Fliesenhandel oder Gartenbedarf. Auch sind ty‐
pische  Baumarktsortimente  (Baumaterial,  Maschinen,  Eisenwaren,  Gartenbedarf)  den  nicht 
zentrenrelevanten Sortimenten zuzuordnen und als nicht zentrenprägend einzustufen. Der Voll‐
ständigkeit halber seien die Wettbewerbskennziffern der Anbieter im Bereich Bau‐, Heimwerker‐ 
und Gartenbedarf genannt: auf einer Gesamtverkaufsfläche von ca. 25.050 m² VK werden rd. 
28,6 Mio. € erwirtschaftet. Den größten Anteil haben die Anbieter Hellweg und Pflanzen Kölle im 
südlichen Bereich des Untersuchungsraumes. 

1.8 Zusammenfassung Wettbewerbssituation  

Insgesamt ist für das Planvorhaben am Standort Hönow eine differenzierte Bewertung der Ange‐
botssituation vorzunehmen. So bemisst sich das Einzugsgebiet des Standortes v. a. durch die Aus‐
strahlungskraft des erweiterten Lidl‐Lebensmittelmarktes.  Insbesondere  innerhalb des abge‐
grenzten Einzugsgebietes ist somit die Wettbewerbssituation im Bereich Nahrungs‐ und Genuss‐
mittel maßgeblich für das Vorhaben.  

Dagegen ist für die geplante Fachmarktoption eine umfassendere Wettbewerbsbetrachtung, die 
sich auch auf die räumlich umliegenden Gebiete im Berliner Bezirk Marzahn‐Hellersdorf sowie 
das südöstlich liegende Neuenhagen erstreckt, notwendig (=Untersuchungsraum). Dies ist v. a. 
auf die nur geringe Verkaufsflächenausstattung innerhalb des Einzugsgebietes in den projektre‐
levanten Warengruppen zurückzuführen. Einzig die Standortlagen Hönower Einkaufspassagen 
(HEP) und Hönower Weg (S‐Bahnhof Birkenstein) verfügen über als Hauptwettbewerber einzu‐
stufende Fachmärkte der Branchen Bekleidung, Schuhe, Drogeriewaren und Hausrat / Einrich‐
tung / Möbel.   

Im Untersuchungsraum sind zahlreiche Fachmärkte  in den Standortlagen Kaufpark Eiche, ZVB 
Helle Mitte, ZVB Neue Grottkauer Straße, ZVB Hellersdorf Süd (Spreecenter), ZVB Mahlsdorfer 
Straße und Stadtzentrum Neuenhagen bei Berlin hinzuweisen (vgl. Karte 5). Darüber hinaus sind 
einige solitär gelegene Fachmarktstandorte in Berlin bzw. im Bereich der Bundesstraße B 1 / 5 
vorhanden. Es ist daher davon auszugehen, dass sich Wettbewerbswirkungen v. a. durch die ge‐
plante Fachmarktansiedlung auch außerhalb des abgegrenzten Einzugsgebietes niederschlagen. 
Daher  wurde  insbesondere  die  Angebotssituation  der  prüfungsrelevanten  zentralen  Versor‐
gungsbereiche im Untersuchungsraum mit in die Bewertung einbezogen.  

Abschließend stellt nachfolgende Tabelle die Verkaufsflächenverteilung im Untersuchungsraum 
nach Lagen dar. 
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Tabelle 12:  Projektrelevanter Einzelhandelsbestand im Untersuchungsraum 

Sortiment 

 

Lagen 

Verkaufsfläche in m² 

Nahrungs‐ und 
Genussmittel  Drogeriewaren

Zoologischer 
Bedarf  Bekleidung  Schuhe  Elektrowaren  Hausrat / Ein‐

richtung  Baumarkt 

Zone I   6.035    660    ‐    720    ~   ~   80    1.240  
davon ZVB HEP   2.790    660    ‐    720    ~   ~   80    1.030  
Zone II   6.435    580    ‐    ~   ~   ~   ~   ~ 
Untersuchungsraum   ‐* 

 
 
 
 
 

 2.165    1.820    13.065    2.380    4.125    2.200    23.810  
davon Hauptgeschäftszent‐
rum Neuenhagen 

 ~   ~   390    170    ~   ~   ~ 

davon ZVB Helle Mitte   650    ~   2.340    560    135    630    ~ 
davon ZVB Hellersdorf Süd   ~   ~   1.775    ~   170    ~   ~ 
davon ZVB Neue Grottkauer 
Straße 

 ~   ~   ~   ~   ~   ~   ~ 

davon ZVB Mahlsdorf   ~   ~   670    ~   ~   ~   ~ 
Gesamt   12.470    3.405    1.820    13.785    2.380    4.125    2.280    25.050  
~ = weniger als 3 Betriebe, daher aus Datenschutzgründen unkenntlich 
‐ = kein projektrelevanter Bestand 
*= Kein Einbezug des Wettbewerbes im Untersuchungsraum (außerhalb Zone I und II) im Bereich Nahrungs‐ und Genussmittel  
GMA‐Erhebungen 2016, GMA‐Berechnungen 2016, Werte gerundet 
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2.  Prognose und Bewertung von Umsatzumverteilungen 

2.1 Methodik 

Zur Ermittlung der durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungen bzw. Wettbewerbs‐
wirkungen kommt ein Rechenmodell zum Einsatz, welches auf dem Prinzip des Gravitationsmo‐
dells basiert.  

Im Wesentlichen fließen dabei zwei Parameter ein, welche durch weitere Kriterien ergänzt und 
kalibriert werden. Als Berechnungsfaktoren sind hierbei zu nennen:  

 die Attraktivität der jeweiligen Wettbewerbsstandorte, die durch den jeweiligen Be‐
triebsbesatz  (Betriebsform,  Betreiber,  Erscheinungsbild  etc.),  die  Verkaufsflächen‐
größe bzw. den darauf erzielbaren Umsatz beschrieben wird und  

 der Distanzwiderstand, der sich aus der Entfernung (Distanz) zwischen den einzelnen 
Standorten ergibt.  

2.2 Umsatzumverteilungen Erweiterung und Modernisierung Lidl 

Für die Bewertung des Neubau‐ und Modernisierungsvorhabens des Standortes Hönow, Mahls‐
dorfer Straße werden hinsichtlich der zu erwartenden Umsatzumverteilungen folgende Annah‐
men getroffen:  

 Der bereits am Standort bestehende Lidl‐Markt verfügt über eine Verkaufsfläche von 
insgesamt rd. 800 m² VK. Dieser Markt erwirtschaftet derzeit eine Umsatzleistung von 
insgesamt 4,8 Mio. €.40 Davon entfallen rd. 3,8 – 3,9 Mio. € auf den Lebensmittelbe‐
reich und rd. 1,0 Mio. € auf den Nichtlebensmittelbereich. Diese Umsätze werden be‐
reits heute am Standort Hönow generiert und auch weiterhin gebunden werden, da 
sich an den generellen Standortrahmenbedingungen und dem Kundeneinzugsgebiet 
keine nennenswerten Veränderungen ergeben werden.  

 Die Bewertung der möglichen Beeinträchtigungen des erweiterten Lidl‐Lebensmittel‐
marktes erfordert eine Prüfung des Gesamtvorhabens. Dementsprechend wird in vor‐
liegender Auswirkungsanalyse das Vorhaben des erweiterten Lebensmittdiscounters 
mit 1.750 m² Verkaufsfläche bewertet, d. h. es wurde im Hinblick auf die Ausbildung 
des voraussichtlichen Kundeneinzugsgebietes, der voraussichtlichen Umsatzleistung 
oder der Stellung im Wettbewerb jeweils das Gesamtvorhaben nach der geplanten Er‐
weiterung betrachtet. Jedoch ist für die tatsächliche Bewertung der durch das Vorha‐
ben ausgelösten Umsatzumverteilungen der bereits bestehende Markt zu berücksich‐
tigen, d. h. der Bestandsumsatz (ca. 4,8 Mio. €) wird bereits heute gebunden.   

                                                            
40   Für den Bestandsmarkt liegt die angenommene Verkaufsflächenproduktivität bei ca. 6.000 € / m² VK. 
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 Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der erweiterte Markt mit 1.750 m² Verkaufs‐
fläche nicht dieselben Flächenleistungen erzielen wird wie der Bestandsmarkt. So ist 
in der Handelswissenschaft unumstritten, dass mit steigender Verkaufsfläche von sin‐
kenden Flächenleistungen auszugehen ist. Ein flächenproportionaler Umsatzzuwachs 
wird nicht zu erwarten sein. Dies ist u. a. darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der 
zusätzlichen Verkaufsfläche dem Komfort der Kunden (breitere Gänge, bessere Über‐
sichtlichkeit) sowie den betrieblichen Abläufen (v. a. Regalbestückung) zugutekommt, 
ohne dass damit ein Zuwachs an Umsatzleistung verbunden wäre. Insofern ist die gut‐
achterlicherseits angenommene Flächenproduktivität von 4.800 € / m² VK für den er‐
weiterten Markt bereits als worst‐case‐Szenario im Sinne möglicher Auswirkungen zu 
betrachten, da eine höhere Umsatzleistung nicht zu erwarten ist. 

 Verstärkt werden die als Hauptwettbewerber für Lidl einzustufenden weiteren Lebens‐
mittelmärkte innerhalb des Einzugsgebiets von Umsatzumverteilungen betroffen sein.  

Im Detail sind im Untersuchungsraum folgende Umsatzumverteilungen durch das Lidl Vorhaben 
zu erwarten: 

Tabelle 13:   Prognose der Umsatzumverteilungen durch die Lidl‐Erweiterung  

  Umsatzherkunft  in Mio. €  in % 

Fo
o
d

‐ 
b
e
re
ic
h

 

 Umsatz des bestehenden Marktes inkl. Streuumsätze  3,8 –‐ 3,9   – 

 Streuumsätze (ca. 10 %)  0,3   – 

 Umsatzumverteilung ggü. Anbietern in Zone I                              1,3 – 1,4   7 – 8  

      davon ggü. Anbietern im faktischen ZVB Hönower Ein‐
kaufspassagen – HEP 

0,7 –‐ 0,8   7 – 8  

 Umsatzumverteilung ggü. Anbietern in Zone II  1,2 – 1,3  5 – 6  

 Umsatz erweiterter Markt im Lebensmittelbereich  6,6 – 6,7   –  

N
o
n
fo
o
d

‐ 
b
e
re
ic
h

 

 Umsatz des bestehenden Marktes inkl. Streuumsätze  1,0   –  

 Umsatzumverteilungen ggü. Anbietern im Untersuchungs‐
raum 

0,7 – 0,8   n.n. 

 Umsatz erweiterter Markt im Nonfoodbereich  1,7 – 1,8   –  

Umsatz erweiterter Lidl‐Markt insgesamt  8,4    

  GMA‐Berechnungen 2016, ca.‐Werte gerundet, ohne Bestandsumsätze des zu erweiternden Lidl‐Marktes 
in Hönow 



 

 

 

Auswirkungsanalyse Hönow, Mahlsdorfer Straße  

46

2.3 Versorgungsstrukturelle und städtebauliche Auswirkungen der Lidl Erweiterung 

Auf Basis der zuvor getätigten Annahmen zu möglichen Umsatzumverteilungen sind folgende 
Auswirkungen durch das Vorhaben von Lidl zu erwarten:  

 Der überwiegende Teil des durch den erweiterten Lidl‐Markt zusätzlich generierten 
Umsatzes wird gegenüben den Wettbewerbsbetrieben  im Einzugsgebiet umverteilt. 
Besonders betriebstypengleiche oder ‐ähnliche Wettbewerber sind davon betroffen 
(Lebensmittelmärkte).   

 Die höchsten Umsatzumverteilungseffekte sind dabei gegenüber den Hauptwettbe‐
werbsbetrieben  in Zone I zu erwarten. U. a.  liegen die Anbieter Aldi und Kaiser`s  im 
faktischen ZVB „Hönower Einkaufspassagen“ in Nachbarschaft zum Planstandort wo‐
bei nach gutachterlicher Einschätzung mit ca. 7 – 8 % Umsatzumverteilung zu rechnen 
ist. Beide Lebensmittelmärkte sind als leistungsfähige Wettbewerber einzustufen, die 
von zahlreichen komplementären Anbietern im Umfeld des HEP (Einzelhandel, Dienst‐
leitungen, Gastronomie) und vom Verkehrsknotenpunkt U‐Bahnhof Hönow profitieren 
können. Daher  ist aufgrund der geringen Höhe der Umsatzumverteilungen nicht mit 
Betriebsschließungen und damit städtebaulichen Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 
3 BauNVO zu rechnen. Daneben sind auch für die Märkte Penny und Rewe, Stienitz‐
straße in gleicher Höhe Umsatzumverteilungen zu erwarten. Auch hier sind allerdings 
durch die  stabile wirtschaftliche Situation beider Märkte an der gut  frequentierten 
Hönower Chaussee Betriebsaufgaben und damit eine Gefährdung der Nahversorgung 
auszuschließen.  

 In Zone II des Einzugsgebietes betragen die Umsatzumverteilungseffekte rd. 5  ‐ 6 % 
und betreffen vorwiegend die ansässigen Lebensmittelmärkte in Streulagen. Aufgrund 
der  unterschiedlichen  Einzugsgebiete  und  angesichts  der  niedrigen Umverteilungs‐
quote  sind  städtebauliche Effekte allerdings auszuschließen.  Insbesondere wird die 
verbrauchernahe Versorgung in den weitläufigen Wohngebieten nicht gefährdet. 

 Mögliche Umsatzumverteilungen gegenüber Anbietern außerhalb des Einzugsgebie‐
tes41 liegen auf einem kaum darstellbaren Niveau und wären in der Realität nicht nach‐
weisbar. Negative städtebauliche Auswirkungen sind daher auszuschließen.  

 Im Nichtlebensmittelbereich werden die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzum‐
verteilungseffekte i. H. von ca. 0,7 Mio. € v. a. gegenüber den anderen Lebensmittel‐
märkten und in untergeordneter Form ebenfalls gegenüber den sonstigen Anbietern 

                                                            
41   Mögliche Umsatzumverteilungen  im Untersuchungsraum, d. h. außerhalb von Zone I und II, sind nur  in 

sehr geringem Maße zu erwarten. Die dargestellte Berechnung versteht sich daher als worst‐case Betrach‐
tung, da in die Umsatzumverteilungsberechnung nur Betriebe in Zone I und II einbezogen werden.  
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(z. B Fachmärkten) innerhalb und außerhalb des Einzugsgebietes wirksam. Diese sind 
jedoch als minimal einzustufen und verteilen sich zudem auf eine Vielzahl von Betrie‐
ben unterschiedlichster Sortimente. Nennenswerte Umsatzverluste bestehender An‐
bieter sind auch im Einzelfall nicht zu erwarten.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass mit der Erweiterung des bestehenden Lidl Lebens‐
mittelmarktes überschaubare Umsatzverluste einhergehen, so dass in Hönow bzw. im Einzugs‐
gebiet nicht mit Bestandsgefährdungen, städtebaulichen Auswirkungen (Entwicklung zentraler 
Versorgungsbereiche) oder einer Beeinträchtigung der Nahversorgung i. S. d. §11 Abs. 3 BauNVO 
zu rechnen ist.  

2.4 Umsatzumverteilungen bei Neuansiedlung eines Fachmarktes 

Der für die geplante Neuansiedlung eines Fachmarktes prognostizierte Umsatz ist voll umsatzum‐
verteilungswirksam. Das bedeutet, dass die gemäß Marktanteilskonzept berechneten Umsatz‐
leistungen für die einzelnen Fachmarktvarianten komplett gegenüber Wettbewerbern im Unter‐
suchungsraum umverteilt werden. Der generierte Umsatz wird in Form von Umsatzumverteilung 
hauptsächlich gegenüber Wettbewerbern mit ähnlichen bzw. gleichwertigen Angebotsformaten 
wirksam (v. a. Fachmärkte).  

Aufgrund der Verteilung der Hauptwettbewerber sind hier auch Betriebe außerhalb des abge‐
grenzten Einzugsgebietes (= im Untersuchungsraum) betroffen. Hier wurde das Hauptaugenmerk 
auf die zentralen Lagen und großen Fachmarktstandorte gelegt. Die Umsatzumverteilungswir‐
kungen gegenüber den zentralen Versorgungsbereichen werden daher gesondert ausgewiesen 
(ohne Getränkemarkt42). 

Tabelle 14:   Prognose der Umsatzumverteilungen Getränkemarkt  

Umsatzherkunft  in Mio. €  in % 

Fo
o
d

‐ 
b
e
re
ic
h

 

 Streuumsätze (ca. 10 %)  0,1   – 

 Umsatzumverteilung ggü. Anbietern in Zone I*                               0,5 – 0,6   2 – 3 

      davon ggü. Anbietern im faktischen ZVB HEP (Hönow)  0,2 – 0,3   2 – 3  

 Umsatzumverteilung ggü. Anbietern in Zone II  0,4 – 0,5  2 

Umsatz insgesamt  1,1    

  * In die Umsatzumverteilungsberechnung gehen die Bestandsumsätze des zu erweiternden Lidl‐Marktes 
am Planstandort in Hönow nicht mit ein  

GMA‐Berechnungen 2016, ca.‐Werte gerundet,  

   

                                                            
42   Ausnahme: Option Ansiedlung Getränkemarkt, hier  ist äquivalent zur Bewertung der Lidl Erweiterung 

ebenfalls nur von Wettbewerbswirkungen innerhalb des Einzugsgebietes (Zone I und II) auszugehen. 
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Tabelle 15:   Prognose der Umsatzumverteilungen Drogeriefachmarkt  

Umsatzherkunft  in Mio. €  in % 

D
ro
ge
ri
e
m
a
rk
t‐ 

ke
rn
so
rt
im

e
n
t 

 Streuumsätze (ca. 10 %)   0,2   – 

 Umsatzumverteilung ggü. Anbietern im Untersuchungsraum     1,6   9 – 10  

davon ggü. Anbietern im faktischen ZVB HEP (Hönow)  0,4   11 – 12  

davon ggü. Anbietern im ZVB Helle Mitte (Berlin)    0,2 – 0,3   9  

davon ggü. Anbietern im ZVB Hellersdorf Süd (Berlin)  0,1  7  

davon ggü. Anbietern im ZVB Neue Grottkauer Straße (Ber‐
lin) 

0,1  7  

davon ggü. Anbietern im ZVB Mahlsdorf (Berlin)  0,2  8 

davon ggü. Anbietern im Hauptgeschäftszentrum Neuenha‐
gen  

n.n.  n.n. 

R
a
n
d
so
rt
i‐

m
e
n
te

   Streuumsätze (ca. 10 %)  0,1  –  

 Umsatzumverteilungen gegenüber Anbietern im Untersu‐
chungsraum bei Randsortimenten 

1,1  n.n. 

Umsatz insgesamt  3,0    

  GMA‐Berechnungen 2016, ca.‐Werte gerundet; n.n. = nicht nachweisbar, da unter 0,05 Mio. € Umsatzum‐
verteilung 

Tabelle 16:   Prognose der Umsatzumverteilungen Zoo‐/Heimtierfachmarkt  

Umsatzherkunft  in Mio. €  in % 

zo
o
lo
gi
sc
h
e
r B

e
d
ar
f 

 Streuumsätze (ca. 10 %)  0,1 – 0,2   – 

 Umsatzumverteilung ggü. Anbietern im Untersuchungsraum      0,7 – 0,8   9  

davon ggü. Anbietern im faktischen ZVB HEP (Hönow)  n.n.   n.n.  

davon ggü. Anbietern im ZVB Helle Mitte (Berlin)   < 0,1  8 – 9  

davon ggü. Anbietern im ZVB Hellersdorf Süd (Berlin)  n.n.  n.n. 

davon ggü. Anbietern im ZVB Neue Grottkauer Straße (Berlin) n.n.  n.n. 

davon ggü. Anbietern im ZVB Mahlsdorf (Berlin)  n.n.  n.n. 

davon ggü. Anbietern im Hauptgeschäftszentrum Neuenha‐
gen  

n.n.  n.n. 

Umsatz insgesamt  0,9    

  GMA‐Berechnungen 2016, ca.‐Werte gerundet; n.n. = nicht nachweisbar, da unter 0,05 Mio. € Umsatzum‐
verteilung 
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Tabelle 17:   Prognose der Umsatzumverteilungen Bekleidungsfachmarkt  

Umsatzherkunft  in Mio. €  in % 

B
e
kl
e
id
u
n
g 
/ T

e
xt
ili
e
n

 

 Streuumsätze (ca. 10 %)   0,1   – 

 Umsatzumverteilung ggü. Anbietern im Untersuchungsraum      1,0   3 – 4  

davon ggü. Anbietern im faktischen ZVB HEP (Hönow)  n.n.   n.n.  

davon ggü. Anbietern im ZVB Helle Mitte (Berlin)    0,1 – 0,2   4  

davon ggü. Anbietern im ZVB Hellersdorf Süd (Berlin)  0,1  2 – 3  

davon ggü. Anbietern im ZVB Neue Grottkauer Straße (Berlin) n.n.  n.n. 

davon ggü. Anbietern im ZVB Mahlsdorf (Berlin)  n.n.  n.n. 

davon ggü. Anbietern im Hauptgeschäftszentrum Neuenha‐
gen  

n.n.  n.n. 

Umsatz insgesamt  1,1    

  GMA‐Berechnungen 2016, ca.‐Werte gerundet; n.n. = nicht nachweisbar, da unter 0,05 Mio. € Umsatzum‐
verteilung 

 
Tabelle 18:   Prognose der Umsatzumverteilungen Schuhfachmarkt   

Umsatzherkunft  in Mio. €  in % 

Sc
h
u
h
e

 

 Streuumsätze (ca. 10 %)   0,2   – 

 Umsatzumverteilung ggü. Anbietern im Untersuchungsraum      1,2   21 – 22  

davon ggü. Anbietern im faktischen ZVB HEP (Hönow)  n.n.   n.n.  

davon ggü. Anbietern im ZVB Helle Mitte (Berlin)    0,2 – 0,3  21  

davon ggü. Anbietern im ZVB Hellersdorf Süd (Berlin)   0,1  20  

davon ggü. Anbietern im ZVB Neue Grottkauer Straße (Berlin) n.n.  n.n. 

davon ggü. Anbietern im ZVB Mahlsdorf (Berlin)  n.n.  n.n. 

davon ggü. Anbietern im Hauptgeschäftszentrum Neuenha‐
gen  

0,1 – 0,2  21 

Umsatz insgesamt  1,4    

  GMA‐Berechnungen 2016, ca.‐Werte gerundet; n.n. = nicht nachweisbar, da unter 0,05 Mio. € Umsatzum‐
verteilung 
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Tabelle 19:   Prognose der Umsatzumverteilungen Elektrofachmarkt  

Umsatzherkunft  in Mio. €  in % 

El
e
kt
ro
w
ar
e
n

 

 Streuumsätze (ca. 10 %)  0,6   – 

 Umsatzumverteilung ggü. Anbietern im Untersuchungsraum      2,8   16  

davon ggü. Anbietern im faktischen ZVB HEP (Hönow)  n.n.   n.n.  

davon ggü. Anbietern im ZVB Helle Mitte (Berlin)   0,1  14  

davon ggü. Anbietern im ZVB Hellersdorf Süd (Berlin)  0,1 – 0,2   15 

davon ggü. Anbietern im ZVB Neue Grottkauer Straße (Berlin) n.n.  n.n. 

davon ggü. Anbietern im ZVB Mahlsdorf (Berlin)  n.n.  n.n. 

davon ggü. Anbietern im Hauptgeschäftszentrum Neuenha‐
gen  

n.n.  n.n. 

Umsatz insgesamt  3,4    

  GMA‐Berechnungen 2016, ca.‐Werte gerundet; n.n. = nicht nachweisbar, da unter 0,05 Mio. € Umsatzum‐
verteilung 

Für die mögliche Option der Ansiedlung eines Möbelmarktes / Möbelabholmarktes und eines 
Baumarktes wird keine gesonderte Umsatzumverteilungsberechnung angestellt  (vgl. nachfol‐
gendes Kapitel).  

2.5 Städtebauliche Auswirkungen des geplanten Fachmarktes43 

Auf Basis der zuvor getätigten Annahmen zu möglichen Umsatzumverteilungen sind folgende 
Auswirkungen durch die geplante Fachmarktansiedlung zu erwarten:  

 Der durch den geplanten Fachmarkt generierte Umsatz wird voll gegenüben den Wett‐
bewerbsbetrieben  im Einzugsgebiet bzw.  im Untersuchungsraum umverteilt. Beson‐
ders betriebstypengleiche oder  ‐ähnliche Wettbewerber sind davon betroffen  (v.a. 
Fachmärkte).   

 Im Falle einer Realisierung eines Getränkemarktes mit rd. 750 m² VK werden rd. 1,0 
Mio. € im Einzugsgebiet umverteilt. Dies entspricht einer Umsatzumverteilungsquote 
von ca. 2 – 3 %. Betroffen sind neben Getränkefachanbietern insbesondere Lebensmit‐
telmärkte, die  jeweils auch Getränke  in größerem Umfang führen. Aus der geringen 
Höhe der Umsatzumverteilungen  lassen sich keine Betriebsgefährdungen schlussfol‐
gern. Es sind weder Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche noch eine poten‐
zielle Schwächung der wohnortnahen Versorgung durch Bestandsgefährdungen von 
Magnetbetreiben der Nahversorgung (Lebensmittelmärkte) zu befürchten.  

                                                            
43   Der geplante Fachmarkt ist mit unter 800 m² VK als kleinflächig einzustufen, daher sind nur die städte‐

baulichen Auswirkungen zu bewerten.  
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 Für einen möglichen Drogeriefachmarkt mit rd. 750 m² VK sind  typische Randsorti‐
mente wie Bekleidung, Haushaltswaren, Nahrungs‐ und Genussmittel usw. zu berück‐
sichtigen und können mit einem Flächenanteil von durchschnittlich etwa 300 m² ange‐
setzt werden.44 Damit verbleiben für das Drogeriekernsortiment noch ca. 450 m² VK 
für die ein Umsatz von ca. 1,8 Mio. € anzusetzen ist. Abzüglich anzusetzender Streu‐
umsätze (ca. 0,2 Mio. €) werden noch rd. 1,6 Mio. € gegenüber Anbietern im Untersu‐
chungsraum umverteilt. Aufgrund der Nähe zum Planstandort und der Angebotssitua‐
tion  im ZVB HEP (u.a. Drogeriemarkt Rossmann) sind hier Umsatzumverteilungen  in 
kritischer Höhe (ca. 11 – 12 % Umsatzumverteilungsquote) zu erwarten. Verstärkt ist 
davon der ansässige Drogeriefachmarkt und Magnetbetrieb Rossmann betroffen. Für 
das Einkaufszentrum Einkaufspassage Hönow aber keine Vorschädigung zu konstatie‐
ren. Gegenüber weiteren schützenswerten Standortlagen (Zentrale Versorgungsberei‐
che oder Standorte der wohnortnahen Versorgung im Untersuchungsraum) sind dage‐
gen Umsatzumverteilungswirkungen von unter 10 %  (=Anhaltswert der städtebauli‐
chen Verträglichkeit) zu erwarten.  

Aufgrund der am Standort erzielbaren Umsätze und den ausgelösten Umsatzumver‐
teilungen ist aus fachgutachterlicher Sicht eine Festsetzung der Verkaufsflächenober‐
grenze auf max. 350 m² VK im Drogeriekernsortiment zu empfehlen. Auf dieser redu‐
zierten Verkaufsfläche wäre rechnerisch nur noch mit einem Umsatz im Drogeriekern‐
sortiment von ca. 1,4 Mio. € zu rechnen. Die Verkleinerung der Verkaufsfläche im Dro‐
geriekernsortiment um 100 m² VK hat eine niedrigere Umsatzumverteilung gegenüber 
der am stärksten betroffenen Standortlage ZVB HEP zur Folge, die dann bei unter 10 % 
läge. Auswirkungen durch die mit Randsortimenten ausgelösten Umsatzumverteilun‐
gen sind darüber hinaus nicht zu erwarten, da sie sich auf mehrere Einzelsortimente 
verteilen  und  gegenüber  zahlreichen  Anbietern  im  Untersuchungsraum  umverteilt 
werden.   

 Für  die  mögliche  Ansiedlung  eines  Zoo‐  bzw.  Heimtierfachmarktes  werden  Um‐
satzumverteilungen i. H. v. ca. 0,8 Mio. € (ca. 9 %) im Untersuchungsraum ausgelöst. 
Die höchsten Umsatzumverteilungen werden gegenüber Anbietern im ZVB HEP45 (hier 
Randsortimente der Lebensmittel‐ und Drogeriemärkte: Kaisers, Rossmann) und ge‐
genüber dem ZVB Helle Mitte Hellersdorf mit max. 9 % (hier v.a. Fressnapf, Quedlin‐
burger Straße) erreicht, liegen aber jeweils unterhalb des 10 %‐Anhaltwertes. Mögli‐
che Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der zentralen Versorgungsbereiche sind 
daher nicht abzuleiten. Darüber hinaus sind im ZVB Helle Mitte zahlreiche leistungs‐
starke Magnetanbieter (u. a. real,‐ SB‐Warenhaus) sowie komplementäre Funktionen 
(u.a. Ärzte, Dienstleister, Kino, Banken) vorhanden, sodass die Entwicklung dieses ZVB 
in jedem Falle gewahrt bleibt. Eine Vorschädigung besteht hier darüber hinaus nicht.   

                                                            
44   Anteil und Zusammensetzung abhängig von Betreiber. 
45   Umsatzumverteilung unter 0,1 Mio. €, daher nicht nachweisbar.  
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 Die optionale Ansiedlung eines Fachmarktes für Bekleidung löst gegenüber Anbietern 
im Untersuchungsraum Umsatzumverteilungen i. H. v. ca. 1,0 Mio. € (ca. 3—4 %) aus. 
Etwas höhere Umsatzumverteilungen sind gegenüber Anbietern im ZVB HEP zu erwar‐
ten (u. a. kik‐Textilmarkt), wobei die monetären Umsatzumverteilungen unterhalb der 
Nachweisbarkeitsgrenze liegen. Auch hier ist demnach nicht mit Betriebsschließungen 
oder nachhaltig schädlichen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit zentraler Versor‐
gungsbereiche zu rechnen.  

 Die Variante einer Schuhfachmarktansiedlung ist wie folgt zu bewerten: Im Falle einer 
Ansiedlung mit 750 m² VK werden ca. 1,2 Mio. € bzw. ca. 21 – 22 % des Bestandsum‐
satzes gegenüber den Wettbewerbern im Untersuchungsraum umverteilt. Die stärks‐
ten  Auswirkungen  (ca.  23  %  Umsatzumverteilung)  sind  bei  Schuhfachmärkten  in 
Zone II (insb. Standortlage S‐Bahnhof Birkenstein (kein ZVB; u. a. K+K Schuhe) zu ver‐
zeichnen. Auch gegenüber weiteren Standortlagen im Untersuchungsraum liegen die 
Umverteilungseffekte in kritischer Höhe. Es ist daher eine Verkaufsflächenobergrenze 
von max. 340 m² VK für einen möglichen Schuhfachmarkt zu empfehlen, auf der dann 
nur noch ca. 0,6 Mio. € erwirtschaften werden würden. Die daraus resultierenden Um‐
satzumverteilungen  lägen dann gegenüber allen Standortlagen  in städtebaulich ver‐
träglichem Rahmen (< 10 % Umsatzumverteilung).  

 Eine mögliche Ansiedlung eines Elektrofachmarktes mit rd. 750 m² VK löst Umsatzum‐
verteilungseffekte von rd. 2,8 Mio. € im Untersuchungsraum aus (ca. 16 %). Davon sind 
verstärkt Anbieter im dezentral gelegenen Kaufpark Eiche betroffen (v. a. Magnetbe‐
trieb MediaMarkt). Mit Blick auf die zentralen Versorgungsbereiche im Einzugsgebiet 
sind städtebaulich bedenkliche Effekte zu konstatieren. Zwar sind in den zentralen Ver‐
sorgungsbereichen  überwiegend Mobilfunkshops  angesiedelt,  aber  auch  klassische 
Elektroanbieter (z. B. Euronics Spreecenter). Demnach sind für diesen Sortimentsbe‐
reich durchaus städtebauliche oder raumordnerische Auswirkungen zu erwarten. Da‐
her ist aus fachgutachterlicher Sicht auch bei diesem Sortiment eine Verkaufsflächen‐
begrenzung – von dann unbedenklichen – rd. 400 m² VK zu empfehlen. 

 Für die Ansiedlung eines Möbelmarktes am Standort Mahlsdorfer Straße in Hönow mit 
rd. 750 m² VK sind keine nennenswerten Umsatzumverteilungen zu erwarten. Allein 
ein Vergleich der in Kapitel V., 1.7. genannten prägenden Möbelanbieter zzgl. der ge‐
planten Anbieter  in Alt‐Mahlsdorf hinsichtlich der Verkaufsflächen zeigt, dass keine 
neuen  Möbelverkaufsflächen  in  nennenswertem  Umfang  entstehen  würden.  Um‐
satzumverteilungen gegenüber Wettbewerben oder einzelnen Standortlagen sind mo‐
netär nicht darstellbar und wären nicht nachweisbar.46 Mögliche Umsatzumverteilun‐
gen bei typischen Möbelhaus‐Randsortimenten wie Hausrat, Einrichtung, Heimtexti‐

                                                            
46   Allein die im Gutachten genannten Möbelvollsortimenter Höffner, Ikea, Roller und die geplanten Anbieter 

in Alt‐Mahlsdorf über rd. 106.000 m² VK. Im Verglich dazu entspricht die mögliche Ansiedlung eines Mö‐
belmarktes am Planstandort in Hönow einer Erhöhung der Möbelverkaufsfläche von unter 1 %.  
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lien sind monetär nicht darstellbar und werden auch im Einzelfall keine nennenswer‐
ten Umsatzumverteilung gegenüber Einzelbetrieben oder städtebaulich schutzwürdi‐
gen Lagen zur Folge haben. Des Weiteren ist das Kernsortiment Möbel i.d.R. als nicht 
zentrenrelevant einzustufen. Demnach sind Möbelmärkte als nicht zentrenprägend für 
zentrale Versorgungsbereiche einzustufen. 

 Eine mögliche Ansiedlung einer Möbelabholstation47  ist wie  folgt zu bewerten: Das 
Prinzip eines Möbelabholmarkts bzw. pick‐up points basiert darauf, bereits in der Fili‐
ale oder online bestellte und bezahlte Ware (click & collect) an einer Ausgabetheke zu 
übernehmen und selbst abzutransportieren. Gegenüber der Lieferung durch das Mö‐
belunternehmen bis an die Haustür sollen dadurch Kostenvorteile für den Kunden ent‐
stehen. Kassenanlagen sind nicht vorhanden, da die bestellte Ware bereits online oder 
im Einrichtungshaus bezahlt wurde. Ein direkter Verkauf findet i. d. R. nicht statt. An‐
gegliedert sind ggf. Ausstellungsflächen bzw. Arbeits‐ und Serviceflächen für die Bera‐
tung und Planung einzelner Produktserien (z. B. Küchen, Schlafzimmer). Damit werden 
am Standort selbst keine Umsätze generiert, die gegenüber dem örtlichen Handel oder 
externen Wettbewerbern wirksam werden. Je nachdem wie diese Umsätze unterneh‐
mensintern verbucht werden, gehen Sie zu Lasten der klassischen Möbelhäuser an ei‐
genen Standorten (Kannibalisierung). Negative Auswirkungen einer möglichen Ansied‐
lung eines Möbelmarktes / einer Möbelmitnahmestation auf zentrale Versorgungsbe‐
reiche sind daher auszuschließen.   

 Für eine Belegung der Fachmarktfläche mit Baumarktbedarf ist eine Umsatzschätzung 
von rd. 1,0 Mio. € anzugeben. Es ist darauf hinzuweisen, dass ein typischer Vollsorti‐
mentmarkt (inkl. Gartenmarkt, Baustoffe usw.) eine weitaus größere Verkaufsfläche 
beansprucht (mind. 5.000 m² VK) und nicht auf der geprüften Fläche von rd. 750 m² VK 
darstellbar  ist.  Lediglich kleinere  spezialisierte Anbieter wie bspw. Fachanbieter  für 
Fliesen,  Werkzeuge,  Eisenwaren,  Tapeten,  Gerätevermietung,  o.  ä.  sind  daher  am 
Standort Hönow wahrscheinlich realisierbar. Denkbar ist auch ein Abholkonzept mit 
nur kleinem Verkaufsraum wie bspw. der britische Anbieter ScrewFix. Hier werden 
überwiegend online oder im Katalog bestellte und bezahlte Waren abgeholt.  

Auch  sind  typische Baumarktsortimente  (z. B. Baumaterial, Maschinen, Eisenwaren, 
Gartenbedarf) den nicht zentrenrelvanten Sortimenten zuzuordnen und als nicht zen‐
trenprägend einzustufen. Umsatzumverteilungen gegenüber Anbietern  in  zentralen 
Versorgungsbereichen (v.a. Sonderpreisbaumarkt, ZVB HEP bzw. Frick Boden & Wand, 
ZVB Hellersdorf Süd)  liegen des Weiteren unterhalb der Nachweisbarkeitsschwelle, 
weshalb Betriebsaufgaben als Folge einer möglichen Ansiedlung von Baumarktsorti‐
menten am Planstandort Hönow auszuschließen sind. 

                                                            
47   Der Vertriebsweg von Abholstationen im Möbelsegment ist derzeit in Deutschland noch kaum verbreitet. 

Als Beispiel sei auf die IKEA‐Abholstationen in Ravensburg und Leipzig verwiesen.  



 

 

 

Auswirkungsanalyse Hönow, Mahlsdorfer Straße  

54

3.  Bewertung des Beeinträchtigungsverbotes  

Das Beeinträchtigungsverbot geht aus § 11 Abs. 3 BauNVO hervor und besagt, dass das Vorhaben 

 das städtebauliche Gefüge und die Funktionsfähigkeit des zentralen Versorgungsker‐
nes (Stadt‐ und Ortskernes) sowie 

 die verbrauchernahe Versorgung im Einzugsbereich des Vorhabens 

nicht beeinträchtigen darf.  

Diese Vorgaben werden im LEP B‐B unter Plansatz 4.7 (Z) (2) aufgegriffen (raumordnerisches Be‐
einträchtigungsverbot). Die konkreten Prüfkriterien ergeben sich aus dem LEP B‐B:  

„ Großflächige Einzelhandelseinrichtungen dürfen nach Art, Lage und Umfang die Entwick‐
lung und Funktion benachbarter Zentraler Orte sowie die verbrauchernahe Versorgung 
nicht beeinträchtigen (raumordnerisches Beeinträchtigungsverbot).“  

Basierend auf der Wettbewerbssituation im Einzugsgebiet bzw. im Untersuchungsraum und den 
dargestellten Umsatzumverteilungen bzw. wettbewerblichen Wirkungen lässt sich das Vorhaben 
hinsichtlich des Beeinträchtigungsverbotes wie folgt bewerten:   

Durch die geplante Lidl Erweiterung sind keine Auswirkungen auf die Entwicklung und Funk‐
tion zentraler Versorgungsbereiche  im vorliegenden Fall zu erwarten. Gegenüber den An‐
bietern  im  faktischen ZVB Hönower Einkaufspassagen ergeben sich Umsatzumverteilungs‐
quoten von ca. 7 ‐ 8 %. Daraus sind keine schädlichen städtebaulichen Auswirkungen bezüg‐
lich der Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches oder eine Aufgabe der Magnetbe‐
triebe Aldi und Kaiser`s abzuleiten. Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche Berlins 
(u. a. „Helle Mitte“ Hellersdorf) oder anderer Gemeinden sind aufgrund der großen Distanz 
zum Planstandort nicht zu erwarten.  

Bezüglich der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung  im Einzugsgebiet wird diese 
nicht  beeinträchtigt. Aus  der  geringen Höhe  der Umsatzumverteilungen,  den  gegebenen 
wettbewerblichen Strukturen und der Bewertung der einzelbetrieblichen Marktfähigkeit der 
Hauptwettbewerber sind keine Betriebsschließungen und damit eine Gefährdung der woh‐
nortnahen Versorgungen abzuleiten.  

Die durch das Vorhaben ausgelösten Umsatzumverteilungen der Lidl Erweiterung im Nicht‐
lebensmittelbereich werden nicht zu einer Beeinträchtigung der Entwicklung zentraler Ver‐
sorgungsbereiche oder der Nahversorgung führen, da diese sich auf zahlreiche Sortiments‐
gruppen und unterschiedliche Betriebe verteilen und  in einer Gesamtbetrachtung nur ge‐
ringe Ausmaße annehmen werden. Auch hier sind städtebauliche Auswirkungen i. S. d. Be‐
einträchtigungsverbotes auszuschließen.  

   



 

 

 

Auswirkungsanalyse Hönow, Mahlsdorfer Straße  

55

VI.  Zusammenfassung 

Zusammenfassende Bewertung des Vorhabens 

Grundlagen 

Planvorhaben / 
Planstandort 

 Ersatzneubau und Modernisierung des bestehenden Lidl‐Lebensmittel‐
markt im Ortsteil Hönow (Gemeinde Hoppegarten), Mahlsdorfer Straße, 
Verkaufsflächenerweiterung von derzeit ca. 800 m² auf ca. 1.750 m² 

 Ergänzende Neuansiedlung eines Fachmarktes, geprüft wurden fol‐
gende Sortimente: Drogeriefachmarkt, Getränkemarkt, Zoo‐ bzw. Heim‐
tierfachmarkt oder Bekleidungsfachmarkt oder Schuhfachmarkt oder 
Elektrofachmarkt oder Möbelfachmarkt / Möbelabholmarkt oder Bau‐
markt mit je 750 m² VK. 

 Standort in siedlungsstrukturell integrierter Lage mit Anschluss an das 
südliche Wohngebiet Hönow Siedlung, Nahversorgungsfunktion für die 
umliegenden Wohngebiete, ÖPNV‐Anschluss ca. 100 – 150 m südlich am 
Projektstandort vorhanden, U‐Bahnhof Hönow ca. 400 m südlich 

Bauleitplanung   Realisierung des Bauvorhabens im Zuge der Aufstellung eines B‐Plan 
„Sondergebiet großflächiger Einzelhandel“ 

Rechtsrahmen und 
Untersuchung 

 Auswirkungsanalyse nach § 11 Abs. 3 BauNVO 

 Vorgaben des LEP B‐B, insb. Plansatz Ziel 4.7 (6) 

Standortrahmenbe‐
dingungen Hönow 

 Makrostandort: Ortsteil Hönow der Gemeinde Hoppegarten, östlich von 
Berlin, ca. 17.460 Einwohner, Bevölkerungswachstum prognostiziert, 
Sondersituation durch direkten Übergang der Wohnsiedlung Hönow in 
das Stadtgebiet Berlins 

 Einzelhandelsstrukturen: Hönower Einkaufspassagen HEP ca. 400 m 
südlich (faktischer ZVB); Nahversorgungsstandorte Lidl, Mahlsdorfer 
Straße (Planstandort) und Rewe/Penny, Stienitzstraße; starke Prägung 
durch Einzelhandelsstandort Berlin bzw. den dezentral gelegenen Kauf‐
park Eiche.  

Einzugsgebiet und 
Einwohnerpotenzial 

 Einzugsgebiet: Zone I: überwiegend Gebiet des Ortsteils Hönow; Zone II: 
angrenzende Bereiche Berliner Bezirk Marzahn‐Hellersdorf  

 Einwohnerpotenzial im Einzugsgebiet: ca. 27.530 Personen 

Projektrelevante 
Wettbewerbs‐ 

situation  

 im Einzugsgebiet: ZVB Hönower Einkaufspassagen HEP, hier Wettbe‐
werbswirkungen im Bereich Nahrung‐ und Genussmittel  

 im erweiterter Untersuchungsraum: Bereiche von Berlin Hellersdorf 
und Neuenhagen, prüfungsrelevante zentrale Versorgungsbereiche: 
Ortszentrum Neuenhagen, Berlin: Helle Mitte, Hellersdorf Süd, Alte Hel‐
lersdorfer Straße, Neue Grottkauer Straße und Ortsteilzentrum Mahls‐
dorf 
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Umsatzerwartung 
und Umsatzher‐
kunft 

 Gesamtumsatzleistung erweiterter Lidl: ca. 8,4 Mio. €, 

 Fachmärkte: Getränkemarkt: 1,1 Mio. € / Drogeriemarkt: 3,0 Mio. € / 
Zoofachmarkt: 0,9 Mio. € / Bekleidungsfachmarkt: 1,1 Mio. €, 
Schuhfachmarkt: 1,4 Mio. € / Elektrofachmarkt: 3,4 Mio. € / Mö‐
belmarkt: 1,0 Mio. € / Baumarkt: 1,0 Mio. € 

 Umsatzherkunft des großflächigen Lidl‐Marktes: ca. 55 % aus Standort‐
gemeinde 

Umsatzumvertei‐
lungseffekte in % im 
Kernsortiment 

 Erweiterter Lidl‐Markt:  

max. 7 – 8 % in Zone I   

 Drogeriemarkt: max. 10 % bei 
max. 350 m² VK im Kernsortiment 

 Zoofachmarkt: ca. 9 % 

 Elektrofachmarkt: max. 10 % bei 
max. 400 m² VK 

Getränkemarkt: ca. 2 – 3 % 

Bekleidungsfachmarkt: ca. 3 – 4 % 

Schuhfachmarkt: max. 10 % bei max. 
340 m² VK 

Möbelmarkt: nicht nachweisbar 

Baumarkt: nicht nachweisbar 

Empfehlung  Aufgrund möglicher städtebaulicher Auswirkungen sind aus fachgutachterli‐
cher Sicht folgende Verkaufsflächenbegrenzungen sinnvoll: 

 Drogeriemarkt: Kernsortiment ca. 350 m² VK 

 Schuhfachmarkt: ca. 340 m² VK 

 Elektromarkt: ca. 400 m² VK 

GMA‐Zusammenstellung 2016 
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Raumordnerische Bewertungskriterien (großflächiger Lidl‐Markt) 
Integrationsgebot   Das Integrationsgebot wird erfüllt.  

Der Planstandort befindet sich am nördlichen Rand der Siedlung Hönow 
in wohngebietsbezogener Lage bzw.  in Nahlage zu Wohngebieten. Der 
Standort  übernimmt  Nahversorgungsfunktionen  für  die  umliegenden 
Wohngebiete und verfügt über einen ÖPNV‐Anschluss. 

Kongruenzgebot   Das Kongruenzgebot wird eingehalten.  

Gemäß Plansatz 4.7 (Z) (6) des LEP B‐B sind großflächige Einzelhandels‐
einrichtungen wenn  Sie  ganz überwiegend der Nahversorgung dienen 
auch außerhalb zentraler Orte zulässig. Die im Einzugsgebiet des erwei‐
terten  Lidl Marktes erwirtschafteten Umsätze  stammen  zum überwie‐
genden Teil (mind. 55 %) aus der Standortgemeinde Hönow bzw. Hoppe‐
garten (Birkenstein). Der Markt übernimmt somit im Wesentlichen Ver‐
sorgungsfunktionen für das Gemeindegebiet von Hönow / Hoppegarten. 

Beeinträchtigungsver‐
bot 

Das (raumordnerische) Beeinträchtigungsverbot wird eingehalten. 

Auswirkungen auf die Entwicklung und Funktion zentraler Versorgungs‐
bereiche sind für die geplante Lidl‐Erweiterung weder innerhalb noch au‐
ßerhalb des Einzugsgebietes bzw.  im Untersuchungsraum zu erwarten. 
Eine Beeinträchtigung der verbrauchernahen Versorgung ist auszuschlie‐
ßen. Insgesamt sind städtebauliche Auswirkungen i. S. d. (raumordneri‐
schen) Beeinträchtigungsverbotes auszuschließen.  

Konzentrationsgebot  Das Konzentrationsgebot wird eingehalten.  

Die Gemeinde Hoppegarten ist zwar nicht als Zentraler Ort ausgewiesen, 
jedoch als Gemeinde zur Sicherung der Grundversorgung mit Gütern und 
Dienstleistern genannt. Darüber hinaus ist der erweiterte Lidl‐Markt als 
Magnetbetrieb des Planstandortes Mahlsdorfer Straße aufgrund der Sor‐
timentsstruktur eindeutig als Nahversorger zu klassifizieren bzw. werden 
die landesplanerischen Vorgaben zum großflächigem Einzelhandel einge‐
halten:  die  gesamte  vorhabenbezogene  Verkaufsfläche  überschreitet 
nicht 2.500 m² VK und mind. 75 % der Verkaufsfläche entfällt auf nahver‐
sorgungsrelevante Sortimente.  

GMA‐Zusammenstellung 2016 

 
 

 

Oliver Behrens 
Dipl.‐Geogr. 

  Florian Schaeffer 
Dipl.‐Geogr. 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

 

Der Anlass für den vorliegenden Artenschutzbeitrag ist der Neubau eines Lidl-Marktes an der Hop-

pegartener Straße im Ortsteil Hönow der Gemeinde Hoppegarten. An diesem Standort befindet 

sich seit dem Jahr 2000 bereits ein Lidl-Markt. Das Gebäude soll abgerissen und durch einen Lidl-

Markt mit einer größeren Verkaufsfläche ersetzt werden. Des Weiteren soll der bestehende Kun-

denparkplatz erweitert werden.  

 

Im vorliegenden Artenschutzbeitrag werden für das Untersuchungsgebiet: 

1. die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

Bundesnaturschutzgesetz (im folgenden BNatSchG) bezüglich der Artengruppen Brutvögel 

und Fledermäuse, die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt, 

2. sofern Verbotstatbestände erfüllt sind, die naturschutzfachlichen Voraussetzungen 

für eine Ausnahme von den Verboten gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 

 

 

2. Rechtliche Grundlagen 

 

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind folgendermaßen 

formuliert: 

"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 

oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 

der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören." 
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Diese Verbote werden durch den Absatz 5 des § 44 ergänzt: 

(5) Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 

2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und 

Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 

92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechts-

verordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 

1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere 

auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter-

hin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 

Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten 

Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 

Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 

Vermarktungsverbote vor. 

 

Treffen die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemein-

schaftsrechtlich geschützten Arten zu, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 

BNatSchG geprüft und erfüllt sein. 

(7) Die nach Landesrecht für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im Fall des 

Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von den Verboten des § 44 im 

Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirtschaftlicher 

Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende 

Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung 

und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 

sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der 

Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG 

und Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten. Die Landesregierungen können 

Ausnahmen auch allgemein durch Rechtsverordnung zulassen. Sie können die Ermächtigung nach Satz 4 

durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehörden übertragen. 
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3. Untersuchungsgebiet 

 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie unmittelbar 

angrenzende Flächen.  

Das Bebauungsplangebiet wird nördlich, östlich und südlich von der Mahlsdorfer Straße, der Hop-

pegartener Straße und der Straße Am Weiher umschlossen. Westlich schließen sich Grundstücke 

mit Wohngebäuden und Gewerbe an.  

Im nördlichen Gebietsabschnitt steht ein Lidl-Markt mit Parkplätzen. Einige Bäume und Gräben zur 

Regenentwässerung befinden sich in den nördlichen und östlichen Randbereichen.  

Der südliche Gebietsabschnitt ist unbebaut und dient teilweise als Parkplatz. In den Randberei-

chen stehen einige Einzelbäume, im westlichen Bereich ist zudem eine dichte Gebüschfläche vor-

handen. Zu den vorkommenden Baumarten und -gattungen gehören zum Beispiel Weide (Salix 

spec.), Eiche (Quercus spec.), Robinie (Robinia pseudoacacia) und Pappel (Populus spec.). Zwi-

schen dem Strauch- und Baumbestand befinden sich Wiesenflächen mit unbefestigten Wegen und 

vegetationslose Flächen, die vorwiegend zum Parken genutzt werden.  

 

Die folgende Karte zeigt das Bebauungsplangebiet (rote Linie). 

 
Karte 1  Bebauungsplangebiet (rote Linie) 
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4. Methodisches Vorgehen zur Erfassung der Fledermaus- und Avifauna  

 

Für den vorliegenden Artenschutzbeitrag wurden die Artengruppen Vögel und Fledermäuse bei 

sechs Begehungen erfasst.  

Die Begehungen fanden am 27.04., 10.05., 31.05., 16.06., 04.07. und am 31.08.2016 statt.  

 

Als Methode für die Erfassung der Brutvögel kam die Revierkartierung zur Anwendung. Im Unter-

suchungsgebiet erfolgten fünf Begehungen im Zeitraum von Ende April bis Anfang Juli. Bei wind-

armen und trockenen Witterungsverhältnissen wurden die Begehungen in den frühen Morgen-

stunden absolviert.  

Alle Beobachtungen hör- und sichtbarer Vögel, insbesondere revieranzeigende Merkmale (singen-

de Männchen, Warnrufe, nistmaterial- und futtertragende Altvögel, etc.), wurden notiert und in eine 

Arbeitskarte eingetragen. 

Die Auswertung der Ergebnisse aller Begehungen folgt der Anleitung von SÜDBECK, P. ET AL., 2005 

„Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“. Nach dem Ende der Kartie-

rungen werden für die nachgewiesenen Brutvogelarten sogenannte „Papierreviere“ gebildet. Be-

wegen sich die revieranzeigenden Merkmale innerhalb der angegebenen artspezifischen Zeiträu-

me handelt es sich um ein abzugrenzendes Revier. Im Falle des Auffindens eines Brutplatzes oder 

Neststandortes kann der genaue Standort bestimmt werden. Ausschließlich außerhalb der Zeit-

räume liegende Merkmale weisen auf Durchzügler hin. Die festgestellten Reviere, Brutplätze und 

Niststätten werden in einer Karte dargestellt. 

 

Während der Tageszeit wurden relevante Strukturen am Gebäude- und Baumbestand auf anwe-

sende Fledermäuse und deren Spuren (Kot, Rückstände an potenziellen Quartierzugängen, Fraß-

reste) untersucht.  

In den Dämmerungs- bzw. Nachtstunden erfolgte die visuelle Beobachtung des Bestandsgebäu-

des zur Ermittlung von Fledermaussommerquartieren durch Ausflugsbeobachtung unter Zuhilfe-

nahme eines Ultraschalldetektors.  

 

Die Erfassung weiterer besonders oder streng geschützter Arten erfolgte im Anschluss an die Kar-

tierung der Brutvogelarten.  
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5. Spezifische Wirkungen des Bebauungsplanes 

 

Die Unterteilung der spezifischen Faktoren erfolgt in bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkun-

gen.  

Die baubedingten Wirkfaktoren der geplanten Vergrößerung der Verkaufsfläche des Lidl-Marktes 

und der Erweiterung des Kundenparkplatzes umfassen insbesondere den Verlust von Bäumen und 

Sträuchern durch die Baustelleneinrichtung und die Baufeldfreimachung. Dadurch gehen vor allem 

Nistplatz- und Nahrungsmöglichkeiten für Vögel verloren. Im Zusammenhang mit dem im Vorfeld 

stattfindenden Baumfällungen und Gebäuderückbau ist außerdem mit hohen Lärmimmissionen 

und Erschütterungen zu rechnen.  

Die anlagebedingten Wirkfaktoren betreffen die Flächeninanspruchnahme durch den Neubau und 

die neu geplanten Parkplatzflächen. Die vorhandenen Habitatflächen werden dauerhaft überprägt. 

Für die Neubebauung wird Baum- und Strauchbestand beseitigt, außerdem wird das Bestandsge-

bäude abgerissen. Damit verschwinden wichtige Nistplatz- und Nahrungsflächen vor allem von Vö-

geln dauerhaft.  

Zu den betriebsbedingten Wirkfaktoren zählt das erhöhte Verkehrsaufkommen durch die neuen 

Kunden des vergrößerten Marktes. Die damit einhergehende Gefährdung von Vögeln und Fleder-

mäusen ist aufgrund des bereits bestehenden Verkehrsaufkommens im Gebiet als gering anzuse-

hen.  
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6. Bestand und Bewertung der Avifauna 

 

6.1  Vogelarten im Untersuchungsgebiet 

In der folgenden Tabelle sind die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen europäischen Vogel-

arten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie aufgelistet. 

 

Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 

Name Abk. 
RL BB 
2008 

RL D 
2016 

BArt  
SchVO 

Status 
und 

Anzahl 

Amsel Turdus merula A 
  

§ R(1) 

Bachstelze Motacilla alba Ba 
  

§ N 

Blaumeise Cyanistes caeruleus Bm 
  

§ N 

Dorngrasmücke Sylvia communis Dg 
  

§ R(1) 

Eichelhäher Garrulus glandarius Ei 
  

§ R(1) 

Elster Pica pica E 
  

§ BP(1) 

Feldsperling Passer montanus Fe V V § N 

Grünfink Carduelis chloris Gf 
  

§ N 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr 
  

§ N 

Haussperling Passer domesticus H 
 

V § BP(1) 

Klappergrasmücke Sylvia curruca Kg 
  

§ N 

Kohlmeise Parus major K 
  

§ N 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg 
  

§ R(1) 

Nachtigall Luscinia megarhynchos N 
  

§ R(1) 

Nebelkrähe Corvus corone Nk 
  

§ N 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Rs 3 3 § N 

Ringeltaube Columba palumbus Rt 
  

§ N 

Star Sturnus vulgaris S 
 

3 § N 

Stieglitz Carduelis carduelis Sti 
  

§ N 

Stockente Anas platyrhynchos Sto 
  

§ N 
Erläuterungen: 
Rote Liste Brandenburg: RYSLAVY, T., MÄDLOW, W. (2008)    

Rote Liste Deutschland: SÜDBECK, P. ET AL. (2016) 
1 - vom Aussterben bedroht; 2 - stark gefährdet; 3 - gefährdet; R - Arten mit geografischer Restriktion; V - Art der Vorwarnliste 
BArtSchVO: Bundesartenschutzverordnung (2005); § - besonders geschützt, §§ - streng geschützt 
Status: B - Brutpaar; N - Nahrungsgast; R - Revier 
Tabelle 1 nachgewiesene Vogelarten  
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Im Bebauungsplangebiet konnten 7 Brutvogelarten und 13 Vogelarten als Nahrungsgäste festge-

stellt werden. Bei den Brutvogelarten handelt es sich um verbreitete und ungefährdete Arten im 

Land Brandenburg. Die lokalen Populationen sind bezüglich der Ansprüche an ihren Lebensraum 

flexibel und weisen einen günstigen Erhaltungszustand auf. Die Arten sind nicht in einer Gefähr-

dungskategorie der Roten Listen von Deutschland und dem Land Brandenburg aufgeführt. Aller-

dings steht der Haussperling in der Roten Liste von Deutschland in der Vorwarnliste. Damit sind 

die Bestände dieser Art noch nicht gefährdet, allerdings gibt es einen deutlichen Bestandsrück-

gang. Sollten sich die Faktoren, die zu dem abnehmenden Bestandstrend führen, nicht verändern, 

ist mittelfristig mit einer Einstufung in die Gefährdungskategorien der Roten Liste zu rechnen.  

 

Die Vögel nutzen die vorhandenen Gehölz- und Gebäudestrukturen während der Brutperiode als 

Lebensraum und für die Neststandorte.  

 

Der Haussperling ist ein Nischen- und Höhlenbrüter, der unterschiedlich gestaltete Strukturen an 

und in Gebäuden als Brutplatz nutzt. Er hat sich als Kulturfolger menschliche Siedlungen als Le-

bensraum erschlossen. An dem Bestandsgebäude im Bebauungsplangebiet befindet sich eine 

Fortpflanzungsstätte des Haussperlings unter den Dachsteinen auf der Westseite des Gebäudes. 

Im Untersuchungszeitraum konnten ein- und ausfliegende Altvögel beobachtet werden. Bei der 

Fortpflanzungsstätte handelt es sich um eine geschützte Lebensstätte im Sinne des § 44 Absatz 1 

Nummer 3 Bundesnaturschutzgesetz. Die Fortpflanzungsstätte wird in der Regel wiederholt von 

den Haussperlingen zur Jungenaufzucht aufgesucht. Durch die geplanten Rückbaumaßnahmen 

geht diese Lebensstätte verloren.  

 

Bei der Elster handelt es sich um einen Freibrüter, das Nest wird in dichtem Astwerk hoher Bäume 

und Büsche gebaut. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte erlischt mit der Aufgabe des Revieres. 

Die Elster nutzt in der Regel die Niststätten wiederkehrend zur Jungenaufzucht. Der Brutplatz der 

Elster ist in einer Weide am östlichen Rand. Im Untersuchungszeitraum konnten brütende Altvögel 

und anschließend mehrere Jungvögel im Nest beobachtet werden. Die Weide mit dem Nest der 

Elster wird voraussichtlich im Zuge der Baumaßnahmen gefällt. Innerhalb des Brutrevieres bleiben 

einige andere Bäume erhalten (Maßnahmenfläche R). Somit bestehen genügend Ausweichmög-

lichkeiten für eine Nestanlage der Elster innerhalb des festgestellten Brutrevieres. Während der 

Bauzeit ist allerdings mit erheblichen Lärmimmissionen zu rechnen.   

 

Bei Amsel, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Mönchsgrasmücke und Nachtigall handelt es sich um 

Freibrüter. Die Nester der Amsel befinden sich in Sträuchern sowie an vielfältigen Standorten im 

Siedlungsbereich. Dorn- und Mönchsgrasmücke bauen ihre Nester in niedrigen Dornsträuchern 

oder im dichten Gebüsch. Die Nachtigall errichtet ihre Niststätten in bodennaher dichter Vegetation 

und der Eichelhäher nutzt meist Bäume für seine Nestanlage. Bei diesen Arten erlischt der Schutz 



Artenschutzbeitrag zum B-Plan „Sondergebiet Hoppegartener Straße“, Oktober 2016 
 

9 
 

der Fortpflanzungsstätte mit dem Ende der jeweiligen Brutsaison. Die Brutreviere gehen durch die 

geplanten Baumaßnahmen verloren. 

In einer Robinie am südlichen Rand des Bebauungsplangebietes konnte die verlassene Niststätte 

eines Freibrüters gefunden werden. Es handelt sich nicht um eine wiederkehrend genutzte Fort-

pflanzungsstätte. Der Schutz der Fortpflanzungsstätte erlischt mit dem Ende der jeweiligen Brut-

saison.  

 

 

6.2 Maßnahmen für die Avifauna zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen 

 Belange 

 

Maßnahmen zur Vermeidung der Tötung von Frei- und Gebäudebrütern oder die Zerstörung ihrer 

Entwicklungsformen - VASB1-Maßnahme 

Baumfällungen, Strauchrodungen und Gebäuderückbau im Gebiet sind, um eine Tötung von Tie-

ren oder die Zerstörung von Entwicklungsformen zu vermeiden, außerhalb der Brutzeit der ermit-

telten Vogelarten im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar durchzuführen. 

Die Durchführung der Baufeldfreimachung im Winterhalbjahr (Bauzeitenregelung) kann eine Tö-

tung von Tieren oder deren Entwicklungsformen verhindern. Der Tatbestand des § 44 Absatz 1 

Nummer 1 ist damit nicht erfüllt. 

 

Maßnahmen zur Neuschaffung von Nist- und Nahrungsplätzen für Freibrüter - AASB1-Maßnahme 

Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen gehen mehrere Brutreviere von Gehölzbrütern im Gebiet 

verloren. Als Kompensation für den Verlust sind im Gebiet neue Gehölzstrukturen zu schaffen, und 

zwar ist am südlichen Plangebietsrand die Anpflanzung von 100 m² Bäumen und Sträuchern vor-

gesehen. Die Neupflanzung der Gehölze kann beispielsweise als Hecke mit einer Breite von 5 Me-

tern und einer Länge von 20 Metern erfolgen. Eine flächige Anpflanzung der Gehölze in ähnlicher 

Beschaffenheit wie die aktuell genutzte Gebüschfläche ist ebenso denkbar. Neben dieser Neu-

pflanzung stehen den Brutvögeln zusätzlich die mit Gehölzen bestandenen Mulden zur Regenver-

sickerung, die in ihrer bisherigen Ausprägung erhalten bleiben, als Nahrungs- und Nistplätze zur 

Verfügung. Außerdem können die Brutvögel auf geeignete Habitatstrukturen im Umfeld auswei-

chen, wie zum Beispiel in das nahe gelegene Landschaftsschutzgebiet „Hönower Weiherketten“.  

 

Maßnahmen zur Neuschaffung von Nistplätzen für Gebäudebrüter - AASB2-Maßnahme 

Aufgrund des geplanten Gebäuderückbaus geht eine wiederkehrend genutzte Fortpflanzungsstätte 

des Haussperlings verloren. Als Kompensation für den Verlust des Nistplatzes ist am Neubau ein 

Sperlingskoloniehaus mit drei Brutkammern anzubringen. Das Ersatzquartier ist in mind. 3 Metern 

Höhe und mit östlicher Ausrichtung zu befestigen.  
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Im Folgenden werden in zwei Formblättern die im Untersuchungsraum vorkommenden Gebäude- 

und Gehölzbrüter beschrieben, die einzelnen Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. 5 BNatSchG abge-

prüft sowie ggf. die naturschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erläutert.  

 

 

Gebäudebrüter: Haussperling  

 
Schutzstatus 

 Anhang IV FFH-    

        Richtlinie 

 europäische Vogelarten gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung in Brandenburg 

Der Haussperling ist ein sehr häufiger Brutvogel im Land Brandenburg. Die Bestände des Haus-

sperlings sind stabil und ungefährdet. Als Kulturfolger errichtet der Haussperling seine Niststätten 

im Außen- und Innenbereich von Gebäuden.   

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Im Bebauungsplangebiet konnte eine Fortpflanzungsstätte des Haussperlings am Bestandsge-

bäude festgestellt werden. Im Untersuchungszeitraum waren ein- und ausfliegende Altvögel zu 

beobachten. Es handelt sich um eine wiederkehrend genutzte Fortpflanzungsstätte.  

 

Abgrenzung und Bewertung der lokalen Population anhand der Kriterien Population, Habitat-

qualität und Beeinträchtigungen: Das Bebauungsplangebiet verfügt über passende Nistplatz- und 

Nahrungsmöglichkeiten für den Haussperling. Das Bestandsgebäude hat geeignete Nischen für 

eine Nestanlage, das strukturierte Umfeld bietet ausreichend Nahrungsmöglichkeiten für den 

Haussperling. Der Verkehrsaufkommen im Gebiet ist keine Einschränkung für die Habitatqualität 

des Lebensraumes. Als Kulturfolger ist der Haussperling eine störungstolerante Art, die aus-

schließlich in bewohnten Gegenden vorkommt. Angrenzende Bereiche haben ebenfalls passende 

Nistplatz- und Nahrungsmöglichkeiten für den Haussperling. 

Erhaltungszustand B. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1  
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 gem. LBP vorgesehen 

 gem. FFH-VP vorgesehen 

  im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung neu zu entwickeln 

VASB1-Maßnahme, AASB2-Maßnahme 
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Gebäudebrüter: Haussperling  

 
Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 

Verletzung, Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, 
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) 

Verletzung, Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch   

betriebsbedingte Kollisionen 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), ökologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), ökologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

 Die betriebsbedingte Kollisionsgefährdung führt zu Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen  
Population 

  Die betriebsbedingte Kollisionsgefährdung führt zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Baubedingte Tötungen des Gebäudebrüters sowie ihrer Entwicklungsformen sind durch die Ver-

meidungsmaßnahme VASB1 nicht gegeben, da der Gebäuderückbau außerhalb der Brutzeit 

durchgeführt wird. 

Eine betriebsbedingte Kollisionsgefährdung ergibt sich aus dem zunehmenden Straßenverkehr 

im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung des Lidl-Marktes. Diese Gefährdung ist als 

sehr gering zu bezeichnen und führt nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population.  

Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

 Die Störungen führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen  

            Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen    

            Population 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes geht eine Fortpflanzungsstätte im Gebäudebestand ver-

loren. Die Fortpflanzungsstätte wird vom Haussperling wiederkehrend für die Jungenaufzucht ge-

nutzt. Als Kompensation für den Verlust erfolgt die Anbringung eines Sperlingskoloniehauses am 

Neubau des Lidl-Marktes. Als Kulturfolger hat der Haussperling eine hohe Störungstoleranz ge-

genüber Lärm, das belegen Brutnachweise während der Bautätigkeiten an Gebäuden, solange 

die Brutstätten frei zugänglich sind und nicht beschädigt werden. Nach der Bauzeit stehen den 

Haussperlingen wieder geeignete Nistplatzmöglichkeiten am Gebäudebestand zur Verfügung. Er-

fahrungsgemäß werden neu geschaffene Nistplatzmöglichkeiten vom Haussperling gut ange-

nommen, im Umfeld werden noch genügend Nahrungsplätze vorhanden sein, der Haussperling 
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Gebäudebrüter: Haussperling  

 besiedelt selbst stark verdichtete Stadtzentren. Daher ist nicht von einer Verschlechterung der 

lokalen Population auszugehen.  

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m.  Abs. 
5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische  

            Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht   

            gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird  

            im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Die geplanten Baumaßnahmen führen zu dem Verlust einer wiederkehrend genutzten Fortpflan-

zungsstätte des Haussperlings. Als Kompensation für den Verlust ist die Anbringung eines Sper-

lingskoloniehauses am Neubau vorgesehen. Mit der Anbringung des Ersatzquartieres bleibt die 

ökologische Funktion der betroffenen Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

(AASB2-Maßnahme).  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu             (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

 

 

 

 

Freibrüter (Amsel, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Mönchsgrasmücke, Nachtigall) 

 
Schutzstatus 

 Anhang IV FFH-    

        Richtlinie 

 europäische Vogelarten gemäß Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung in Brandenburg 

Die betrachteten Arten sind häufig und ungefährdet im Land Brandenburg. Es handelt sich um 

Freibrüter, die in dichten Sträuchern, in dichter bodennaher Vegetation oder in Bäumen ihre Nist-

stätten errichten.  

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

Im Bebauungsplangebiet konnte von jeder Art jeweils ein Brutrevier festgestellt werden.  
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Freibrüter (Amsel, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Mönchsgrasmücke, Nachtigall) 

 Abgrenzung und Bewertung der lokalen Population anhand der Kriterien Population, Habitat-

qualität und Beeinträchtigungen: Der südlich bislang unbebaute Abschnitt des Bebauungsplange-

bietes bietet gute Lebensraumbedingungen für die Gehölzbrüter. Es sind ausreichend Nahrungs- 

und Nistplätze innerhalb des Baum- und Strauchbestandes und den dazwischen befindlichen 

Wiesenflächen vorhanden. Die Nutzung der Wiesenflächen bzw. vegetationslosen Flächen als 

Parkplatz stellt keine nennenswerte Beeinträchtigung dar, da es sich um störungstolerante Arten 

handelt. Angrenzende Bereiche haben ebenfalls passende Nistplatz- und Nahrungsmöglichkei-

ten. 

Erhaltungszustand B. 

Prognose und Bewertung der Schädigungs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1  
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

 gem. LBP vorgesehen 

 gem. FFH-VP vorgesehen 

  im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung neu zu entwickeln 

VASB1-Maßnahme, AASB1-Maßnahme 

Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1, Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG 

Verletzung, Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen im Zuge der Entnahme, 
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (baubedingt) 

Verletzung, Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen durch   

betriebsbedingte Kollisionen 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), ökologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

 Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsphase (baubedingt), ökologische Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

 Die betriebsbedingte Kollisionsgefährdung führt zu Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen  
Population 

  Die betriebsbedingte Kollisionsgefährdung führt zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Baubedingte Tötungen der Freibrüter sowie ihrer Entwicklungsformen sind durch die Vermei-

dungsmaßnahme VASB1 nicht gegeben, da die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit durch-

geführt wird. 

Eine betriebsbedingte Kollisionsgefährdung ergibt sich aus dem zunehmenden Straßenverkehr 

im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung des Lidl-Marktes. Diese Gefährdung ist als 

sehr gering zu bezeichnen und führt nicht zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes 

der lokalen Population.  
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Freibrüter (Amsel, Dorngrasmücke, Eichelhäher, Mönchsgrasmücke, Nachtigall) 

 
Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

 Die Störungen führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen  

            Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen    

            Population 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes gehen mehrere Brutreviere im Strauch- und Baumbestand 

verloren. Im Umfeld befinden sich geeignete Ausweichmöglichkeiten in ähnlich strukturierten Ge-

hölzbeständen. Die betrachteten Arten nutzen ihre Niststätten nicht wiederkehrend und errichten 

in jeder Brutperiode eine neue Fortpflanzungsstätte. Während der Bauphase ist vor allem mit 

hohen Lärmimmissionen zu rechnen. Nach Abschluss der Bauphase stehen den Brutvögeln Neu-

anpflanzungen von Gehölzen und die mit Gehölzen bestandenen Mulden zur Regenversicke-

rung im Gebiet als Nahrungs- und Nistplätze zur Verfügung. Die Arten haben eine gewisse Stö-

rungstoleranz, da sie auch als Brutvögel in Wohngebieten vorkommen. Daher ist nicht von einer 

Verschlechterung der lokalen Population auszugehen.  

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m.  Abs. 
5 BNatSchG:  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, ökologische  

            Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird im räumlichen Zusammenhang nicht   

            gewahrt 

 ökologische Funktion der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte wird  

            im räumlichen Zusammenhang gewahrt 

Die geplanten Baumaßnahmen führen zu einem Verlust der von den Arten genutzten Strauch- 

und Baumvegetation. Die Freibrüter sind nicht an einen Brutstandort gebunden, da sie in jeder 

Brutperiode eine neue Niststätte errichten. Als Kompensation für den Verlust der Brutreviere im 

Baum- und Strauchbestand ist eine Fläche von 100 m² am südlichen Gebietsrand für eine An-

pflanzung von Bäumen und Sträuchern vorgesehen. Die Anpflanzung kann entweder als lineare 

Hecke oder als Gehölzfläche erfolgen (AASB1-Maßnahme).  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu             (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 
 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 

 

 



Artenschutzbeitrag zum B-Plan „Sondergebiet Hoppegartener Straße“, Oktober 2016 
 

15 
 

7. Bestand und Bewertung der Fledermausfauna 

 

7.1 Ermittlung von Quartierstandorten und sonstigen Nachweisen am/im Gebäude- und 

 Baumbestand  

Im Bebauungsplangebiet konnten keine Quartierstandorte von Fledermäusen innerhalb des Baum- 

und Gebäudebestandes nachgewiesen werden. Relevante Spuren einer vorangegangenen Be-

siedlung konnten ebenfalls nicht festgestellt werden.  

Der Baumbestand im Bebauungsplangebiet weist keine Höhlungen oder andere Strukturen auf, 

die sich für eine Besiedlung von Fledermäusen eignen. Somit besteht kein Besiedlungspotenzial 

für Baum bewohnende Fledermausarten.  

Der Gebäudebestand verfügt vereinzelt über zugängliche, nicht vergitterte Nischen, die durchaus 

potenzielle Quartierstandorte darstellen können. Es ist von einem geringen Quartierpotenzial für 

Fledermäuse auszugehen. Bei der Detektorbegehung konnte kein Ausflug von Fledermäusen aus 

dem Gebäudebestand ermittelt werden.  

 

7.2 Fledermausarten im Jagdhabitat/Flugraum 

Bei der Detektorbegehung konnte im Gebiet die streng geschützte Zwergfledermaus (Pipistrellus 

pipistrellus) mit zwei Exemplaren nachgewiesen werden. Die Fledermäuse hielten sich nur kurz-

zeitig für Jagdaktivitäten im Gebiet auf. Aufgrund der Nachweise hat das Gebiet eine geringe Be-

deutung als Jagdhabitat für Fledermäuse.  

Die Zwergfledermaus ist eine äußerst anpassungsfähige Art, die in unterschiedlichsten Lebens-

raumtypen vorkommt. Bei der Wahl der Sommerquartiere sind Zwergfledermäuse sehr variabel. An 

Gebäuden sind die Quartiere hinter Fensterläden, losen Putzflächen und Firmenschildern. In Ge-

bäuden werden Spalten in der Dachkonstruktion und zwischen Dämmmaterialien aufgesucht. Zur 

Überwinterung werden teilweise die gleichen Quartiere an und in Gebäuden wie im Sommer ge-

nutzt. Diese „Jahresquartiere“ sind im Land Brandenburg sowohl aus Kirchen als auch von Plat-

tenbauten bekannt. Zwergfledermäuse bevorzugen relativ trockene und kalte Räume als Winter-

quartiere. Zwergfledermäuse jagen im wendigen Flug um Bäume, Büsche und entlang von Häu-

serfassaden.  

Die nachgewiesene Art ist nicht in den Gefährdungskategorien der Roten Liste von Deutschland 

vertreten.  

 

Für die Artengruppe Fledermäuse ergeben sich aus den Ergebnissen der Begehungen keine Ver-

meidungs- und Kompensationsmaßnahmen zur Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange.  

 

Bei den Begehungen konnten keine weiteren streng oder besonders geschützten Tierarten im Be-

bauungsplangebiet erfasst werden. Das Gebiet stellt keinen adäquaten Lebensraum für Reptilien 

und Amphibien dar.  
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8.  Zusammenfassung 

 

In der folgenden Tabelle sind die erforderlichen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen, 

die sich aufgrund der Betroffenheit der Verbotstatbestände des § 44 Bundesnaturschutzgesetz Ab-

satz 1 durch die geplanten Maßnahmen im Untersuchungsgebiet ergeben, aufgeführt.  

 

Nummer Maßnahmenkurzbeschreibung 
betroffene Arten bzw. 

Artengruppen 

Maßnahmen zur Vermeidung und ökologische Baubegleitung 

VASB1-
Maßnahme 

Baumfällungen, Strauchrodungen und 
Gebäuderückbau außerhalb der Vogelbrutzeit im 
Zeitraum vom 01.Oktober bis zum 28.Februar 

Brutvögel 

Kompensationsmaßnahmen 

AASB1-
Maßnahme 

Neuschaffung und Entwicklung von 
Gehölzbeständen im Gebiet  
(lineare oder flächige Strukturen) mit einem 
Umfang von 100 m² 
Neuanpflanzung von Bäumen und Sträuchern 

Freibrüter 
Amsel,  
Eichelhäher,  
Dorngrasmücke, 
Mönchsgrasmücke,  
Nachtigall 

AASB2-
Maßnahme 

Neuschaffung von Nistplätzen am geplanten 
Neubau,  
Anbringung eines Sperlingskoloniehauses mit 
drei Brutkammern 

Gebäudebrüter 
Haussperling 

Tabelle 2 Zusammenfassung der Maßnahmen  
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Bild 2 - Brutplatz Haussperling am Gebäude (Westseite) 

 

 
Bild 3 - Brutplatz Elster in Weide an der Hoppegartener Str. 

 

 
Bild 4 - Graben an der Hoppegartener Straße 
 

 

 
Bild 5 - unbefestigter Weg durch das Gebiet 
 

 
Bild 6 - dichter Strauchbestand 
 

 
Bild 7 - Supermarkt mit Parkplätzen 
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Anlage 5 Textliche Festsetzungen [Entwurf Bebauungsplan, Teil B] 
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Teil B - Textliche Festsetzungen 
 
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten die Festsetzungen des am 04.05.2005 
in Kraft getretenen Bebauungsplanes „Siedlungserweiterung Hönow“ außer Kraft und wer-
den durch die Festsetzungen in Teil A (Planzeichnung) und Teil B (Textliche Festsetzungen) 
ersetzt. 
 
STÄDTEBAULICHE FESTSETZUNGEN 
 
Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1 Art der baulichen Nutzung und deren Anteile [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 

BauNVO] 

1.1 Zweckbestimmung Sonstiges Sondergebiet (SO) 

 Das Baugebiet SO „Einzelhandel“ dient vorrangig der Unterbringung eines großflä-
chigen Lebensmittel-Supermarktes für die Nahversorgung mit Waren des täglichen 
Bedarfs sowie eines weiteren nicht großflächigen Einzelhandelsbetriebes. 

1.2 großflächiger Lebensmittel-Supermarkt 

1.2.1 Der großflächige Lebensmittel-Supermarkt darf eine Verkaufsfläche von 1.750 m² 
nicht überschreiten. 

Innerhalb der Verkaufsfläche sind Mietflächen für Konzessionäre zulässig, wenn die-
se in Funktionseinheit mit dem großflächigen Einzelhandelsbetrieb errichtet werden. 

1.2.2 Im großflächigen Lebensmittel-Supermarkt ist Einzelhandel mit Artikeln folgender 
Sortimente zulässig: 

a) Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren als zentrenrelevantes Kernsortiment 
für die Nahversorgung, 

b) Medizinische und orthopädische Artikel, Parfümeriewaren und Körperpflegearti-
kel, Wasch-/ Putz- und Reinigungsmittel, Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, 
Schreib- und Papierwaren sowie Schul- und Büroartikel als ergänzende zentren-
relevante Sortimente für die Nahversorgung, 

c) Artikel aus sonstigen zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten 
als in Wechselwirkung mit den zentrenrelevanten Sortimenten für die Nahversor-
gung stehende Randsortimente. 

 Der Anteil der zentrenrelevanten Sortimente für die Nahversorgung muss mindestens 
75 Prozent der Verkaufsfläche betragen. 

1.3 nicht großflächiger Einzelhandelsbetrieb 

1.3.1 Der nicht großflächige Einzelhandelsbetrieb darf eine Verkaufsfläche von 750 m² 
nicht überschreiten. 

 Die Aufteilung der Verkaufsfläche in Miet- oder Pachtflächen ist zulässig. 

1.3.2 Der Einzelhandel mit Artikeln folgender zentrenrelevanter und nicht zentrenrelevanter 
Sortimente ist unzulässig: 

- Kraftfahrzeuge und Krafträder, einschließlich Zubehör und Ersatzteile, 
- Motorsportboote und –yachten, einschließlich Zubehör und Ersatzteile, 
- Brennstoffe, ausgenommen Brennstoffe für Kamine und Grillgeräte. 
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1.3.3 Der Einzelhandel mit Artikeln sonstiger Sortimente ist nur mit folgenden Beschrän-
kungen zulässig: 

a) Bei Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Parfümeriewa-
ren und Körperpflegeartikeln, Wasch-/ Putz- und Reinigungsmitteln (Kernsorti-
ment Drogeriefachmarkt) darf der dafür insgesamt verwendete Verkaufsflächen-
anteil 350 m² nicht übersteigen. 

b) Bei Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren (Schuhfachmarkt) darf der dafür 
insgesamt verwendete Verkaufsflächenanteil 340 m² nicht übersteigen. 

c) Bei Einzelhandel mit elektrischen Haushalts-Kleingeräten, elektrischen Haushalts-
Großgeräten sowie Unterhaltungselektronik und Zubehör (Elektrofachmarkt) darf 
der dafür insgesamt verwendete Verkaufsflächenanteil 400 m² nicht übersteigen. 

Höhere Verkaufsflächenanteile können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn im 
Einzelfall nachgewiesen wird, dass diese zu keiner Beeinträchtigung zentraler Ver-
sorgungsbereiche führen. 

1.4 Dienstleistungsangebote 

 Im Baugebiet SO „Einzelhandel“ ist das Angebot folgender Dienstleistungen zulässig: 

- Postshop / Lotterie, 
- Geld- / Bankautomat, 
- Frisör und Kosmetik, 
- Änderungsschneiderei. 

 
2 Bauweise [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO] 

2.1 In abweichender Bauweise (a) ist die Errichtung von Gebäuden zulässig, deren Ge-
bäudeseiten jeweils eine Länge von 80,00 m nicht überschreiten. 

 Unterschreitet der Abstand zwischen zwei Baugrenzen die Länge von 80,00 m, ergibt 
sich die zulässige Länge der Gebäudeseiten aus dem tatsächlichen Abstand der 
Baugrenzen. 

2.2 Sollen mehrere Gebäude aneinander gebaut werden, darf in der Summe eine Fassa-
denlänge von 80,00 m nur dann überschritten werden, wenn die Fassaden durch 
mindestens 6,00 m breite und 3,00 m tiefe Rücksprünge gegliedert werden und kei-
ner der Fassadenabschnitte eine Länge von 80,00 m überschreitet. 

 
3 Höhe der baulichen Anlagen [§ 9 Abs. 3 BauGB] 

 Die im Baugebiet SO „Einzelhandel“ als Höchstmaß festgesetzte Oberkante (OK) be-
zieht sich auf die durch den in der Planzeichnung eingetragenen Höhenbezugspunkt 
festgesetzte Geländehöhe (61,00 m ü. NHN im DHHN 92). 

 
4 Stellplätze, Ein- bzw. Ausfahrten und sonstige Nebenanlagen [§ 12 Abs. 6 

BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, § 14 Abs. 1 BauNVO] 

Stellplätze sowie Ein- bzw. Ausfahrten und sonstige Nebenanlagen sind im Baugebiet 
SO „Einzelhandel“ auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur unter 
folgenden Bedingungen zulässig: 

4.1 Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, nicht jedoch im Bereich der fest-
gesetzten Flächen A und R für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft, sind Stellplätze und folgende Nebenanlagen 
zulässig: 
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- Nebenanlagen, die für die Versorgung des Baugebietes SO mit Elektrizität, Gas, 
Wärme und Wasser sowie zur Schmutzwasserableitung benötigt werden sowie 
fernmeldetechnische Nebenanlagen; 

- nicht für den motorisierten Verkehr bestimmte Wege und Zugänge sowie 
- frei stehende Werbeanlagen. 

4.2 Innerhalb der Flächen R für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft ist nur die Sammlung und Versickerung von Nie-
derschlagswasser zulässig. 

 Darüber hinaus gehend erforderliche Anlagen für die Sammlung und Versickerung 
von Niederschlagswasser sind auch außerhalb der Flächen R im gesamten Bauge-
biet SO zulässig. 

4.3 Ein- bzw. Ausfahrten für Kunden- und Lieferkraftfahrzeuge sowie für sonstige Kraft-
fahrzeuge des mit dem Betrieb der zulässigen Einzelhandelsnutzungen verbundenen 
Bewirtschaftungsverkehrs (z.B. Müllfahrzeuge) sind nur im Bereich der festgesetzten 
Einfahrtbereiche E/A 1 und E/A 2 zulässig. 

 Weitere untergeordnete Zufahrten sind ausnahmsweise zulässig, wenn im Einzelfall 
nachgewiesen wird, dass Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs auf der Hop-
pegartener Straße und Mahlsdorfer Straße sowie der Verkehrssicherheit im Bereich 
der geplanten Zufahrten nicht zu erwarten sind. 

 Im festgesetzten Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (Straße Am Weiher, Ecke Am Wei-
her / Hoppegartener Straße) sind Ein- bzw. Ausfahrten für Kraftfahrzeuge generell 
unzulässig. 

 
5 Lärmschutzmaßnahmen [§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB] 

5.1 Auf der Linie der westlichen Baugrenze ist im Anschluss an Stellplätze über deren 
gesamte Länge eine Lärmschutzwand mit einer Oberkante von mindestens 2,50 m 
über dem mittleren Geländeanschlussniveau zu errichten. 

 Die Konstruktion der Lärmschutzwand muss über ein bewertetes Luftschalldämmmaß 
von mindestens 20 dB verfügen. 

5.2 Die Ladezone und Anlieferrampe des großflächigen Lebensmittel-Supermarktes Ist 
allseitig einzuhausen. 

 Die Wand- und Dachkonstruktion muss über ein bewertetes Luftschalldämmmaß von 
mindestens 30 dB verfügen. 

5.3 Alle Zufahrten und Fahrgassen sind als Asphalt- oder glatte Betonflächen herzustel-
len. 

5.4 Nicht innerhalb von geschlossenen Räumen geplante Kühl- und Lüftungsgeräte sind 
innerhalb der festgesetzten Fläche für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes unzulässig. 

 Ausnahmen können zugelassen werden, wenn im Einzelfall der Nachweis über Vor-
kehrungen erbracht wird, die einen ausreichenden Lärmschutz gewährleisten. 

 
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 
6 Fassaden [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 9 Nr. 1 BbgBO] 

 Glasierte Ziegel oder Verblendungen aus Materialien mit glasierten Oberflächen so-
wie Verkleidungen aus Kunststoffen als Fassadenmaterialien sind unzulässig. 
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7 Dächer [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 9 Nr. 1 BbgBO] 

7.1 Es sind Flachdächer oder Sattel-, Pult- und Walmdächer zulässig. 

7.2 Als Material zur Eindeckung von Dachflächen mit einer Neigung ab 25° (gemessen 
zur Waagerechten) sind nur unglasierte Dachsteine aus gebranntem Ton oder Dach-
steine aus Beton zulässig. 

 
8 Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 

Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 9 Nr. 1 BbgBO] 

 Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie auf Dachflächen mit einer Neigung 
ab 25° (gemessen zur Waagerechten) oder an Fassaden sind im selben Neigungs-
winkel wie die Dachfläche bzw. parallel zur Fassadenfläche anzubringen. 

 
9 Werbeanlagen [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 und Abs. 9 Nr. 1 

BbgBO] 

9.1 Werbeanlagen sind so anzubringen, dass sie 

- die architektonischen Merkmale von Gebäuden, insbesondere die waagerecht 
und senkrecht gliedernden Fassadenelemente und Fenster, nicht verdecken, 

- keine sich bewegende, blinkende oder an- und abschwellende Lichtwirkung er-
zeugen und keine akustischen Elemente aufweisen. 

9.2 Werbeanlagen müssen sich an der Stätte der Leistung befinden. 

 Mehrere Werbeanlagen (Sammelwerbeanlage) auf einer Unterkonstruktion gelten als 
eine Werbeanlage. 

 Die in den folgenden Festsetzungen festgelegten Abmessungen und Flächenmaße 
der Werbeanlagen beziehen sich auf das die Werbeanlage umschließende Rechteck. 

9.3 Werbeanlagen, die am Gebäude der Stätte der Leistung angebracht werden (Fassa-
denwerbung), sind wie folgt zulässig: 

- Werbeanlagen sind nur an den Fassaden zulässig, die in Richtung Norden der 
Mahlsdorfer Straße oder in Richtung Osten der Hoppegartener Straße zugewandt 
sind und dürfen dort nur bis zur Oberkante der Brüstung des 1. Obergeschosses 
angebracht werden. Oberhalb der Traufe und des Daches sind Werbeanlagen 
unzulässig. 

- Sie dürfen in ihrer Gesamtausdehnung eine Fläche von 10 Prozent der Fassa-
denfläche der Gebäudefront, jedoch maximal 40/1 Bogen (20 m²) nicht über-
schreiten. Pro Werbeanlage ist eine Einzelgröße von 14/1 Bogen (7 m²) zulässig. 

9.4 Frei stehende Werbeanlagen an der Stätte der Leistung (Freiflächenwerbung) sind 
wie folgt zulässig: 

- Es sind zwei Werbestelen (als Einzel- oder Sammelwerbeanlage) mit einer Höhe 
von maximal 8 m (Oberkante über Geländeniveau) und einer zweiseitigen Werbe-
fläche von jeweils insgesamt 30/1 Bogen (15 m²) sowie maximal 5 Fahnenmasten 
mit einer Höhe von maximal 5 m mit Werbefahnen einer Größe von maximal 3 m² 
pro Fahne zulässig. 

- Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind zwei Werbevitrinen mit ei-
ner Höhe von maximal 2,50 m (Oberkante über Geländeniveau) und einer einsei-
tigen Werbefläche von jeweils 5/1 Bogen (2,50 m²) zulässig. 

- An den Ein- und Ausfahrten E/A 1 und E/A 2 sind jeweils zwei Schilder – als Ein-
 / Ausfahrthinweis - mit einer Höhe von maximal 1,50 m (Oberkante über Gelän-
deniveau) und jeweils einer zweiseitigen Beschriftungsfläche von jeweils 5/1 Bo-
gen (2,50 m²) zulässig. 
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9.5 Werbeanlagen, die gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 12 Buchstabe a) oder d) der Brandenbur-
gischen Bauordnung (BbgBO) keiner Baugenehmigung bedürfen, sind erlaubnis-
pflichtig, soweit sie eine Werbefläche von 2/1 Bogen (1,0 m²) überschreiten und bei 
frei stehenden Werbeanlagen die Höhe mehr als 1,50 m (Oberkante über Geländeni-
veau) beträgt. 

 
 
GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN 
 
10 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB] 

10.1 Auf den nicht überbauten bzw. nicht für Nebenanlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO 
genutzten Grundstücksflächen sind mindestens 5 Laubbäume mit einem Stammum-
fang von mindestens 18/20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, und insgesamt mindestens 
250 m² heimische Sträucher zu bepflanzen. Die Strauchpflanzungen sind aus mehre-
ren verschiedenen Gehölzarten zusammenzusetzen, je nach Art in der Sortierung 
60/80, 80/100 oder 100/150 cm. Die durchschnittliche Pflanzdichte beträgt 1 
Strauch pro 1 m² Pflanzfläche. 

 Änderungen der Stückzahl der Bäume und der Flächengröße für Strauchpflanzungen 
sind im Verhältnis von 50 m² Strauchfläche zur Pflanzung eines Baumes zulässig, so-
fern der festgesetzte Gesamtumfang der Maßnahme unverändert bleibt. 

 Vorhandene Gehölze sind anrechenbar, sofern sie den genannten Anforderungen an 
Art und Qualität entsprechen. 

 Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenlisten 1 und 2 empfohlen. 

10.2 Die gemäß Textfestsetzung 5.1 zu errichtende Lärmschutzwand ist mindestens auf 
der dem Plangebiet abgewandten Seite mit selbstklimmenden, rankenden oder 
schlingenden Pflanzen zu begrünen. Je laufender Meter Wandfläche ist mindestens 
eine Kletterpflanze zu pflanzen. 

 Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 4 empfohlen. 
 

11 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB] 

11.1 Stellplätze und nicht für den motorisierten Fahrzeugverkehr bestimmte Wege sind in 
einem wasser- und luftdurchlässigen Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luft-
durchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenver-
guss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

11.2 Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche A ist mit heimischen Sträuchern zu be-
pflanzen. Die Strauchpflanzung ist aus mehreren verschiedenen Gehölzarten zu-
sammenzusetzen, je nach Art in der Sortierung 60/80, 80/100 oder 100/150 cm. Die 
durchschnittliche Pflanzdichte beträgt 1 Strauch pro 1 m² Pflanzfläche. 

 Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 2 empfohlen. 

11.3 Auf den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen R ist die bestehende Nutzung 
als Fläche für die Sammlung und Versickerung von Niederschlagswasser dauerhaft 
zu sichern. Vorhandene Bäume sind zu erhalten. 

a) Bei Abgang von Bäumen sind als Ersatz Laubbäume mit einem Stammumfang 
von mindestens 18/20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen. 

 Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 1 empfohlen. 
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b) Bei Erneuerung der vorhandenen Muldenanlagen sind die Böschungen naturnah 
anzulegen und in einem Flächenverhältnis von 70 zu 30 mit einer Rasenansaat 
und Hochstauden zu begrünen. 

 Es wird die Verwendung von Arten der Pflanzenliste 3 empfohlen. 

 
 
Pflanzenlisten 

Pflanzenliste 1 

Auswahl gebietsheimischer Gehölze 
(gemäß Liste der in Brandenburg heimischen Gehölzarten) 

Sträucher: 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 
Haselnuss Corylus avellana 
Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Schlehe  Prunus spinosa 
Kreuzdorn Rhamnus catharticus 
Hunds-Rose Rosa canina 
Hecken-Rose Rosa corymbifera 
Wein-Rose Rosa rubiginosa 
Keilblättrige Rose Rosa elliptica 
Filz-Rose  Rosa tomentosa 
Schwarzer Holunder Sambucus nigra 
Gewöhnlicher Schneeball   Viburnum opulus 

Bäume: 

Feld-Ahorn Acer campestre 
Spitz-Ahorn Acer platanoides 
Sand-Birke Betula pendula 
Hainbuche Carpinus betulus 
Haselnuss Corylus avellana 
Weißdorn  Crataegus spec. 
Holz-Apfel Malus silvestris 
Wald-Kiefer Pinus sylvestris 
Vogel-Kirsche Prunus avium 
Trauben-Kirsche Prunus padus 
Schlehe  Prunus spinosa 
Wild-Birne Pyrus pyraster 
Stiel-Eiche Quercus robur 
Eberesche Sorbus aucuparia 
Winter-Linde Tilia cordata 
 
Pflanzenliste 2 

Vogelschutz- und Bienennährgehölze 

Felsenbirne  Amelanchier ovalis 
Gewöhnliche Berberitze  Berberis vulgaris 
Scheinquitte  Chaenomelis japonica 
Kornelkirsche  Cornus mas 
Gemeiner Liguster  Ligustrum vulgare 
Gewöhnliche Heckenkirsche Lonicera xylosteum 
Schwarze Johannisbeere  Ribes nigrum 
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Rote Johannisbeere Ribes rubrum 
Stachelbeere  Ribes uva-crispa 
Kratzbeere  Rubus caesius 
Echte Brombeere  Rubus fruticosus 
Roter Holunder  Sambucus racemosa 
Gewöhnliche Schneebeere  Symphoricarpos albus 
Wolliger Schneeball  Viburnum lantana 
Eibe Taxus baccata 
 
Pflanzenliste 3 

Gräser und Stauden für feuchte Lagen 

Rasensaatgutmischung RSM 7.3.1, 
Landschaftsrasen für feuchte Lagen: 

5%  Agrostis capillaris Rotes Straußgras 
5%  Agrostis stolonifera Weißes Straußgras 
30%  Festuca rubra commutata Horstrotschwingel 
10%  Festuca rubra trichophylla Haarblättriger Schwingel 
20%  Festuca rubra rubra Ausläuferrotschwingel 
15%  Festuca trachyphylla Raublättrige Schafschwingel 
10%  Lolium perenne Deutsches Weidelgras 
5%  Poa trivalis Gewöhnliches Rispengras 

Stauden: 

Iris pseudacorus Sumpf-Schwertlilie 
Lythrum salicaria Blut-Weiderich 
Lythrum virgatum Ruten-Weiderich 
Eupatorium cannabinum Gewöhnlicher Wasserdost 
Filipendula ulmaria Sumpf-Mädesüß 
Valeriana officinalis Gewöhnlicher Baldrian 
Achillea ptarmica Sumpf-Schafgarbe 
Bistorta officinalis Schlangen-Knöterich 
Thalictrum lucidum Glänzende Wiesenraute 
 
Pflanzenliste 4 

Kletterpflanzen  

Selbstkl immer /  ohne Rankhil fe: 

Parthenocissus quinquefolia ’Engelmannii‘ Engelmanns-Wein 
Parthenocissus tricuspidata ’Veitchii‘ Jungfernrebe 
Hedera helix als Art und in Sorten Efeu 

mit Rankhi l fe: 

Lonicera caprifolium Echtes Geißblatt 
Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt 
Clematis vitalba Gewöhnliche Waldrebe 
Rubus fruticosus Brombeere 
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Hinweise ohne Normcharakter 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind folgende Satzungen gültig: 

• Satzung der Gemeinde Hoppegarten über die Festsetzung der Anzahl der notwendigen 
Stellplätze (Stellplatzsatzung) vom 15.02.2005, 

• Satzung der Gemeinde Hoppegarten zum Schutz von Bäumen (Baumschutzsatzung) in 
der Fassung der 3. Änderung vom 05.12.2007 und 

• Satzung über die naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswassers in der Gemeinde 
Hoppegarten vom 11.02.2014. 

 
Artenschutzhinweis (BNatSchG 2009): 

Vor Durchführung von Baumaßnahmen ist zu prüfen, ob die artenschutzrechtlichen Verbots-
vorschriften des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG 2009) für besonders ge-
schützte Arten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13b BNatSchG eingehalten werden. Andernfalls sind 
bei der jeweils zuständigen Behörde artenschutzrechtliche Ausnahmen (§ 45 Abs. 7 
BNatSchG) einzuholen. Hieraus können sich besondere Beschränkungen für die Baumaß-
nahmen ergeben (z.B. hinsichtlich der Bauzeiten). 
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Anlage 6 Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B), Tabelle 4: Liste 
der zentrenrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Sortimente 

 
__________________________________________________________________________ 
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<4.--E<4.43� Nahrungsmittel,�Getränke�und�Tabakwaren�

<4.5� Apotheken,� medizinische,� orthopädische� und� kosmetische� Artikel� (ein�
schließlich�Drogerieartikel)�

<4.7>� Bücher,�Zeitschriften,�Zeitungen,�Schreibwaren�und�Bürobedarf�

-.4�� +������	��	��
	�
	�	����	�+�
���	��	�
<4.7-� Textilien�
<4.74� Bekleidung�
<4.75� Schuhe�und�Lederwaren�
<4.77.4� Beleuchtungsartikel�
<4.77.5� Haushaltsgegenstände�(einschließlich�Campingmöbel)�
<4.77.7� Keramische�Erzeugnisse�und�Glaswaren�
<4.77.=� Holz�,�Kork�,�Flecht��und�Korbwaren�
<4.77.>� Heimtextilien��
<4.7<� Elektrische� Haushaltsgeräte,� Geräte� der� Unterhaltungselektronik� und��

Musikinstrumente�
<4.7@.4� Kunstgegenstände,� Bilder,� kunstgewerbliche� Erzeugnisse,� Briefmarken,�

Münzen�und�Geschenkartikel��
<4.7@.<� Uhren,�Edelmetallwaren�und�Schmuck�
<4.7@.=� Spielwaren�
<4.7D.-� Blumen,�Pflanzen�und�Saatgut,�ausgenommen�Beetpflanzen,�Wurzelstöcke�

und�Blumenerde�
<4.7D.4� Zoologischer�Bedarf�und�lebende�Tiere�
<4.7D.5� Augenoptiker�
<4.7D.7� Foto��und�optische�Erzeugnisse�(ohne�Augenoptiker)�
<4.7D.<� Computer,�Computerteile,�periphere�Einheiten�und�Software�
<4.7D.=� Telekommunikationsendgeräte�und�Mobiltelefone�
<4.7D.>� Fahrräder,�Fahrradteile�und��zubehör��
<4.7D.@� Sport�� und� Campingartikel� (ohne� Campingmöbel),� ausgenommen� Sport��

und�Freizeitboote�und�Zubehör��
<4.7D.D� Sonstiger�Facheinzelhandel,�ausgenommen�Büromöbel�und�Brennstoffe�
<4.<� Antiquitäten�und�Gebrauchtwaren�

4� '�����	��
	�
	�	����	�+�
���	��	�

<H.-H.5� Kraftwagen�
<H.5H.5� Kraftwagenteile�und�Zubehör�
<-.-<.7� Aus�der�Unterklasse�Eisen�,�Metall��und�Kunststoffwaren:��

Garagen,�Gewächshäuser,�Gerätehäuschen�und�Baubuden�
<H.7H.5� Krafträder,�Kraftradteile�und��zubehör�
<4.77.-� Wohnmöbel�
<4.7=.-� Eisen�,�Metall��und�Kunststoffwaren�(einschließlich�Sanitärkeramik)�
<4.7=.4� Anstrichmittel�
<4.7=.5� Bau��und�Heimwerkerbedarf�
<4.7@.-� Tapeten��und�Bodenbeläge�(einschließlich�Teppiche)�
<4.7D.-� Aus�der�Unterklasse�Blumen,�Pflanzen�und�Saatgut:��

Beetpflanzen,�Wurzelstöcke�und�Blumenerde��
<4.7D.@� Aus�der�Unterklasse�Sport��und�Campingartikel:��

Sport��und�Freizeitboote�und�Zubehör��
<4.7D.D� Aus�der�Unterklasse�Sonstiger�Facheinzelhandel:��

Büromöbel�und�Brennstoffe�
<-.<-.5� Mineralölerzeugnisse�

���������������������������������������� ��������������
3� Gruppen/Klassen� gemäß� „Klassifikation� der� Wirtschaftszweige“,� Statistisches� Bundesamt,�

2003.�
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Anlage 7 Einzelhandelserlass Brandenburg 2014, Anlage 1: Sortimentsliste 
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Anlage 1 

Sortimentsliste 

Die nachfolgende Liste enthält eine Aufstellung von zentren-
relevanten beziehungsweise nicht-zentrenrelevanten Sortimen-
ten entsprechend dem LEP B-B. Die Liste folgt der Klassifizie-
rung der Wirtschaftszweige (WZ) in der Fassung von 2008 (um 
die Vergleichbarkeit mit Sortimentslisten älterer Bebauungs-
pläne beziehungsweise deren Änderung zu erleichtern, werden 
die Nummern der WZ 2003 ebenfalls aufgeführt). 

Hinweis: 

Diese Klassifizierung ist für statistische Zwecke geschaffen 
worden. Sie bietet jedoch den besten Bezugspunkt für die Ein-
teilung von bestehenden Sortimenten. Allerdings sind einzelne 
Warengruppen dieser statistischen Einteilung in die Systematik 
relevanter Sortimente nicht einzuordnen. Deshalb sind die 
jeweils betroffenen Warengruppen als ausdrücklich zentrenrele-
vant oder nicht-zentrenrelevant gesondert benannt worden. 

Einzelhandel im engeren Sinne 

1.1 Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente:2

WZ-Nr. 2003 Sortimentsbezeichnung WZ-Nr. 2008 

gemäß WZ 2003 

52.11/52.2 Nahrungsmittel, Getränke 47.11/47.2

und Tabakwaren 

52.31 Apotheken 47.73

52.32 Medizinische und 47.74

orthopädische Artikel 

Gruppen/Klassen gemäß „Klassifikation der Wirtschaftszweige“, Statisti-
sches Bundesamt, 2008 

WZ-Nr. 2003 Sortimentsbezeichnung WZ-Nr. 2008 

gemäß WZ 2003 

52.33 Parfümeriewaren und 47.75

Körperpflegeartikel 

aus 52.49.9 Wasch-/Putz- und aus 47.59.1 

Reinigungsmittel

52.47.2 Bücher und 47.61.0

Fachzeitschriften 47.62.1

52.47.3 Unterhaltungszeitschriften 47.62.1

und Zeitungen 

52.47.1 Schreib- und Papierwaren, 47.62.2

Schul- und Büroartikel 

aus 52.49.9 Organisationsmittel für aus 47.59.1 

Bürozwecke 

1.2 Zentrenrelevante Sortimente: 

52.49.2 Zoologischer Bedarf und 47.76.2 

lebende Tiere 

aus 52.49.1  Blumen, Topfpflanzen, aus 47.76.1 

Blumentöpfe

(in Verkaufsräumen) 

52.42 Bekleidung 47.71

52.43 Schuhe und Lederwaren 47.72 

52.44.3 Haushaltsgegenstände 47.59.9 

(ausgenommen Bedarfsartikel 

für den Garten, Möbel und 

Grillgeräte für den Garten) 

52.44.4 Keramische Erzeugnisse und 47.59.2 

Glaswaren 

52.48.6 Spielwaren 47.65

52.45.3 Musikinstrumente/Musikalien 47.59.3

52.49.7 Fahrräder, Fahrradteile und 47.64.1 

-zubehör

52.49.8 Sport- und Campingartikel 47.64.2 

(ohne Campingmöbel), 

ausgenommen Sport- und 

Freizeitboote und 

Zubehör

aus 52.49.9  Handelswaffen, Munition, 47.78.9 

Jagd- und Angelgeräte 

aus 52.41.1 Bettwaren aus 47.51.0 

aus 52.41.1 Haus-/Bett-/Tischwäsche aus 47.51.0 

52.41.2 Kurzwaren, Schneiderei- aus 47.51.0 

bedarf, Handarbeiten 

sowie Meterware Stoffe 

52.44.7 Heimtextilien (u. a. Gardinen aus 47.53.0 

und Dekostoffe)

52.44.6 Holz-, Kork-, Flecht- und 47.59.9 

Korbwaren

52.48.2 Kunstgegenstände, Bilder, 47.78.3 

kunstgewerbliche Erzeugnisse, 

Briefmarken, Münzen 

52.44.2 Beleuchtungsartikel 47.59.9 

aus 52.45.1 Elektrische Haushalts- aus 47.54.0 

Kleingeräte

aus 52.45.1  Elektrische Haushalts- aus 47.54.0 

Großgeräte

52.45.2 Unterhaltungselektronik und 47.43/47.63

Zubehör

2



WZ-Nr. 2003 Sortimentsbezeichnung WZ-Nr. 2008 

gemäß WZ 2003 

52.49.4 Computer, Computerteile, 26.20/47.41

periphere Einheiten und 

Software 

52.49.6 Telekommunikationsendgeräte 47.42

und Mobiltelefone 

52.49.3 Augenoptiker 47.78.1

52.49.4 Foto- und optische Erzeugnisse 47.78.2

(ohne Augenoptiker) 

Uhren/Edelmetallwaren/ 

Schmuck 47.77

1.3 Nicht zentrenrelevante Sortimente: 

aus 52.49.1  Pflanzen und Saatgut, aus 47.76.1 

ausgenommen Blumen, 

Topfpflanzen und Blumentöpfe 

(in Verkaufsräumen)

aus 52.44.3  Bedarfsartikel und Grillgeräte aus 47.59.9 

für den Garten 

52.46.1 Eisen-, Metall- und 47.52.1

Kunstwaren

a. n .g. 

52.46.2 Anstrichmittel 47.52.3

52.46.3 Bau- und Heimwerkerbedarf, 47.52.3 

ausgenommen Campingartikel

und Fahrradzubehör 

aus 52.45.1  a. n. g. elektronische Erzeug- 47.52.3 

nisse (u. a. Elektroinstallations-

artikel)

aus 52.49.9  Brennstoffe, darunter Kohle, 47.78.9 

Briketts, Brennholz 

(in Verkaufsräumen)

aus 52.48.1  Tapeten und Bodenbeläge aus 47.53 

(ausgenommen Teppiche) 

aus 52.48.1 Teppiche aus 47.53 

52.44.1 Wohnmöbel 47.59.1

aus 52.49.9 Büromöbel 47.59.1

aus 52.44.3 Gartenmöbel aus 47.59.9 

aus 52.49.8 Sport- und Freizeitboote, aus 47.64.2 

ausgenommen Motorsport-

boote und -yachten 

50.30.3 Einzelhandel mit Kraftwagen- 45.32 

teilen und -zubehör 

aus 50.40.3 Kraftradteile und -zubehör aus 45.40 
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Anlage 8 Karte der Biotopkartierung, unmaßstäblich 
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